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B. Kantonale Gesetze und Verordnungen (Reglemente, Lehrpléne etc.).

I. Kanton Zirich.
1. Volksschule (Primar- und Sekundarschule).

I. Verordnung zum Gesetz iiber die Leistungen des Staates fiir das
Volksschulwesen und die Besoldungen der Lehrer vom 2. Februar
1$519. (Vom 23. Mirz 1929.)

1. Staatsbeitrdge an die Primar- und Sekundarschulgemeinden.

A. Allgemeines.

§ 1. Die Staatsbeitrige, die den Primar- und Sekundarschul-
gemeinden nach § 1 des Gesetzes ausgerichtet werden, beziehen
sich auf das Kalenderjahr.

Wo die politische Gemeinde die Aufgaben der Schulgemeinde
iitbernommen hat, werden die Staatsbeitrige an die politische Ge-
meinde geleistet.

§ 2. Die Schulpflegen oder die Organe der politischen Ge-
meinde reichen die Beitragsgesuche fiir das abgelaufene Jahr,
nach den verschiedenen Beitragsarten gesondert, jeweilen bis Ende
Mirz der Erziehungsdirektion ein.

Schuldbare Verzogerung der Einreichung eines Beitragsge-
suches hat den ganzen oder teilweisen Entzug des Beitrages zur
Folge.

§ 3. Die Beitragsgesuche umfassen die Zusammenstellung der
Ausgaben der Schulgemeinde und allfdlliger Einnahmen aus
Leistungen von dritter Seite; die im Rechnungsjahr bezogenen
Staatsbeitriage sind nicht aufzufithren. Soweit tunlich, erfolgt die
Zusammenstellung auf Grund eines fiir diesen Zweck bestimmten
Formulars. :

Den Beitragsgesuchen sind die Rechnungsbelege im Original
oder in beglaubigter Abschrift beizugeben, ausgenommen fiir die
obligatorischen Lehrmittel, die Schreibmaterialien und die Mate-
rialien fiir den Middchenhandarbeitsunterricht, sowie fiir allfallig
weitere, auf dem Formular vermerkte Ausgaben.

§ 4. Die Erziehungsdirektion setzt die Staatsbeitrige auf
Grund der Einteilung der Gemeinden in Beitragsklassen fest.
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Gemeindeleistungen unter dem Betrag von Fr. 50— werden
nicht beriicksichtigt.

Uber die Staatsbeitrige an Schulhausbauten beschliefit der
Regierungsrat gestiizt auf das Gutachten der Baudirektion wund
den Antrag der Erziehungsdirektion.

§ 5. Die Staatsbeitrige werden in der Regel in dem Jahr aus-
gerichtet, in dem die Einreichung des Gesuches erfolgt. Vorbhe-
halten bleiben besondere Anordnungen fiir die Ausrichtung der
Staatsbeitrige an Schulhausbauten, im besondern soweit es sich
um erhebliche Beitrige und daher ratenweise Ausrichtung handelt.

B. Besondere Bestimmungen.

1. Obligatorische Lehrmittel, Schulmaterialien und
Schiilerbibliotheken.

§ 6. Die vom Erziehungsrat fiir die Primar- und Sekundar-
schule, sowie fiir die Madchenarbeitschule und den hauswirtschaft-
lichen Unterricht obligatorisch erklirten oder zur Anschaffung
empfohlenen individuellen Lehrmittel und die fiir den Unterricht
erforderlichen Schul- und Arbeitsmaterialien werden von den
Schulgemeinden angeschafft und den Schiilern unentgeltlich zur
Benutzung iiberlassen.

§ 7. Ein Lehrmittel wird dem niimlichen Schiiler ordnungs-
gemidB nur ein Mal abgegeben.

Die Lehrer halten die Schiiler an, den Lehrmitteln als anver-
trautem Gemeindegut Sorge zu tragen und von den Schulmate-
rialien sparsamen Gebrauch zu machen.

In Verbindung mit dem Lehrer nimmt der Schulverwalter oder
ein anderes Mitglied der Schulpflege mindestens ein Mal im Jahr
eine Kontrolle der Instandhaltung der Lehrmittel vor. Fiir mut-
willige und fahrlissige Beschidigung der Lehrmittel, ebenso fiir
verlorene Lehrmittel haftet der Inhaber der elterlichen Gewalt.

Unter Beachtung der Mindest-Benutzungsfrist sind unsaubere
und stark beschidigte Lehrmittel dem Gebrauch zu entziehen.

Die Bezirksschulpflegen wachen iiber den Vollzug; sie halten
die Schulpflegen zur Beachtung der Vorschriften an und geben
der Erziehungsdirektion im Falle der Nichtbeachtung Kenntnis.

§ 8. Fiir die einzelnen Lehrmittel wird nachbezeichnete Min-
dest-Beniitzungsdauer festgesetzt:

A. Primarschule.

: Mindest-Beniit-
Klasse Lehrmittel zungsdauer (Jahre)

1 bis 3 Fibel, Lesebuch, Rechenbue¢h . . . . . 2
2 und 3 Gesangbiichlein H S L Y S S 4
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Mindest-Beniit-

Klasse Lehrmittel zungsdauer (Jahre)

4 bis 6 Biblische Geschichte und Sittenlehre . . 4
Lesebuch 2
Rechenbiichlein 1

5 und 6 Geometriebiichlein 4

4 bis 6 Gesangbuch ; 3

3 Handkarte des hantons Zuuch 1

6 Handkarte der Schweiz e Ty 1

7 und 8 Lesebiicher, Rellglonslehlmlttel Gesang-
buch, ,,Wilhelm Tell”, Geometriebuch, Atlas 4
Rechenbuch 2

B. Sekundarschule.

I bis III Prosabuch RN R D e e i e T T SR 4
Poesiebuch . . ' 2—3
Religionslehrmittel, ,,Wllhelm Tell“ G1am-

matik, Naturkundelehrmittel, Geometrie-
buch, Geographielehrmittel, Atlas, Ge-
schichtslehrmittel, Gesangbuch T 3—4
Franzosischlehrmittel und Rechenbuch . . 2
C. Arbeitschule.
3. bis 9. Schuljahr Arbeitschulbiichlein . . . . 6

§ 9. Beim Austritt aus der 5. und der 6. Klasse sind den
Schiilern die Handkarten des Kantons Ziirich und der Schweiz
unentgeltlich zu iiberlassen, ebenso den austretenden Schiilern der
II. und III. Sekundarschulklasse das Poesiebuch und das Lehr-
mittel fiir den Franzosischunterricht.

Den Schulpflegen bleibt anheimgestellt, die iibrigen Lehrmittel
nach Ablauf der Beniitzungsdauer den Schiilern unentgeltlich oder
gegen Entschiadigung zu iiberlassen oder sie zuriickzuziehen.

Die Einnahmen der Schulkassen, die sich aus der kiauflichen
Abgabe von Lehrmitteln an Sechiiler - ergeben, sind auf dem Be-
richterstattungsformular aufzufiihren.

§ 10. An die Kosten der Anschaffung von allgemeinen Lehr-
mitteln: von Wandkarten, Wandtabellen, Bildwerken, Projektions-
apparaten und- Diapdsifivsamimlungen, Apparaten und Lehrmitteln
fiir den Unterricht in Naturkunde, werden nur dann Staatsbei-
frige verabfolgt, wenn es sich um Gegenstinde handelt, die vom
Erziehungsrat obligatorisch erklirt oder mit Subventionsberech-
tigung zur Anschaffung empfohlen worden sind.

§ 11. Bei der Berechnung der Staatsbeitrige an die Kosten
der Schulmaterialien fiir die Primar- und Sekundarschule sind die
Normal-Verbrauchszahlen, sowie die Preisnormalien maBgebend,
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die von der Erziehungsdirektion festgesetzt und den Schulpilegen
bekanntgegeben werden.

§ 12. Das Arbeitsmaterial fiir den Miidchenhandarbeitsunter-
richt ist den Schiilerinnen von den Gemeinden unentgeltlich zur
Verfiigung zu stellen. Die Gemeinden erhalten Staatsbeltrdge an
die Kosten des Materials zu Lehrgegenstinden, sogenannten
Ubungsstiicken, an denen die Schiilerinnen mit Handgriffen und
Fertigkeiten erstmals vertraut gemacht werden. Diese Lehrgegen-
stinde werden von der Erziehungsdirektion auf Antrag der kan-
tonalen Arbeitschulinspektorin bezeichnet und im Amtlichen
Schulblatte bekanntgegeben.

§ 138. Die im Midchenhandarbeitsunterricht angefertigten
Ubungsstiicke sind den Schiilerinnen nach Schluf8 des Schuljahres
unentgeltlich zu iiberlassen. Den Gemeinden wird anheim gestelll,
den Midchen die neben den Ubungsstiicken angefertigten Nutz-
gegenstinde, die fiir die Subventionierung auBer Betracht fallen,
unentgeltlich oder gegen Bezahlung des Arbeitsmaterials abzu-
geben.

§ 14. Die Staatsbeitrige an Schiilerbibliotheken beschrinken
sich auf die Anschaffung und den Unterhalt der vom Erziehungs-

rat fiir die Bibliotheken oder als Klassenlektiire empfohlenen
Biicher.

§ 15. Der Lehrmittelverwalter priift die Gesuche der Schul-
pflegen fiir Verabreichung von Staatsbeitrigen an die indivi-
duellen und allgemeinen Lehrmittel, die Schul- und Arbeits-
materialien und die Schiilerbibliotheken und stellt Antrag an die
Erziehungsdirektion iiber die Ansetzung der Staatsbeitriige.

2. Neubau und Hauplreparaturen von Primar- und Sekundar-
schulhdusern und Turnhallen,
Erstellung von Turnplitzen und Schulbrunnen.

§ 16. Fiir Neubauten und Umbauten, sowie fiir Hauptrepara-
turen an Schulhiusern und Turnhallen, fiir Erstellung von Turn-
plitzen und Schulbrunnen ist vor der Ausfithrung rechtzeitig die
Genehmigung der Erziehungsdirektion einzuholen.

Ist die Genehmigung nicht nachgesucht worden, so kann die
staatliche Leistung gekiirzt werden.

An bauliche Ausgaben, die lediglich den gewdhnlichen Ge-
béudeunterhalt betreffen, werden keine Staatsbeitrige verabreicht.

§ 17. Den Gesuchen um Genehmigung von Schulhaus-Neu-
und Umbauten, Hauptreparaturen, Errichtung von Turnpléitzen
etc. sind beizugeben: das Bauprogramm, die von der Schulgemeinde
genehmigten Baupliane und der Kostenvoranschlag.
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§ 18. Als Hauptreparaturen, beziehungsweise Umbauten mit
Anspruch auf einen Staatsbeitrag gelten:

1. Vollstindige Erneuerung des duBern Verputzes oder des
Anstrichs samtlicher fiir Schulzwecke benutzten Riume;
vollstindiger Umbau oder Einrichtung der Abort-, Hei-
zungs-, Wasserversorgungs- und Beleuchtungsanlage;
Installation der Beleuchtungs- und Badeeinrichtung;
Umbau des Treppenhauses oder des Daches;
vollstindige Erneuerung der Zimmerbodden;

Einrichtung von Sammlungs- und Demonstrationszim-
mern, Schiilerwerkstiitten und Schulkiichen;
7. wesentliche Anderung der innern Einteilung des Gebidudes.

Den Gemeinden steht frei, eine von der Erziehungsdirektion

genehmigte Hauptreparatur in einem Jahr auszufiihren oder die
Ausfithrung auf zwei oder mehr Jahre zu verteilen.

[

SRR

§ 19. Die Bestimmung des Staatsbeitrages erfolgt auf Grund
des Gutachtens der Baudirektion iiber die ausgefiihrten Bauten.

§ 20. Bei der Festsetzung des Staatsbeitrages an Neubauten
kommen in Abzug:

1. Erwerbung von Land, soweit es nicht als Bau-, Turn-, oder

Spielplatz benutzt wird; f

Erstellung von Lehrerwohnungen und von Réaumlich-

keiten, die fiir andere als Schulzwecke bestimmt sind,

gemilB den von den Organen der Baudirektion getroffenen

Schiitzungswerten;

3. ZufahrtstraBlen;

4. Gratifikationen, Trinkgelder, Aufrichte und Einweihung
des Schulhauses;

5. luxuriose architektonische Ausschmiickung des Baues;

6. der festgestellte Wert (beziehungsweise Erlos) der alten
Schullokalitiiten mit Umgebung, soweit sie nicht offent-
lichen Schulzwecken dienen;

7. Geschenke und Legate;

8. Abtretungen aus andern offentlichen Giitern beziehungs-
weise unentgeltliche Uberlassung von Baugrund durch
Korporationen oder durch die politischen Gemeinden;

9. wihrend der Bauperiode bezahlte Kapital- und Landzinse.

§ 21. Die Hohe des Staatsbeitrages an Schulhaus-Neubauten
bestimmt sich nach der im Jahr der Fertigstellung und des Rech-
nungsabschlusses giiltigen Einteilung der Gemeinden in Beitrags-
klassen. Vorbehalten bleiben Zusicherungen des Regierungsrates
auf Antrag der Erziehungsdirektion bei AnlaB der Plangeneh-
migung.

Lo
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§ 22. AuBerordentliche Staatsbeitriige an Schulhausbauten im
Sinne von § 2, Absatz 2, des Gesetzes, ebenso Beitrige an die Be-
schaffung von Lehrerwohnungen bei Neubanten werden nur sol-
chen Gemeinden gewihrt, deren Gesamtsteuerfufl mehr als 190
Prozent betriagt.

3. Erstellung von Schulbinken, Wandtafeln und Turngerdten.,

§ 23. Die Erziehungsdirektion erliBt fiir die Erstellung von
Schulbinken und von Wandtafeln eine Wegleitung, die fiir die
Anschaffungen maBgebend ist.

Der Anschaffung von Turn- und Spielgeriten werden die
eidgenossischen Vorschriften nach MaBgabe der von der Erzie-
hungsdirektion aufgestellten Wegleitung zugrunde gelegt.

§ 24. Die Priifung der Beitragsgesuche erfolgt auf Grund der
erlassenen ‘Wegleitung. Wird diese und die damit verbundene
Preislage bei den Anschaffungen nicht beachtet, so erfolgt bei der
Festsetzung des Staatsbeitrages ein entsprechender Abzug.

4. Erweiterte Selkundarschule, fakultativer Fremdsprachen-
unterricht, Knabenhandarbeitsunterricht, hauswirl- '
schaftlicher Unterricht, Schiilergdrten.

a) Erweiterte Sekundarschule.

§ 25. Wenn eine Sekundarschulgemeinde im Sinne von § 55
des Volksschulgesetzes vom 11. Juni 1899 von sich aus oder in Ver-
bindung mit benachbarten Gemeinden den bestehenden drel
Klassen der Sekundarschule weitere Jahreskurse mit erweiterten
Lehrziel anfiigt, so beteiligt sich der Staat an den hieraus ent-
stehenden Mehrkosten mit einem Beitrag, dessen Festsetzung unter
Anwendung der fiir die Sekundarschule geltenden Gesetzesbestim-
mungen erfolgt.

§ 26. Die Erweiterung der Sekundarschule bedarf der Geneh-
migung des Erziehungsrates. Zu diesem Zwecke hat die Schul-
pflege dem Erziehungsrate eine Vorlage zu unterbreiten: iiber die
Organisation dieser Kurse, iiber allfiilligce Modifikationen im Lehr-
plan der I. bis 1I1. Klasse, iiber die mutmaBliche Zahl der Schiiler,
iiber die Verteilung des Unterrichtes unter die Lehrer der Schule
und itber das Beduirfnis der allfdlligen Anstellung weiterer Lehr-

krifte.

§ 27. Die Zahl der wochentlichen Unterrichtsstunden der er-
weiterten Sekundarschule (Klassen IV und V) darf nicht unter
20 angesetzt werden; die Schiuilerzahl eines Kurses darf nicht
weniger als fiinf betragen. AuBerdem 1ist fiir mindestens zwei-
jiahrige Fortfithrung der erweiterten Sekundarschule Sicherheit
zu schafifen.
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b) Fakultative Fremdsprachen
der Sekundarschule.

§ 28. Der fakultative Fremdsprachenunterricht der Sekundar-
schule umfafit die Elemente der italienischen, englischen, oder
lateinisechen Sprache.

§ 29. Die Einfuhrung des Unterrichtes unterliegt der Geneh-
migung der Erziehungsdirektion. Sie wird an folgende Bedin-
gungen gekniipft:

a) Der Unterricht nmfaBt drei Stunden wochentlich. Er darf
nur lL.ehrern iibertragen werden, deren Befihigung durch
ein Lehrerpatent oder 2inen gleichwertigen Befihigungs-
ausweils erbracht ist.

b) Zum Unterricht im Italienischen oder Englischen diirfen
nur Schiiler der dritten Klasse zugelassen werden, und
zwar nur solche, die in den iibrigen Fiachern gute Lei-
stungen aufweisen; auBlerdem hat der Schiiler amn Anfang
des Schuljahres die schriftliche Erkliirung des Inhabers
der elterlichen: Gewalt beizubringen, da er den dritten
Jahreskurs bis zum Schlusse besuchen werde.

¢) Der Lateinunterricht ist so zu gestalten, daBl er den
Schiillern den Ubertritt in die entsprechende Klasse des
Gymnasiums wesentlich erleichtert.

§ 30. Zur Erlangung des Staatsbeitrages hat die Sekundar-
schulpflege unter Benutzung des hiefiir bestimmten Formulars
Rechenschaft abzulegen iiber die Einrichtung und die Frequenz
der Kurse und die Besoldung des Lehrers.

§ 31. Die Bestimmung des Staatsbeitrages richtet sich nach
folgenden Grundsitzen:

a) Der Kurs mufl am SchluBB des Schuljahres eine Frequenz
von mindestens drei Schiilern aufweisen, wobei Beriick-
sichtigung lokaler Verhiltnisse wund der besonderen
Zweckbestimmung des Lateinunterrichtes vorbehalten
bleibt.

b) Aus dem Bericht der Bezirksschulpflege mul} sich ergeben,
daB der Kurs mit gutem Erfolg erteilt wurde.

¢) Fiir die Bestimmung des Staatsbeitrages an die dem
Lehrer ausgerichtete Besoldung ist ein Minimalansatz von
Fr. 120.— und ein Maximalansatz von Fr. 200— fiir die
Jahresstunde maBgebend. Besoldungsansitze im Betrage
von mehr als Fr. 200.— fallen bel der Bestimmung des
Staatsbeitrages auller Betracht.

d) Die Ausrichtung eines Staatsbeitrages unterbleibt, wenn
die Frequenzbedingung nicht erfiillt ist, oder wenn der
Unterricht in der ordentlichen Stundenverpilichtung des
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Lehrers inbegriffen ist und der Sekundarschulgemeinde
demnach aus der Erteilung des Unterrichtes keine beson-
deren Ausgaben erwachsen.

¢) Handarbeitsunterricht fiir Knaben.

§ 32. Durch BeschluBl der Schulgemeinde kann fiir die Primar-
schule vom vierten Schuljahre an und fiir die Sekundarschule ein
freiwilliger Unterricht in Handarbeit fiir Knaben eingerichtet
werden.

Die Schiiler der 7. und 8. Primarklasse und der Sekundarschule
konnen zu gemeinsamen Handarbeitskursen zusammengezogen
werden.

§ 33. Der Unterricht umfalit zwei Stunden wochentlich, und
zwar: Fiir die Knaben der 4. bis 6. Primarklasse in Kartonnage,
fiir die Knaben der 7. und 8. Primarklasse und der Sekundarschule
in Hobelbank- und Metallarbeiten, Schnitzen oder Modellieren.

§ 34. Die Kurse konnen auf das ganze Schuljahr ausgedehnt
oder auf das Winterhalbjahr beschrinkt werden. Im letzteren
Falle miissen sie mindestens 23 Wochen umfassen.

§ 385. Die Einrichtung der Kurse unterliegt der Genehmigung
der Erziehungsdirektion.

Fiir die Kurse, die auf das Winterhalbjahr beschrinkt sind,
ist den kantonalen Inspektoren jeweilen bis spitestens 15. Novem-
ber der Stundenplan einzureichen unter Angabe des Lehrers und
der Frequenz der Kurse.

Die Kurse in Kartonnage sollen in der Regel im Minimum 12,
1m Maximum 24 Schiiler, die iibrigen Kurse im Minimum 10, im
Maximum 16 Schiiler ziahlen.

§ 36. Der Unterricht darf nur solchen Lehrern iibertragen
werden, die in einem vom schweizerischen oder vom kantonalen
Verein fiir Knabenhandarbeit veranstalteten Kurs sich den Be-
fahigungsausweis erworben haben. TUber Ausnahmefille ent-
scheidet die Erziehungsdirektion.

§ 87. Fiir die regelmialBige Beaufsichtigung des Knabenhand-
arbeitsunterrichtes treffen die Schulpflegen die erforderlichen An-
ordnungen.

Der Erziehungsrat bestimmt auBerdem einen oder mehrere
kantonale Inspektoren, die den Unterricht der einzelnen Kurse
mindestens ein Mal im Jahr besuchen, den Kursleitern nach Be-
diirfnis Anleitung geben und der Erziehungsdirektion bis Mitte
Mai einen zusammenfassenden Bericht erstatten iiber ihre Beob-
achtungen, iiber die Unterrichtserfolge und iiber die Beitrags-
gesuche der Gemeinden an die Kosten dieses Unterrichtes.
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§ 38. Die Bestimmung des Staatsbeitrages erfolgt unter fol-
genden Voraussetzungen:

a) Die Kurse miissen die vorschriftsgemifBe Dauer und bis
zum SchluB die vorgeschriebene Frequenz (§ 35) auf-
weisen;

b) ein Staatsbeitrag wird nur ausgeriehtet an die Besoldung
des Kursleiters, die Einrichtung von Schiilerwerkstitten,
die Anschaffung von Werkzeug und an die Kosten der Ver-
brauchsmaterialien;

Einnahmen aus der Abgabe von Materialien fiir Gegen-
stinde, die in das Eigentum der Schiiler iibergehen, sowie
alifilliz weitere Einnahmen werden von den Ausgaben in
Abzug gebracht;

¢) die Bestimmung des Staatsbeitrages an die Besoldung der
Kursleiter erfolgt gestiitzt auf einen Ansatz von Fr. 100.—
bis Fr. 180.— fiir einen zweistiindigen Halbjahreskurs.

d) Hauswirtschaftlicher Unterriceht
fiir Middehen.

§ 39. Fiir die Einfiihrung und Durehfithrung des hauswirt-
schaftlichen Unterrichtes der Midchen der 7. und 8. Primarklasse
und der Sekundarschule sind die vom Erziehungsrat erlassenen
Vorschriften iiber die Organisation des Unterrichtes und der
Lehrplan maBgebend.

Staatsbeitrige werden an den hauswirtschaftlichen Unterricht
der Midchen nur dann gewihrt, wenn die vom Erziehungsrat er-
lassenen Vorschriften erfiillt sind.

§ 40. Der Unterricht darf der Regel nach nur Haushaltungs-
lehrerinnen iibertragen werden, die im Besitz des von der Erzie-
hungsdirektion ausgestellten Patentes sich befinden. Ausnahms-
welse kann bei besonderer Befihigung die Ubertragung an eine
Primar- oder Arbeitslehrerin bewilligt werden.

§ 41. Die Beitrige des Staates beschrinken sich auf die durch
das Gesetz vorgeschriebene Besoldung der Lehrerin, die Anschaf-
fung von Kiicheneinrichtungsgegenstinden und von Lebensmitteln.

Bei der Bestimmung des subventionsberechtigten Betrages an
die Ausgaben fiir Kiicheneinrichtungen und Lebensmittel kommen
die von den Schiilerinnen geleisteten Entschidigungen, die Sub-
ventionen des Bundes, sowie allfillig weitere Einnahmen in Abzug.

e) Einrichtung und Betrieb von Schiilergédrten.

§ 42. Die Bestimmungen iiber den Handarbeitsunterricht der
Knaben finden analoge Anwendung auf den von .Schulpflegen
angeordneten Unterricht in der Gartenpflege.

Fiir die Gewdhrung von Staatsbeitrigen kommen in Betracht:
die Besoldung des Kursleiters nach MaBgabe der Ansitze fiir den
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Knabenhandarbeitsunterricht, die Anschaffungskosten von Garten-
werkzeungen, Simereien und Pflanzenmaterial.

5. Erndhrung und Belleidung armer Schulkinder.
Jugendhorte und Ferienkolonien.

§ 43. Die Schulpflegen wachen iiber die ortlichen Bediirfnisse
der Fiirsorge fiir die armen und der Hiilfe bediirftigen Kinder des
schulpflichtigen Alters in Hinsicht auf die Erndhrung und Be-
kleidung und treffen die hiefiir erforderlichen Anordnungen.

§ 4. An die Ausgaben, die den Schulgemeinden aus der Ab-
gabe von Nahrung, Kleidung und Schuhwerk an bediirftige Kinder
der Volksschule erwachsen, leistet der Staat Beitrige.

Nicht subventionsberechtigt sind Geldbeitriige, die den Kindern
oder den Eltern, beziehungsweise deren Vertretern direkt ausge-
handigt werden.

§ 45. Als Jugendhorte werden subventioniert: Einrichtungen,
die von Schulgemeinden getroffen werden, um Schiiler, deren hius-
liche Erziehung dies als wiinschbar erscheinen 1lidBt, wihrend der
schulfreien Zeit oder wihrend der Ferien unter geeigneter Aufsichi
gruppenweise zu beschaftigen.

Dabeil werden Beitrige geleistet: an die Aufwendungen fir die
Besoldungen, die Anschaffung von Brauch- und Spielmaterialien
und an die Verpflegung.

§ 46. Unter Ferienkolonie ist jede von der Schulgemeinde
durchgefiihrte oder von ihr unterstiitzte zweckmiBige Unterbrin-
gung von Kindern unter 15 Jahren zur Kriiftigung zerriitteter oder
gefihrdeter Gesundheit zu verstehen.

Ausgenommen sind Veranstaltungen sportlichen Charakters.

Die Staatsbeitrige bemessen sich nach der direkten Leistung
der Gemeinde.

6. Die Versorgung anormaler, bildungsfihiger Kinder
in Anstalten.

§ 47. Wenn Schulgemeinden innerhalb oder auBerhalb der
Durchfithrung des Schulunterrichtes besondere Anordnungen fiir
bildungsfihige Kinder treffen, die wegen korperlicher oder gei-
stiger Gebrechen dem Schulunterricht nicht zu folgen vermogen
oder wegen sittlicher Verwahrlosung den Unterrichtserfolg der
Schule gefihrden, so leistet der Staat an die Ausgaben Beitrige
bis zum Ende des Schuljahres, in dem das Kind das 15. Lebensjahr
vollendet.

§ 48. Schulgemeinden mit eigenen Anstalten und Heimen fiir
anormale Kinder im schulpflichtigen Alter erhalten Beitrige an
die von der Gemeinde zu deckenden Betriebsdefizite.
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§ 49. Beitridge von Schulgemeinden an private Anstalten oder
Vereine, die mit Erfolg in der Erziehung der hiilfebediirftigen
Jugend des schulpflichtigen Alters sich betiitigen, jedoch nicht
vom Staat unterstiitzt werden, sind subventionsberechtigt.

7. Kindergdrten,

§ 50. Kindergarten sind nur dann subventionsberechtigt, wenn
sie von einer Lehrkraft geleitet werden, die iiber ihre Befahigung
ausreichend ausgewiesen ist. Die Erziehungsdirektion entscheidet
ither die Anerkennung der Befdhigungsausweise.

§ 51. Bei den Gemeindekindergirten fallen als subventions-
berechtigt ausschlieBlich in Betracht die Ausgaben fiir:

a) Die Besoldung der Kindergirtnerinnen einschlieBlich all-
falliger aus Gesundheitsriicksichten angeordneter Vika-
riate;

b) die unentgeltliche Abgabe der Brauchmaterialien.

§ 52. Gemeindebeitrige -an private Kindergirten sind subven-
tionsberechtigt, sofern es sich um Kindergirten handelt, die ihrem
Charakter nach den an die Gemeindekindergirten gestellten An-
forderungen entsprechen.

C. Sekundarschiiler-Stipendien.

§ 33. Die Verabreichung von Stipendien an bediirftige streb-
same Schiiler der III. Klasse und allfidllig weiterer Jahreskurse
der Sekundarschule erfolgt unter folgenden Bedingungen:

1. Neben der Bedurftigkeit ist der Nachweis zu erbringen,
daB es sich um einen tiichtigen Schiiler handelt, der der
Staatsunterstiitzung wiirdig ist.

Kinder von Auslindern werden nur beriicksichtigt, sofern
sie seit mindestens zehn Jahren ununterbrochen im Kan-
ton Ziirich niedergelassen sind.

3. Die Verabreichung des Stipendiums erfolgt unter der
Bedingung, daBl der Schiiler die ITI. Klasse der Sekundar-
schule bis zum Schlusse des Schuljahres besuche.

4, Die Stipendien almosengenossiger Schiiler diirfen nicht
in«die Armenkasse fallen; sie sind vielmehr zur person-
lichen Erleichternng des Schiilers, namentlich des Schul-
besuches, zu verwenden.

5. Die Sekundarschulpflege ist verpflichtet, einen Zuschlag
zu gewidhren, der mindestens die Hilfte des staatlichen
Stipendiums betriigt.

Es ist den Sekundarschulpflegen gestattet, die pflichtschuldige
Gemeindeleistung Schiillern zuzuwenden, die kein Staatsstipendium
erhalten.

Lo
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§ 54. Die Sekundarschulpflegen reichen ihre Antriage fiir Ver-
abreichung von Stipendien mit der erforderlichen Begriindung
bis Ende Januar der Erziehungsdirektion ein. Die Ausrichtung
der Stipendien erfolgt auf Ende des Schuljahres.

Uber die Verwendung der Stipendienbetrige und die Gewih-
rung der gesetzlichen Gemeindeleistung weisen sich die Sekundar-
schulpflegen durch besondern Bericht aus, der bis Ende Mai der
Erziehungsdirektion einzureichen ist.

Stipendienbetrige, die wegen vorzeitigen Austritts des Schiilers
nicht zur Ausrichtung gelangten, sind der Staatskasse zuriick-
zuerstatten.

/. Besoldung der Volksschullehrer.

A. Umfang der Besoldungen.

§ 53. Die Leistungen des Staates sind in den § 5—8 des Ge-
setzes und in § 6 der kantonsritlichen Verordnung iiber die Ein-
teilung der Gemeinden bestimmt.

§ 56. Lehrer, die auf Beginn des Schuljahres oder des Winter-
halbjahres an eine Stelle gewdhlt werden, beziehen die Besoldung
vom 1. Mai beziehungsweise 1. November an. Bei ihrem Riiektritt
auf SchluB des Sommer- oder Winterhalbjahres ist ihnen die Be-
soldung bis 31. Oktober beziehungsweise 30. April auszurichten.

§ 57. Wird ein Lehrer auf Beginn eines Schulhalbjahres als
Verweser an eine Schule abgeordnet, so gilt fiir die Berechnung
der Besoldung der 1. Mai beziehungsweise 1. November als Beginn
und der 31. Oktober beziehungsweise 30. April als SchluB des Schul-
halbjahres.

Lehrer, die innerhalb des letzten Schulquartals als Verweser
an eine Schule abgeordnet werden, werden hinsichtlich der Dauer
der Besoldung den Vikaren gleichgestellt.

§ 58. Die Ausrichtung auBerordentlicher Besoldungszulagen
an definitiv angestellte Primar- und Sekundarlehrer richtet sich
nach folgenden Grundsitzen:

1.- Zulagen nach § 8, Absatz 1, des Gesetzes erhalten:

a) Die Lehrer der Primar- und Sekundarschuigemeinden,
die gemiB der Verordnung vom 12. November 1928 der
1. und 2. Beitragsklasse zugeteilt sind.

b) Primar- und Sekundarlehrer solcher Gemeinden der
3. bis 6. Beitragsklasse, bei denen die fiir die Einteilung
maBgebende durchschnittliche Steuerbelastung der
politischen Gemeinde mehr als 190 Prozent betrug, oder
bei denen der 100prozentige Steuerertrag auf die Lehr-
stelle weniger als Fr. 5000.— ergab.
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Lehrer, die neu in den GenuB der Zulagen nach $ 8, Ab-
satz 1, treten, erhalten im Schuljahr 1929/30 Fr. 200.— und,
sofern ihrem Dienstalter in definitiver Stellung an der
gegenwiirtigen Lehrstelle ein hoherer Betrag entspricht,
oder sofern sie eine Zulage bisher ohne Steigerung bezogen
haben, jedes folgende Jahr Fr. 100.— mehr, bis der dem
Gesetz entsprechende Betrag erreicht ist. Von diesem
Zeitpunkt ab erfolgt ein weiteres Aufsteigen gemiafl der
gesetzlichen Regel.

Bei Lehrern, denen die bisher bezogene auBerordent-
liche Zulage vom 1. Mai 1929 an nicht mehr zukommt, er-
folgt in den Jahren 1929/30 und 1930,/31 ein Abbau um je
die Hilfte.

Zulagen im Sinne des § 8, Absatz 2, werden verabfolgt, so-
fern eine Gemeinde der 1. bis 6. Beitragsklasse zugeteilt
ist und der Lehrer nicht bereits eine Zulage nach 9§ 8§,
Absatz 1, bezieht: an Primarlehrer an 6- bis 8-Klassen-
schulen mit 44 und mehr Schiilern und an Sekundarlehrer
an Gesamtschulen mit 22 und mehr Schiilern, sowie an
Lehrer von Spezialklassen. MaBgebend ist der Durch-
schnitt der drei Jahre, der fir die Gemeindeeinteilung gilt.

Wo die Voraussetzungen fiur die Verabfolgung der Zu-
lage nicht mehr vorhanden sind, fillt diese ganz weg; im
umgekehrten Fall tritt der Lehrer sofort in den Genuf} der
ganzen Zulage von Fr. 300.—. :

§ 59. Die Gesuche um Ausrichtung der auBerordentlichen Be-
soldungszulage nach Ziffer 2 sind von der Schulpflege mit der
erforderlichen Begriindung bis zum 15. Mirz einzureichen.

§ 60. Die auBerordentliche Staatszulage betrigt nach § 8, Ab-
satz 1, des Gesetzes im 1. bis 3. Jahr Fr. 200.—, im 4. bis 6. Jahr
Fr. 300.—, im 7. bis 9. Jahr Fr. 400.— und fiir die Folgezeit Fr. 500.—.

Die Berechtigung zum Bezug einer auBerordentlichen Staats-
zulage unterliegt alle drei Jahre einer Priifung durch die Erzie-
hungsdirektion.

§ 61.Lehrern, die gerechtfertigten AnlaB zu Klagen geben, kann

der Regierungsrat die auBerordentliche Staatszulage auf Antrag
des Erziehungsrates entziehen.

Lo

B. Staatliche Fiirsorge bei Krankheit, Militdrdienst,
Riicktritt oder Hinschied.
1. Vikariate.
a) Vikariate wegen Krankheit.

§ 62. Wenn ein Lehrer zufolge eigener Erkrankung oder an-
steckender Krankheit in der Familie an der Erteilung des Unter-
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richtes verhindert ist, so hat er hievon unverziiglich der Schul-
pilege Mitteilung zu machen. Die Schulpflege sorgt bei Schulen
mit einer Mehrzahl von Lehrern zuniichst dafur, daB die Schiiler
in geeigneter Weise durch die andern Lehrer beschiaftigt werden.

Ist Arbeitsunfahigkeit von mehr als drei Tagen wahrschein-
lich, so hat die Schulpflege davon der Erziehungsdirektion Kennt-
nis zu geben. Der Meldung der Schulpflege ist ein &arztliches
Zeugnis beizulegen, aus dem die Art der Krankheit und die mut-
mabBliche Dauer der Arbeitsunfihigkeit des Lehrers ersichtlich
sind.

$ 63. Der Erziehungsdirektion steht das Recht zu, in Zweifels-
fillen Untersuchung durch einen Amts- oder Vertrauensarzt zu
veranlassen. Die Kosten der Untersuchung werden vom Staate
getragen.

§ 64. Nicht als Krankheiten im Sinne von § 12 des Gesetzes
gelten die aus Schwangerschaft von Lehrerinnen resultierenden
Erscheinungen, die die Arbeitsunfiahigkeit und darum die Ein-
richtung von Vikariaten zur Folge haben.

§ 65. Die Ubernahme der Stellvertretungskosten wird abge-
lehnt, wenn der einem Lehrer begegnete Unfall auf eigenes Ver-
schulden oder auf grobe Fahrlissigkeit des Lehrers zuriickzu-
fithren ist.

Allfdllige Schadenersatzanspriiche gegeniiber Drittpersonen
sind dem Staat bis zur Hohe der von ihm geleisteten Vikariats-
kosten abzutreten.

b) Vikariate wegen Militdrdienstes.

§ 66. Damit fiir die Lehrer, die zu den ordentlichen Wieder-
holungskursen einberufen werden, rechtzeitig Ersatz angeordnet
werden kann, ist der Erziehungsdirektion von der Schulpflege min-
destens drei Wochen vor dem Einriicken von den entstehenden
Vakanzen Kenntnis zu geben.

§ 67. Wird ein Lehrer zu militirischem Instruktionsdienst
einberufen, so hat er unverziiglich dem Présidenten der Schulpflege
von dem erhaltenen Aufgebot Mitteilung zu machen. Er ist ver-
pfilichtet, auf Begehren der Schulpflege bei der zustidndigen Militir-
behorde alle erforderlichen Schritte zu tun, um fiir sich eine Ver-
legung des Dienstes zu erwirken, wenn der Schulbetrieb durch den
Militardienst in erheblichem MaBe gestort wiirde.

¢c) Vikariate wegen Urlaubes.

§ 68. Wenn ein Lehrer aus andern Griinden als Krankheit oder
Militdrdienst sich veranlaflit sieht, seine Lehrtitigkeit zu unter-
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brechen, so hat er der Schulpflege ein schriftliches Gesuch einzu-
reichen. Die Schulpflege leitet das Gesuch mit ihrem Antrag an
die Erziehungsdirektion weiter, sofern der Urlaub lidnger als drei
Tage dauert.

§ 69. Die Bedingungen, unter denen der Urlaub gewihrt wird,
werden von der Erziehungsdirektion festgesetzt. Dabeil gilt der
Grundsatz, daB der Gesuchsteller, der Regel nach und die Priifung
der nahern Verumstindungen im einzelnen Fall vorbehalten, auf
jeglichen Besoldungsgenuf3 fiir die Zeit der Beurlaubung zu ver-
zichten hat, wenn er mit seinem Urlaub zur Hauptsache personliche
Vorteile erstrebt; die Stellvertretungskosten werden alsdann von
Staat und Gemeinde im Verhiiltnis ihrer Leistung an die Besoldung
des Lehrers getragen.

d) Gemeinsame Bestimmungen.

§ 70. Sobald ein Vikariat zu Ende geht, ist der Erziehungs-
direktion hievon rechtzeitig Mitteillung zu machen unter Angabe
des letzten Schultages des Vikars. Bei Beginn der Ferien sind die
Vikare abzumelden, sofern nicht mit Sicherheit angenommen wer- -
den kann, daB die Stellvertretung auch nach den Ferien nétig sein
wird. Fiir allfidllige aus der Nichtbeachtung der Vorschriften iiber
Vikariate sich ergebende finanzielle Folgen sind die Schulpflegen
verantwortlich.

2. Ruhegehalte.

§ 71. Ein Lehrer, der aus Alters- oder Gesundheitsriicksichten
aus dem ziircherischen Schuldienst auszuscheiden wiinscht, hat
ein Entlassungsgesuch an die Schulpflege zu richten. Die Schul-
pilege leitet das Gesuch mit ihrem Antrag an die Erziehungs-
direktion.

Erfolgt der Riicktritt vor dem zuriickgelegten 65. Altersjahr,
so ist dem Entlassungsgesuch ein amtsidrztliches Zeugnis beilzu-
geben. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der zwangsweisen
Versetzung in den Ruhestand (§ 19 des Gesetzes).

§ 72. Bei der Festsetzung des Ruhegehaltes der Primar- und
der Sekundarlehrer, sowie der Arbeitslehrerinnen und Haushal-
tungslehrerinnen wird die Zahl der Dienstjahre und das Alter der
Ausscheidenden beriicksichtigt.

Die Ausmessung des Ruhegehaltes erfolgt im einzelnen Fall
innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen durch den Regierungs-
rat auf Grund nachfolgender Ansiitze:
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Betrag des Ruhegehaltes
Arbeitslehrerinnen

Fiir die Bei voller
Dienst- Alters- Primar- Sekundar- wichent- Beschif-
jahre jahre lehrer lehrer licheJahres- tigung
’ stunde (24 Stunden)
Fr. Fr. Fr. Fr.
30 30 2500 3000 85 2040
31 ol 2600 3120 88.4 2125
32 92 2700 3240 91,8 2210
33 a3 2800 3360 95,2 2295
34 o4 2900 3480 98.6 2380
35 99 3000 3600 102 2460
36 56 3100 3720 105,4 2540
37 a7 3200 3840 108,8 2620
38 58 3300 3960 112,2 2700
39 39 3400 4080 115,6 2780
40 60 3500 4200 119 2860
41 61 3600 4320 1224 2940
42 62 3700 4440 125,8 3020
43 63 3800 4560 129,2 3100
44 64 3900 4680 132,6 3180
45 65 4000 4800 136 3260

und mehr und mehr

§ 7. Wird ein Lehrer oder eine Lehrerin aus Gesundheits-
riicksichten vor Beendigung des 30. Dienstjahres vom Regierungs-
rat in den Ruhestand versetzt, so kann der Regierungsrat in Wiir-
digung der okonomischen Lage und unter angemessener Beriick
sichtigung der Zahl der Dienstjahre ein Ruhegehalt festsetzen.

M. Ubergangs- und Vollziehungsbestimmungen.

§ 74. Diese Verordnung tritt mit 1. Mai 1929 in Kraft; sie
ersetzt die Verordnung iiber die Leistungen des Staates fiir das
Volksschulwesen vom 28. November 1913.

Die Ausrichtung der ordnungsgemiflen Staatsbeitrige an die
Gemeindeleistungen des Jahres 1928 erfolgt in Anwendung der
kantonsriatlichen Verordnung vom 12. November 1928.

2. Abiinderung der Verordnung ‘iiber das Volksschulwesen. (Vom
30. Dezember 1929.)

3. Vereinbarung zwischen dem Regierungsrat des Kantons St. Gallen
und dem Regierungsrat des Kantons Ziirich iiber die Ordnung der
Schulverhiltnisse der Hife Burgstock und Ruhhalden. (Vom 17. Ja-
nuar/19. Februar 1929.)
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2. Fortbildungsschule.

4. Lehrpldne fiir die hauswirtschaftlichen Fortbildungsschulen des
Kantons Ziirich. (Vom 25. Juni 1929.)

I. Allgzemeine Wegleitung.

Ziele.

Die hauswirtschaftliche Fortbildungsschule vermittelt fiir die
Miadehen im nachschulpflichtigen Alter den Ubergang von der
Volksschule zum praktischen Leben. Sie will die Médchen fiir den
Beruf als Hausfran und Mutter vorbereiten und sie zu einer allge-
nein vertieften Auffassung der Lebensaufgabe anleiten.

Mittel,

Der Ausbildung fiir die Praxis des Hauswesens dienen Kurse
in den weiblichen Handarbeiten, im Kochen, in der Erndhrungs-
lehre, im Waschen und Glatten, im hauswirtschaftlichen Rechmen
und der h#uslichen Buchfithrung, Unterweisungen iiber die In-
standhaltung der Wohnung und des Haushaltungsmobiliars.

Die geistige Weiterbildung ist zu fordern durch Belehrungen
iiber Gesundheitspflege und Erziehungslehre und durch sprach-
liche Ubungen. Die ethische Forderung — Schirfung des Pflicht-
bewuBtseins und des Sinnes fiir treues, hingebendes charakter-
festes Handeln — erfolgt vor allem durch das vorbildliche Wirken
der Lehrerin, S

: Organisation.

Uber die Einrichtung der Schule und den Unterrichtsbetrieb
gibt die vom eidgenossischen Volkswirtschaftsdepartement erlas-
sene ,Anleitung fiir hauswirtschaftliche Fortbildungsschulen®
trefflichen und erschopfenden Aufsehlufi. Ihre Bestimmungen
itber die Schulorganisation, das Absenzenwesen, die Unterrichts-
zeit, die Schiilerinnenzahl, Haft- und Materialgeld, Lehrkrifte
u. s. w. soilen hier nicht wiederholt werden. Die Anleitung, die
vom kantonalen Inspektorat bezogen werden kann, bedarf nur
nach einer Richtung hin einer Erginzuung: sie beruht auf der
Voraussetzung, daffi die Kantone und Schulleitungen ins einzelne
gehende Lehrprogramme aufstellen.

Samtliche Unterrichtsprogramme des vorliegenden Lehrplanes
dienen den Schulen als Richtlinie fiir die Aufstellung beson-
derer Lehrpline, die zufolge der Verschiedenheit der ortlichen
Verhiltnisse und der zur Verfiigung stehenden Zeit notwendig
sind. Detaillierte Lehrginge fiir diejenigen Fiacher, die lediglich
eine Stoffumschreibung erfahren haben, konnen vom Inspektorate
bezogen werden.

Alle Schulen haben auf die Forderung der rein geistigen Aus-
bildung der Midchen Bedacht zu nehmen. Schiilerinnen, die das
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18. Altersjahr noch nicht iiberschritten haben, sollen nicht nur in
den Handarbeiten unterrichtet werden. Sie sind zum Besuche wei-
terer Facher zu verpflichten.

Die Befolgung der Lehrpline allein verbiirgt keineswegs den
wiinschenswerten Erfolg. Die Lehrkrifte miissen neben ausrei-
chenden Fachkenntnissen die notige -allgemeine Bildung besitzen
und mit der Methode des Unterrichts vertraut sein. Bei der An-
stellung der Lehrkrifte ist diesen Anforderungen gebiihrend
Rechnung zu tragen.

II. Unterrichtsficher.
1. Handarbeitsunterricht.

Aufbauend auf die in den vorangegangenen Schuljahren ver-
mittelten Kenntnisse und Fertigkeiten soll der Handarbeitsunter-
richt die Schiilerinnen durch Anleitung zu selbstindigem Denken
‘und Schaffen so weit fordern, daB sie einfache Wiische, Kleidungs-
stiicke und Gebrauchsgegenstinde fiir den Hausbedarf anfertigen
und im Stand erhalten konnen. Den Schiilerinnen sind nicht blof
technische Fertigkeiten beizubringen, sondern sie sollen selb-
stindig gestalten und iiberlegen lernen. Die Arbeiten sind dem-
nach nur Mittel, nicht Zweck des Lernens. Das schlieBt das mas-
senhafte Herstellen von Gegenstinden aus und ist auch nicht ver-
einbar mit der Auffassung, daB es die Aufgabe des Unterrichtes
sei, augenblickliche personliche Bediirfnisse zu befriedigen. Der
Unterricht erfiillt seine Aufgabe nur unvollstindig, wenn die
Schiilerinnen nicht auch befidhigt werden, gutes Material von
minderwertigem, nur scheinbar billigerem, zu unterscheiden. Be-
lehrungen iiber die Gewinnung der gebriiuchlichsten Rohstoffe
und ihrer Verarbeitung zu Garnen und Geweben, iiber die Be-
schaffenheit des Materials und seiner besonderen Eigenschaften
sind daher zur richtigen Einschitzung des Wertes unerldBlich.

Der Handarbeitsunterricht befafit sich mit WeiBndhen; Klei-
dermachen fiir Frauen, Midchen und Knaben; Flicken, Stricken
und Materialkunde.

A. WeiBndhen und Flicken.
1. Kurs, 80 Stunden.
Flicken: Erkliren der Nahmaschine.

Flicken von gewobenen Gegenstinden von Hand und mit
der Maschine (weiB und farbig, eventuell Wifeln mit der
Maschine.

Weinidhen: Eine Kiichenschiirze oder eine einfache Haus-
schiirze.

Ein Frauentaghemd, eventuell unten als Hemdhose abge-
schlossen.
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Ein einfaches Beinkleid oder ein einfaches Frauennaeht-
hemd.
Eventuell Anfertigen eines Dreiecktuches fiir den Ge-
brauch im Kochunterricht.
Ubungen im Abformen: Schiirzen, Kimonobluse, Hiub-
chen, Miitzen.
2. Kurs, 80 Stunden.
Fliceken: Flicken von hand- und maschinengestrickten Gegen-
standen und gewobenen Striimpfen.
Wifeln von Kiichen-, Toiletten- und Tischwische mit der
Maschine.
WeiBnidhen: Ein Frauentaghemd oder eine Hemdhose.
Ein Frauennachthemd oder ein Herrenhemd.
Eine Unterbluse oder ein Unterrock.
Besprechung iiber die MaBverhiltnisse und das Zuschnei-
den der Bettwische.
Ausfithrung eines Kissenbezuges oder Leintuches.
Ubungen im Abformen: Unterbluse, Schiirzen, Kragen.

3. Kurs, 80 Stunden.
Flicken: Wiederholen der frither erlernten Flickarten.
Umarbeiten dlterer Wasche.
WeiBndhen: Ein Unterrock oder ein Beinkleid oder eine
Hemdhose.
Ein Herrentag- oder Nachthemd oder ein Knabenhemd
oder ein Frauennachthemd. :
Eine Berufsschiirze oder eine einfache Bluse oder ein
einfaches Kleid aus Waschstoff.
Ubungen im Abformen: Schiirze, Bluse, Unterrock.

B. Kleidermachen und Tuchflicken.
1. Kurs, 80 Stunden.
Flicken: Flicken vou Frauen-, Knaben- und Herrenkleidern
aus Wollstoffen.
Dem praktischen Flicken hat eine Voriibung voranzugehen.
Nidhen: Ein Unterrock aus Wollstoff oder farbigem Waschstoff
oder ein Jupe mit Futtergestiltchen.
Eine einfache Bluse. Ein einfaches Kleid.
Ubungen im Abformen: Unterrock, Bluse, Kragen.

2. Kurs, 80 Stunden.
Flicken: Wiederholen der frither erlernten Flickarten an
Tuchgegenstinden.
Nihen: Ein Kleid oder eine Bluse und ein Jupe.
Ein Kinderkieid oder ein Morgenrock.
Umaéndern alter Kleidungsstiicke.
Ubungenim Abformen: Kleid, Armel, Kragen.
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3. Kurs, 80 Stunden.
Nidhen: Arbeiten nach freier Wahl mit Beriicksichtigung des
Umainderns alter Kleidungsstiicke.

C. Knabenkleidermachen.
1. Kurs, 80 Stunden.

Musterhose als Ubungsstiick, woran Taschen fiir Leibchen-
und Hosentriagerhosen und Schluflpatten geiibt werden.
Patte zur Voriibung der Schneiderknopflocher.

Anfertigen von verschiedenen Hosen -aus alten oder neuen
Stoffen.

Anfertigen von einfachen Blusen.

Pelerine, eventuell Mantel ohne Revers mit aufgesetzten

Taschen.
Bt 2. Kurs, 80 Stunden.

Ubungsstiick mit den verschiedenen Westen- und Rock-
taschen.

Anfertigen von Kitteln, Westen, Hosen aus alten oder
neuen Stoffen.

Mantel.

Weiteriiben des Flickens an Knaben- und Herrenkleidern.

3. Kurs, 80 Stunden.
Ganzer Anzug, Uberzieher.
Arbeiten nach freier Wahl.

D. Spezialkurs fiir Flicken.
1. Kurs, 40 Stunden.
Flicken von gestrickten Gegenstinden.
Flicken von gewobenen Striimpfen und Trikotsachen.
Ein- und Aufsetzen von Stiicken an weiller und farbiger
Wiasche.
Hauswifel. Maschinenwifeln. Umindern élterer Wiische.

2. Kurs, 40 Stunden.
Maschinenwifeln.
Wifeln von Hand.
Tuch- und Flanellflicken.
Umaéndern ilterer Wasche.
Eventuell Tiillflicken von Hand und mit der Maschine.

E. Stricken.
40—60 Stunden.

Der Unterricht soll in Gruppen erteilt werden. Fiur die Her-
stellung von Kleidungsstiicken sind abgeformte oder gezeichnefe
Muster als Grundlage sehr zu empfehlen. Alle Gegenstinde sind
in der Schule anzufangen. Als Hausarbeit kommen nur tech-
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nisch leichte Teile in Betracht. Gemeinsame Besprechungen
itber das zur Verwendung gelangende Material itber die Farben-
zusammenstellungen und iiber das Préparieren der fertigen
Gegenstiande sind unerldaBlich.

Einiiben der verschiedenen Anschlige. Die Anwendung

der Strieckprobe.

Bettsocken oder Schluttli.

Kinderhose oder Beinkleid fiir Erwachsene.

Eventuell Handschuhe.

Pullover fiir Kinder oder Erwachsene.

Damen- oder Herrenweste.

Arbeiten nach freier Wahl.

F. Materialkunde.
10—20 Stunden.

Der Unterricht in Materialkunde soll in engster Verbindung
mit dem Handarbeitsunterricht stehen. Eine Sammlung, die die
Rohmaterialien, die verschiedenen Stadien der Verarbeitung und
die Gewebe veranschaulicht, sowie eine Stoffsammlung sind fiir
den Unterricht unerlidBlich. Gute Lichtbilder tragen viel zum
bessern Verstindnis des Gehorten bei. Die praktische Priifung
von Garnen und Geweben soll auf einfache Weise durehgefiihrt
werden.

Die Herkunft und die Gewinnung der Rohstoffe fiir die
Textilindustrie: Baumwolle, Flachs, Hanf, Wolle, Seide.

Die Verarbeitung der Rohstoffe zum Gespinst, Vorarbeiten
zum Spinnen, Vorspinnen. Feinspinnen.

Die Herstellung der Gewebe. Handweben, mechanische
Weberei. Hauptbindungen: Leinen-, Koper-, Atlasbindung.

Vollendungsarbeiten. Dampfen, Sengen oder Gasieren.
Appretieren. Bleichen, Mercerisieren.

Farben und Drucken von Garnen und Stoffen.

Stoffkunde. Die gebriuchlichsten Garne und Stoffe:
Untersuchen und Priifen auf ihre Eigenschaften und Quali-
taten. Ol- und Brennprobe.

Einkauf und Preis.

Berechnung der Wasche- und Kleiderausriistung eines
jungen M:adchens.

Berechnung einer einfachen Wischeaussteuer fiir eine
Braut.

G. Kurse fiir Frauen.

Im WeiBndhen, im Kleidermachen und im Flicken konnen
kurzfristige Kurse fiir Frauen durchgefithrt werden. Die Normal-
lehrpline sind der Kursdauer und den besonderen Bediirfnissen
der Teilnehmerinnen entsprechend abzuindern und dem Inspek-
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torat rechtzeitig zur Genehmigung einzusenden. Im iibrigen
gelten die Bestimmungen der andern Kurse.

Allgemeine Bemerkungen.

1. Die Gegenstinde sind im Rahmen des Lehrplanes den Ver-
héiltnissen entsprechend auszufithren und im Klassen-
unterricht herzustellen.

2. Es ist zu empfehlen, fiir vorgeriicktere Schiillerinnen Aus-
gleichsarbeiten einzurichten und diese als Schul- und Haus-
arbeit zu beniitzen. An den Klassenarbeiten ist das Nihen
zu Hause nur ausnahmsweise zu gestatten. Maschinen-
arbeit soll ausschlieBlich in der Schule ausgefithrt werden.

3. Erst nach Absolvierung von mindestens zwei Weilnadhkursen
ist den Schiilerinnen der Zutritt zum Kleidermachen zu ge-
statten; denn Vorkenntnisse im Nidhen und einiges Ver-
stdndnis der Sechnittmuster miissen vorhanden sein, wenn
der Lehrerin nicht die Hauptarbeit zufallen soll. — Von
dieser Bestimmung sind die Kursteilnehmerinnen iiber 18
Jahre ausgenommen.

4. Die Muster sind fiir alle Arbeiten abzuformen oder nach
MaB zu konstruieren. Das genaue MaBnehmen ist zur Er-
zielung richtiger Schnitte unerldfBlich und es ist darauf viel
Gewicht zu legen. Das Abformen ist sehr zu empfehlen. Es
entwickelt den Sinn fiir die Formen und das Verstindnis fiir
die Schnittmuster. Dem Abformen, wie dem Schnittmuster-
zeichnen soll eine bestimmte Methode zugrunde liegen.

5. Im WeiBnihen ist ein Drittel, im Kleidermachen ein Fiinftel
der Unterrichtszeit fiir das Flickenr zu verwenden. Auch im
Knabenkleidermachen ist dem Flicken viel Aufmerksamkeit
zu schenken. Mit Vorteil wird es auf den Anfang oder auf die
Mitte des Kurses verlegt, da am Schlusse die Zeit gewohnlich
nicht mehr ausreicht. Die Errichtung von Spezialkursen im
Flicken ist sehr zu empfehlen. Sie sind jedoch kein Er-
satz fiir das mit dem WeiBnihen verbundene Flicken, son-
dern sie sollen zur vermehrten Fertigkeit in der Instand-
haltung der Kleidungsstiicke fiihren. Es ist darauf zu achten,
daB die Flickarbeiten den Bediirfnissen angepaBt werden.

6. Das Maximmm der Schiilerzahl fiir WeiBnidhen und Flicken
betriagt 16, fiir Kleidermachen, Knabenkleidermachen wund
Stricken 14.

2. Hauswirtschaftlicher Unterricht.

A. Kochen und Nahrungsmittellehre.

Der Kochunterricht hat die Schiillerin zur Besorgung der
einfachen biirgerlichen Kiiche zu befihigen und den Ordnungs-
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und Sparsamkeitssinn, sowie das Verantwortlichkeitsgefithl zu
fordern.

Bis die grundlegenden Kochvorgange gezeigt und von den
Schiilerinnen erfaffit worden sind, ist die Herrichtung einfacher
Gerichte und Speisezusammenstellungen geboten.

Die Schiilerinnen werden in Familiengruppen eingeteilt, die
aus drei, hochstens vier Gliedern bestehen. Jede Gruppe berechnet,
kocht, serviert ihre Mahlzeit und besorgt alle zur Instandhaltung
der Kiiche notwendigen Arbeiten, unter Beachtung des Wechsels

“ der Schiilerinnen, in bestimmter Reihenfolge. Die Besprechungen
sind in die praktische Arbeit einzuflechten. — Die fiir den Koch-
unterricht vorgesehenen zirka 60 Lektionen konnen statt in einen
Anfiangerkurs zu 34—36 und einen Fortsetzungskurs zu 24 Lek-
tionen eventuell auf drei Kurse zu 20 Lektionen verteilt werden.

Die Nahrungsmittellehre bildet die sichere Grundlage
fiir einen gedeihlichen Kochunterricht. Eine Verbindung der
beiden Fécher ist aber nur moglich, wenn den Kochlektionen vier
aufeinander folgende Stunden eingeraumt werden konnen. Kann
dies nicht geschehen, was gewohnlich bei Abendkursen der
Fall ist, so ist den Schiilerinnen Gelegenheit zu geben, sich dem
Kochen vorgingig an einem Vorkursin Nahrungsmittel-
lehre zu beteiligen.

a) Anfangerkocehkurs.
34—36 Lektionen zu 3 Stunden.

Die wichtigsten Begriffe der Erndhrungs- und Nahrungs-
mittellehre bilden die Grundlage des Kochunterrichtes.

Handgriffe und Kochvorginge sind an den zu koehenden
Gerichten zu erldutern.

Einpriagen der Kochregeln und Mengenverhéltnisse fiir
Suppen-, Fleischgerichte, Mehl-, Milch-, Eier-, Gemiise- und
Obstspeisen. :

Einteilen von: Zeit-, Geld, Arbeit und Material. Fiihren des
Haushaltungsbuches.

Zusammenstellen von Speisezetteln nach Nidhrgehalt,
Preis, Aussehen, Bekommlichkeit und den oOrtlichen Gewohn-
heiten und Bediirfnissen. Tisch decken und servieren.

Aufraumungsarbeiten in der Kiiche.

b) Fortsetzungskochkurs.
24 Lektionen zu 3 Stunden.

Einkauf, Haltbarmachung (Konservieren), Aufbewahrung,
Verwendung der Nahrungsmittel.
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Wiederholung und Vertiefung der Kochvorginge und
Kochregeln an neuen Gerichten unter spezieller Beriicksich-
tigung der Kinder- und Krankenkost.

Zusammenstellen von Speisezetteln fur den All- und Fest-
tag. Fiihren des Haushaltungsbuches. Die Kiiche: Zweck-
miaBige und arbeitsparende Einrichtung. Kiichengerite und

- Kochgeschirre: Eigenschaften des Materials, Verwendung,
Dauerhaftigkeit, Reinigung, Aufbewahrung, Einkauf, Preis-
wiirdigkeit des Kiicheninventars.

Verschiedene Herdsysteme

¢c) Nahrungsmittellehre.
35—40 Stunden.

Die Bedeutung der Nahrungs- und Genuflmittel fiir den
menschlichen Korper (Verdauung, Erndhrung u. s. w.).

Die Nihrstoffe in den wichtigsten Volksnahrungsmitteln.
Die Veréinderung der Nahrungsmittel durch Géirung, Faulnis,
Verwesung, Koch- und Fetthitze. — Praktische Schiilerver-
suche, —

Herkommen, Einkauf, Preis, Verwendung und Aufbewah-
rung der Nahrungs- und GenuBmittel.

Schiadigende Wirkungen der GenuBmittel (Alkohol).

Preis- und Nihrstoffberechnungen iiber Gerichte und Mahl-

. zeiten.

Die fiir die Hausfrau wichtigsten Bestimmungen des eid-

genossischen Lebensmittelgesetzes.

Allgemeine Bemerkungen.

1. Die Hochstzahl der Schiilerinnen im Kochunterricht richtet
sich nach der Zahl der Herdstellen und den Raumverhilt-
nissen. — Maximum 16.

2. Die Leistungen der Schiilerinnen betragen beim gegenwéir-
tigen Stand der Lebensmittelpreise fiir die Mahlzeit am An-
fangerkurs 60—90 Rp., am Fortbildungskurs hochstens Fr,1.10.

3. Konservierungs-, Back-, Rohkost- und kurz-
fristige Kochkurse fiir Frauen konnen auch selb-
stindig gefithrt werden.

4. Kurse, deren Programm die sogenannte feine Kiiche beriick-
sichtigt, haben keinen Anspruch auf einen Staatsbeitrag.

5. Der Kochunterricht darf abends nicht lidnger als bis halb
10 Uhr dauern.

B.Waschenund Glidtten.

Durch die Teilnahme an Waseh- und Gliattekursen soll die
Schiilerin befahigt werden, alle in einem einfachen Haushalte vor-
kommenden Wische- und XKleidungsstiicke, unter tunlichster
Schonung derselben, in Stand zu halten.
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a) Anfangerkurs zu 60 Stunden.

Waschen und Glitten von Bett-, Tisch- und Leibwische.
Handtiicher, Bettiicher, Kissen, Pfulmen und Deckenbeziige.
Schiirzen, Servietten, Tischtiicher, Taschentiicher. Taghem-
den, Nachthemden, Untertaillen, Beinkleider, Hemdhosen,
Unterrocke, Rocke, Blusen.

b) Fortsetzungskurs zu 60 Stunden.

Vorhiinge, Herrenhemden, gestirkt und ungestiarkt. Kragen
und Manchetten. Reinigen, Waschen und Glidtten von Frauen-
und Herrenkleidern.

Allgemeine Bemerkung.

Die Befolgung eines methodischen Stufenganges ist unerlall-
lich. Haben die Schiilerinnen einer Abteilung bereits soviel Fertig-
keit erlangt, daB ein rasches Fortschreiten moglich ist, so kann
das Programm fiir beide Kurse in einem Kurs zu 80 Stunden durch-
gefiithrt werden. 12—15 Stunden sind zur Durchfiihrung von
Hauswéaschen vorzusehen.

C. Hauswirtschaftslehre.

Die Hauswirtschaftslehre hat die Schiilerinnen iiber die zweck-
mibBige Erhaltung des Haushaltungsmobiliars und der Haushal-
tungsgeriatschaften, sowie iiber deren zweckmaiBigen Einkauf zu
unterweisen. Dieses Unterrichtsfach vermittelt auBler diesen
warenkundlichen Kenntnissen bestmogliche Fertigkeiten in hius-
lichen Arbeiten, wie sie zur Wohnungspflege durchaus notwen-
dig sind. ‘

Die praktischen Ubungen dienen als Ausgangspunkt des Unter-
richts, sie diirfen aber nicht Selbstzweck sein.

aEinfihrung.

Die Waschmittel: Wasser, Soda, Seife, Waschpulver
u. s. w. — Wirkung, Aufbewahrung, Preisvergleiche.

Die gebriuchlichsten Chemikalien im Haushalt: Benzin,
Terpentin, Salmiak, Spiritus u. s. w. — Wirkung, Aufbewah-
rung und Preis.

Die Reibmittel: Sand, Schlemmkreide, Schachtelhalm
u s. w. — Anwendung, Wirkung.

Die Putzgeritschaften: Wischer, Schaufel, Flaumer, Blo-
cher, Schiisseln, Kessel, Fegbiirsten, Lappen u. s. w. — Be-
schaffenheit, Instandhaltung, Einkauf und Verwendung.

Berechnungen itber den Verbrauch von Putzmaterial bei
bestimmten Arbeiten nach Angaben der Schiilerinnen.
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b) Die Wohnung.

Die Instandhaltung der hiufigsten Boden- und Wand-
belige, Eigenschaften, Preis, Vor- und Nachteile.

Die Wohn- und Schlafzimmermaobel; die wichtigsten Holz-
arten; der Unterhalt der Mobel.

Schubladen- und Kastenordnung.

Unser EB- und Trinkgeschirr. Tischdecken. Sitten und
Gebriauche bei Tisch.

Teppiche und Vorhinge; Arten, Einkauf, Verwendung,
Instandhaltung.

Der Wandschmuck.

Das Bett; Fiillmaterial, Bettwiasche, Besorgung, Preisbe-
rechnung.

Biirstenwaren und Kimme; Material, Einkauf, Unterhalt.

Die Reinhaltung der Wohnung; die Technik im Dienste
der Haushaltfiithrung.

Berechnungen iiber den FEinkauf von Haushaltungs-
mobiliar. Bar- und Teilzahlung. Mobiliarversicherung. In-
ventar einer Aussteuer.

Mietwohnung oder Einfamilienhaus; Vor- und Nachteile.

Die Bedeutung der Wohnung als Pilanzstitte gesunder und
gliicklicher Familienverhéltnisse.

¢) Heizung und Beleuchtunege.

Die wichtigsten Brennmaterialien und Stoffe zu Heiz- und
Leuchtzwecken. — Kohle, Holz, Gas, Elektrizitit, Petroleum
L S. W.

Heizungs- und Beleuchtungsanlagen im Wohnhause; ihr
Unterhalt.

Die Wirmequellen fiir das Kochen und Glitten.

Was die Frau iber die Verhiitung von Ungliicksfillen
wissen mull. — Erste Hilfe bei Unfillen.

Die wichtigsten feuerpolizeilichen Vorschriften.

Berechnungen aus dem Gebiete der Heizung und Beleuch-

tung, z. B. Kosten des Gas- und Stromverbrauches auf Grund
der ortlichen Tarife.

d) Wiaseche und Kleiduneg.
Reinigen, waschen, glidtten, aufbewahren von Haus-, Leib-,
Bunt-, Wollwiische und von Kleidungsstiicken.
Die Behandlung der Lederwaren.

Berechnungen iiber selbst angefertigte und gekaufte
Wische- und Kleidungsstiicke.

Wischeinventar einer Braut.
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e) Gartenbanu.
Die Besorgung eines Hausgartens wihrend des Jahres.
Blumenpflege im Hause.
Der Sommerflor, Anzucht, Verwendung, Schnittblumen.
Dekorieren eines Raumes fiir einen bestimmten Festtag.

Allgemeine Bemerkungen.

Der Unterricht in Hauswirtschaftslehre ist in Lektionen von
zwei bis drei Stunden zu erteilen. Als Unterrichtslokal sind Schul-
kiichen, Handarbeitszimmer oder mit Vorteil besonders eingerich-
tete Hauswirtschaftsrdume zu beniitzen. Geridte und Putzmaterial
sind von der Schule zu beschaffen. Es ist darauf Bedacht zu neh-
men, daf die einfachsten Putzmittel angewendet werden. Viele der
zu reinigenden Gegenstinde konnen von den Schiilerinnen mitge-
bracht werden.

Zur Durchfithrung des ganzen Stoffprogrammes wird vielen
Schulen zu wenig Zeit zur Verfiigung stehen. Den Schulen, die nur
40 oder noch weniger Lektionen dem Unterricht einrdiumen kénnen,
bleibt es iiberiassen, den Bediirfnissen und den Lokalverh&ltnissen
entsprechend, passende Kapitel auszuwidhlen. Da, wo die Haus-
wirtschaftslehre Unterrichtsgegenstand der obern Klassen der
Volksschule ist, soll, auf die bereits vermittelten Kenntnisse und
Fertigkeiten aufbauend, der Lehrstoff erweitert und vertieft
werden.

D. Hauswirtschafliches Rechnen und
hausliche Buchfihrung.

Der Unterricht im hauswirtschaftlichen Rechnen und in der
hauslichen Buchfithrung soll die Schiilerin zur Sparsamkeit er-
ziehen. Die Wichtigkeit des Rechnens, als Mittel zur Fiuhrung
eines Haushaltes, und das Verstidndnis fiir die Fithrung eines ein-
fachen Haushaltungsbuches ist an moglichst praktischen Bei-
spielen zu veranschaulichen.

HEs ist zu empfehlen, diese Ubungen, wo dies moglich ist, mit
den Fiachern Hauswirtschaftslehre, Kochen und Nahrungsmittel-
lehre zu verbinden.

a) Hauswirtschaftliches Rechnen.
20—40 Stunden.

Berechnungen aus dem Gebiete der Heizung, Beleuchtung,
Reinigung, Mietzins, Ernihrung, Kleidung, des Garten- und
Gemiisebaues, der Gefliigelhaltung u. s. w.

Vergleiche zwischen der Barzahlung und dem Kauf auf
Abzahlung.

Aus dem Gebiete der Geldanlage und der Versicherung.
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Direkte und indirekte Steuern (Ausfillen von Steuer-
zetteln auf Grund bestimmter Verhiltnisse).

b) Hiusliche Buchfiihrung.
20—40 Stunden.

Fiihren eines Haushaltungsbuches nach einem einfachen
System mit JahresabschluB und Budget.

Kassabuch einer Schiilerin.

Erstellen eines Inventars uiber das Mobiliar einer Haus-
haltung, einer Wascheausstattung (Aussteuer). — Mobiliar-
versicherung. — Eventuell Vereinsrechnung.

3. Fiicher fiir die korperliche, geistige und
sittliche Fortbildung.

A Erziehungslehre und Gesundheitspflege.
(Ca. 40 Stunden.)

Die Erziehungslehre bezweckt im besonderen die Vorbereitung
der Schiilerin auf ihre Aufgaben als Mutter. Dieser Unterricht
soll die auch bei der unverheirateten Frau vorhandene DMiitter-
lichkeit dureh soziales Verstindnis und Selbsterziehung fordern.

Die Gesundheitspflege besteht auf dieser Schulstufe weniger
in einer eingehenden Besprechung der Korperteile, als vielinehr
in der Erklidrung der im menschlichen Korper sich vollziehenden
Vorginge, in dem Hinweis auf alles Schiidliche fiir den Korper, in
der Betonung der Wichtigkeit einer richtigen Lebensweise fiir die
Erhaltung der Gesundheit.

Der Unterricht in Erziehungslehre und Gesundheitspflege ist
Personen mit reicher Lebenserfahrung zu iibertragen. die durch
ihre Personlichkeit vorbildlich auf die Schiilerinnen einzuwirken
vermogen. KEinzelne Abschnitte und Fragen konnen mit Vorteil
von Erzieherinnen, Arztinnen oder Arzten, im Vormundschafts-
oder Armenwesen, in der Kinder- oder Krankenpfiege téatigen
Personen behandelt werden. Wo moglich sollte aber der Unter-
richt in eine Hand gelegt werden.

a) Erziehungslehre.

Erziehungsziel.

Gewohnung, Beispiel.

Erziehung zum Gehorsam, Spiel (Spielzeug) und Arbeit,
Aufsicht, Lob und Strafe.

Das Midchen im Entwicklungsalter.

Erziehung zur Gattin und zum Glied der menschlichen
Gesellschaft.

Die Frau als Pflegerin eines gliicklichen Heims.

Soziale nnd Selbsterziehung.
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Berufswahl.

Eventuelle Erginzung: Einfithrung in wichtige Bestim-
mungen des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Personen-,
Familien- und Erbrecht).

b) Gesundheitspflege.

Die Bedeutung der XKorperpflege fiir die FErhaltung
unserer Gesundheit (z. B. Zahnpflege).

Erndhrungs- und Bekleidungsregeln.

Der EinfluB von Sonne, Luft und Wasser auf den mensch-
lichen Korper (Abhiirtung).

Arbeit, Bewegung, Sport, Wandern. — Ruhe und Er-
holung. —

Vermeidung schadlicher Gifte: Alkohol, Nikotin u. a.

Bekimpfungs- und Schutzmittel gegen ansteckende
Krankheiten (z. B. Tuberkulose).

Erste Hilfe bei Unfillen.

EinfluB des Geistes auf den Korper.

Dieses Unterrichtsfach kann auch durch besondere Kurse
erginzt werden, die sich mit der Pflege des Kindes im
ersten Lebensjahr oder mit hduslicher Kranken-
pflege befassen.

B. Deutsche Sprache.
20—30 Stunden.

Der Unterricht in der Muttersprache bezweckt die Pllege des
miindlichen und schriftlichen Ausdrucks als Mittel zur Forderung
der geistigen und sittlichen Weiterbildung der Schiilerin. Das
Interesse fiir dieses Unterrichtsfach wird erhoht, je besser es der
Lehrerin gelingt, im miindlichen Unterricht die Besprechung von
Lebensfragen in den Mittelpunkt zu stellen und die schriftlichen
Ubungen mit dem Erfahrungskreis der Schiilerin in direkte Be-
ziehung zu bringen.

Miindlicher Unterricht.

Wichtige Tagesereignisse bieten hiufig Gelegenheit zu sehr
wertvollen Betrachtungen. Sie sollen das Verstindnis fiir die
Aufgaben und Bediirfnisse der Volksgemeinschaft fordern. Die
Gesinnungsbildung der Midchen wird besonders durch das Lesen
oder Vorlesen von Charakterbildern edler Frauen, durch Aus-
schnitte aus Werken unserer Volksschriftstellerinnen und -sehrift-
steller (z. B. Gotthelf) gepflegt. Die kurz bemessene Unterrichts-
zelt erfordert eine sehr sorgfialtige Auswahl wirklich gediegener
Stoffe.

Empfehlenswert ist es, den Schiilerinnen Gelegenheit zu klei-
nen Vortriagen und Berichten iiber Unterrichtsstoffe und eigene
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Erlebnisse zu geben. — Sie sollen je nach den Bediirfnissen auch
Anleitung erhalten zum Lesen von Stadtplinen, von Fahrplinen,
von Zeitungen, gesetzlichen Bestimmungen u. s. w. Man gebe
ihnen Winke und Ratschlige zur Beschaffung einer zweckmiBigen
Familienbiicherei und klare sie iiber die Beniitzung offentlicher
Bibliotheken auf.

Schriftliche Arbeiten.

In jeder Unterrichtsstunde ist wenn moglich eine schriftliche
Arbeit, wenn auch nur von geringem Umfang, anzufertigen.

Die schriftlichen Ubungen erstrecken sich sowohl auf die
Pflege eines gediegenen Briefverkehrs, als auch -auf Arbeiten, die
das private und biirgerliche Leben und die Erwerbstitigkeit der
Schiilerin mit sich bringen. Ebenso ist die Schiilerin anzuleiten,
die Ergebnisse des miindlichen Unterrichts, wie personliche Beob-
achtungen und Erfahrungen kurz und klar darzustellen.

Die Ausfithrung der schriftlichen Arbeiten hat nach Inhalt
und Form den Anforderungen des praktischen Lebens zu ent-
sprechen (Verwendung von Briefumschligen, Postkarten, ge-
briauchlichem Papierformat und amtlichen Formularen).

€. Turnen.

Die Pflege der Leibesiibungen kann in einfachen Verhiltnissen
bel beschrinkter Unterrichtszeit in Form von kurzen Freiiibungen,
Spielen und Reigen erfolgen. Es ist dabei das Ziel zu ertreben,
dem jungen Korper zu helfen, die Einseitigkeiten und Schwichen,
die eine Folge von Gewohnheiten, von Berufsarbeiten oder Be-
quemlichkeiten sind, zu iiberwinden und eine gleichmiflige Krif-
tigung zu erarbeiten. Dieser Turnunterricht soll den Schiilerinnen
Anregung und Wegleitung zu tidglichen hiuslichen Ubungen ver-
mitteln. Im Turnen liegt iiberdies der Ansporn zu einem titigen,
frohen Leben.

Wo das Turnen als besonderes Unterrichtsfach eingefithrt ist,
ist es nach den Vorschriften der neuen Miadchenturnschule zu
erteilen.

III. Einfiihrung.

Die revidierten Lehrpline fiir die hauswirtschaftlichen Iort-
bildungsschulen des Kantons Ziirich werden genehmigt. Sie
gelten als Richtlinien und Wegleitung fiir die Aufstellung der
Unterrichtspliine, die von den Vorstinden nach den ortlichen Ver-
hiltnissen und Bediirfnissen aufzustellen und der Erziehungs-
direktion zur Genehmigung einzureichen sind.
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3. Mittelschulen und Berufsschulen.

5. Lehrplan der Kantonalen Handelsschule Ziirich (Abteilung der
Kantonsschule). (Vom 15. Januar 1929.)

I. Organisation der Schule.

Die Kantonale Handelsschule besteht aus der Beruflichen
Abteilung A und der Maturitiatsabteilung B; jenebietet
in vier Jahreskursen eine mit der Diplompriifung als Handels-
angestellter abschlieBende Berufsausbildung, diese in viereinhalb
Jahreskursen (5 Klassen) eine auf eine Maturitidtspriifung vorbe-
reitende neuzeitliche Mittelschulbildung. Die erste Klasse ist
beiden Abteilungen gemeinsam.

Die Handelsschule schlieBt an die zweite Klasse der Sekundar-
schule an. Doch ist der Lehrplan besonders mit Riicksicht auf die
entfernter wohnenden Schiiler so eingerichtet, da auch Knaben
nach der dritten Sekundarklasse in die zweite Handelsklasse ein-
treten konnen. Fiir diese Schiiler ist an der Beruflichen Abteilung
besonderer Nachhilfe-Unterricht vorgesehen.

Knaben, die bloB die erste Handelsklasse besuchen mochten,
werden nicht aufgenommen; ihnen wird der Besuch der 3. Klasse
der Sekundarschule empfohlen.

Die Schiiler sind zum Besuch aller Pflichtficher — besondere
Ausnahmen vorbehalten — verpflichtet. Befreiung von der dritten
Fremdsprache kann auf begriindetes Gesuch des Vaters durch das
Rektorat gestattet, fiir sprachlich schwichere Schiiler zwangs-
weise durch BeschluB des Konvents verfiigt werden. Uber die
Befreiung vom Turnen stellt der Schularzt Antrag.

Die zuléissige Hochstbelastung eines Schiilers mit obligatori-
schem und fakultativem Unterricht betrigt in der ersten Klasse
38 Wochenstunden, in den andern Klassen 39, das sportliche Tur-
nen nicht eingerechnet. Diese Hochstzahlen diirfen auech mit
keiner Art von Erginzungskursen oder Nachhilfe-Unterricht iiber-
schritten werden. :

Auditoren konnen einzelne Fiacher besuchen, sofern sie
die notigen Vorkenntnisse besitzen, ehemalige Handelsschiiler ins-
besondere Freifiicher.
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A. Stundentafel der Beruflichen Abteilung.

41

1. Kl. gleicher Iﬁ;;]i:llz:gwie Maturitits- 1. KL 2. Kl. 3. KL 4. KL ;t?l}r(fgxi
§ = Sommer. W = Winter. g wWwlhEESwilksibwl s W
Pflichtfacher:

Deutsche Sprache . ; 4 40 4 4| 4 413 41| 16,
Franzosische Sprache und Kor-

Tespondenz. o Y i O R 1R e 16
Englische Spra.che und Korrespon- '

denz . ; VRSN @ Erk 1 B TR i Ll a1l 1
Dritte Fremdsprache (melst Ita- :

lienisch) et RS S O G S B B 6
Mathematik (Algebrau Geometne) 3 4] — —|— —|— — 315
Kaufminnische Arithmetik . P [ e e e B LR e B L
Handelskorrespondenz u. Betriebs- ||

wirtschaftslehre . o A e B Bl e 8 B TR 9
Rechtskunde . Sl B2 Rt S oaty T N R 4
Buchhaltung . ESSE ER 1 St BRI e i P T 5ls
Uebungskontor . 3 .f— —}— —| b 5| 8 3 8
Geschichte und Verfassungskunde A B PR B 2 SN g I s RS 8
Geographie . . . . ot R @ ags B g 613
Volkswirtschaftslehre . — == — = .= 2 2 2
Chemie, Naturgeschichte und

Warenlehre PR B Re e TE B T e 8
Stenographie, Maschmenschrelben

und Schreiben : AR i B Taot Je) BN g | 922 9
Turnen . MRS TS 530 e ) A0 B B B . 8

83 33|33 32|84 34| 33 33| 132Y
Freifacher

und Nachhilfe-Unterricht:
Religion und Lebenskunde. 29 11 )52 21 A : iy | 4
Vierte Fremdsprache (Spanisch

WS-W) s BRIy e o O e [ L R 6
Erginzun gskurse in emzelnenWh-

sensgebieten . e [GEagir e I R B RN At *
Physik . St o [ R Bl R 2
Chem -warenkundhche Uebun gen — == - — 2 2 2
Schreibficher-Fortbildungskuorse - || — — | — * o NN A :
Zeichnen (auch in andern Kl.) 292 % = == = 4
Sportliches Turnen L P R O SEEC B 11/,
Singen . ot e B SRR I 6 N | [ 1.-4 31/,
Orchester . | =11 | 11 f 1.1 315
Na ckhzlfé-Unterncht . ez B L i ® & *

*) Unbestimmte Anzahl, siehe Lehrplan.
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B. Stundentafel der Maturitdtsabteilung.

1. K1 gleicher iﬁ&ﬁféi‘; wie Berufliche | 1 g1 | 9 g1 | 8. KL | 4 KL g i{a;;fi‘jé
1wy |1.-5. KA.
S — Sommer. W = Winter. S W|S W| s W| 8§ W|S8
Pilichtfacher:

Deutsche Sprache . . . 04 4] 4 4| 4 4 4 44| 18

Franzésische Sprache und Kor-

respondenz . . . e s e BT et Tl L T e TR B e e B

Englische Sprache und Kor-

respondenz . . . 4. -3:1-4° 3 8 313 S 141 1b

Dritte Fremdsprache (melst Ita-

lienisch) . . . . —i— =88 8.2 :93}]92 1y

Mathematik (Algebra und Geo—

metrie). . . . ; S ey T s e D Bl e e e

Kaufménnische Anthmetlk copdlegs egal g s gl e e e s 8

Handelskorrespondenz und Be- ‘

triebswirtschaftslehre . . .| 3 2§ 2 2| — — | 2 22 71g

Rechtskunde . . . . — — 12— 2 8|— —|— 31

Buchhaltung und Uebunﬂ'skontor e e e g T TR G T 9

Geschichte wund Verfassungs-

kunde . 22192 913 3|3 34112

Geographie . Sl SRR e D B D R e T e T2

Volkswutschaftslehre i e sl === = ——}—= 2|2 2

Chemie und Naturgeschichte . 2-— | 2 2|1 2-2+ 3 313 91y

Physik - — | —-_=1——=1 2 212 3

Stenographie, Maschmenschrelben

und ‘Sehreiben v 0 b o2 ko 0 1| — — |— 5

Turnen B2 22 AL o2 D
_ 33 33|33 33|33 33 | 32 32 |32 147

Freifacher:

Religion und Lebenskunde . .| 2 2 (1) ) 1 1| L 1 |— 4

Vierte Fremdsprache (Latein,

Spanisch ete.) . . . . . .|— —}— —| 38 3| 3 3|2 7

Erginzungskurse in einzelnen

Wissensgebieten . . . il g e it o B e e *

Chem.-physikalische Uebungen -1 =12 2|2 3

Schreibficher - Fortbildungskurse | — — | — * | * * | * * | g

Zeichnen (auch in andern KIL.) . 2 212 2| — —| — —|— 4

Sportliches Turnen . . . . .| — —} 1 —| 1. — | 1 — |— 11,

7 o R e SR RN M e | SETTO ] s e SR P O Rl GO 5 R L e

87730 1173 3 SESSAUN SRR R N ol o T R, S R Bl BE S S s 4

*) Unbestimmte Anzahl, siche Lehrplan.
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II. Aufgaben und Ziele der Schule.

1.Im allgemeinen. Erziehung zur geistigen Reife und zu
pflichtbewuBter Lebensauffassung, Pflege idealer Gesinnung,
Schulung des Willens, Forderung der Charakterbildung.

Einfiihrung in das Verstindnis fiir die Grundlagen, Zusam-
menhinge und Aufgaben des kulturellen und wirtschaftlichen
Lebens der Gegenwart. Weckung des Interesses fiir die idealen
Aufgaben der Gesellschaft und des Staates.

GewoOhnung an logisches Denken, richtiges Urteilen und klaren
Ausdruck der Gedanken.

Weckung und Kriftigung des Strebens nach allgemeiner und
beruflicher Weiterbildung im spiitern Leben.

2.Im besondern. A. Berufliche Abteilung. a) Fiir
alle vier Klassen: Vermittlung einer hohern kaufménnischen
theoretischen und praktischen Bildung, die von Anfang an zur
Bekleidung besoldeter Stellen in Handel, Bank und Verwaltung
befihigt. Vermittlung der fiir den unmittelbaren Eintritt in das
Berufsleben erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten, haupt-
sichlich durch das Mittel sprachlichen, handelstechnischen wund
wirtschaftswissenschaftlichen Unterrichts.

b) Fiir die II. und die III. Klasse: Gute Vorbildung fiir eine
praktische Berufslehre. Fiir die ITI. Klasse auch Vorschulung fir
den Post- und Bahndienst.

B. Maturitidtsabteilung. Fiir die fiinf Klassen: Ver-
mittlung der geistigen Reife, der Selbstindigkeit im Denken und
der Kenntnisse, wie sie zum akademischen Studium an der rechts-
und staatswissenschaftlichen Fakultit notwendig sind, durch
Schulung des Geistes vornehmlich an modernen, u. a. auch neu-
sprachlichen und wirtschaftswissenschaftlichen Bildungsstoffen.
Geeignetste Vorbildung fiir das Handelslehrerstudium. Vermitt-
lung der allgemeinen und fachwissenschaftlichen Bildung, die fiir
eine spitere Bekleidung hoherer Stellungen im wirtschaftlichen
Leben besonders wertvoll erscheint. Vorbereitung auf den offent-
lichen Verwaltungsdienst.

I11. Stundentafeln.

Die Ubersicht der Ficher und der Stundenzahlen befindet sich
auf Seite 41 und 42.

IV. Lehrziele und Lehrginge der einzelnen Fiicher.*)
A. Pflichtfacher. '

I. Deutsche Sprache.
Lehrziel. Fertigkeit im miindlichen und schriftlichen Ausdruck.
Reine Aussprache, sinngemifes Lesen und verstandnisvolles Vortragen. Fahig-

*) Da die I. Klasse beiden Abteilungen gemeinsam ist, werden die An-
caben bei der Maturitatsabteilung nicht wiederholt.
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keit, iiber einen Gegenstand aus dem eigenen Erfahrungs- und Gedanken-
kreis klar, folgerichtic und stilistisch gut zu schreiben und zu sprechen. —
Sichere Kenntnis und Beherrschung der heutigen Formen und wichtigen

Regeln der deutschen Sprache; zuverlassiges Sprachgefiihl. — Vertrautheit
mit einer Anzahl von Meisterwerken der Prosa und der Poesie. Verstindnis
fiir die Eigenart und Schonheit der schweizerischen Dichtung. — Verstiandnis

flir Asthetische und ethische Fragen.

Maturitdtsabteilung auflerdem: Kenntnis der bedeutendsten klassischen
und neuern Werke der deutschen Literatur und einiger Werke der aus-
lindischen Literaturen. Einsicht in den Zusammenhang der Dichtung mit
der Personlichkeit des Dichters und mit seiner Zeit. Tieferes Verstindnis
fir &sthetische und ethische Fragen.

A Berufliche Abteilung.

I. KI. 4 St. Grammatik: Die Wortarten und ihre Biegungs-
formen. Wiederholung und Erweiterung der Orthographie- und
Saizzeichenlehre. Der einfache erweiterte Satz. — Lesen und Ir-
kliren mustergiiltiger Stiicke der Poesie und Prosa, darunter auch
volkstiimlicher erzihlender Dichtungen. Vortrag auswendig ge-
lernter Gedichte; Pflege der reinen Aussprache und des schonen
Vorlesens. Grundziige der Verslehre. — Ubungen im freien Vor-
trag aus dem Gebiete der Erfahrung der Schiiler, der Lektiire und
des allgemeinen Unterrichts. — Schriftliche Ubungen: jede zweite
Woche ein kurzes Diktat im Anschlufl an Grammatik und Prosa-
lektiire; zehn Anufsitze, abwechselnd Haus- und Schularbeit (Er-
zihlungen, Beschreiburgen, Schilderungen, einfache Erklirungen,
leichtere Zusammenfassungen, Briefe u. s. f.), Dispositionsiibungen.

II. Kl. 4 St. Grammatik: Wiederholung und Erweiterung der
Satzlehre, hauptsichlich die Lehre vom zusammengesetzten Satz.
Einfiihrung in die Stillehre. — Lesen und Erklidren ausgewihlter
Gedichte und Prosawerke mit besonderer Beriicksichtigung der
schweizerischen Literatur. Fortsetzung und Erweiterung der
Ubungen im reinen Sprechen, schonen Lesen und Vortragen.
Grundziige der Poetik. — Ubungen im freien Vortrag aus dem Ge-
biete der Erfahrung der Schiiler, der Lektiire und des allgemeinen
Unterrichts. — Schriftliche Ubungen: jede zweite Woche ein Dik-
tat im AnschluB an Grammatik und Prosalektiire; acht Aufsitze,
abwechselnd Haus- und Schularbeit (Inhaltsangaben, Vergleichun-
gen, Zusammenfassungen, Stellengesuche), Dispositionsiihungen.

III. Ki. 4 St. Grammatisch-stilistische Ubungen. (Hiefiir ist
wochentlich eine Stunde zu verwenden.) — Lesen und Erkliaren
einiger klassischer Werke. Im AnschluB an die Lektiire: das
Wichtigste iiber die Arten der Dichtung. Bilder aus der Geschichte
der iltern deutschen Literatur. — Freie Vortrige, besonders aus
dem Gebiete der Literatur. — Acht Aufsitze: einfachere Unter-
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suchungen, schwierigere Erklarungen, Charakteristiken, Zusam-
menfassungen u. s. f.

IV. KI. 3 St. im S., 4 St. im W. Sprachkritische Belehrungen,
miindliche und schriftliche Ubungen. — Lesen und Erklidren klas-
scher und moderner Dichtungen. — Freie Vortrige, besonders aus
dem Gebiete der Literatur. — Bilder aus der neueren und neuesten
deutschen Literatur. — Sechs Aufsitze. Entwerfen von Eingaben
und Verhandlungsberichten.

B. Maturitdatsabteilung.
II. Kl. 4 St., wie A.

II1. Kl. 4 St., wie A., dazu: Ubersicht itber die Entwicklung der
deutschen Literatur bis 1750. Eingehende Behandlung von Schillers
Leben und Werken.

IV. Klasse. 4 St., wie A, dazu: Eingehende Behandlung ein-
zelner klassischer und romantischer Dichtungen.

V. Kl. 4 St. Die wichtigsten Stromungen der deutschen Lite-
ratur des 19. Jahrhunderts mit besonderer Beriicksichtigung des
schweizerischen Schrifttums. Ausblicke in die Literatur anderer
Volker. — Behandlung ethischer und &sthetischer Grundfragen.
— Freie Vortrige, besonders aus dem Gebiete der Literatur. —
Anufsitze.

2. Franzisische Sprache und Korrespondenz.

Lehrziel. FlieBendes Lesen moderner Prosa; freier miindlicher und
cchriftlicher Gebrauch der Umgangssprache. Gute Aussprache. Sicherheit
in der Formen- und Satzlehre. Weckung des Sprachgefiihls. Besitz eines
fiir die Sprache des taglichen Lebens und des Handelsverkehrs ausreichen-
den Schatzes von Wortern und Wendungen. Einige Fertigkeit im Uber-
setzen und in der Abfassung von Handelsbhriefen. Verstindnis fiir das
“geistige und wirtschaftliche Leben Frankreichs und der franzosischen
Schweiz. Einblicke in die neuere Literatur.

Maturitidtsabteilung auBerdem: Kenntnis der wichtigsten Perioden und
einiger Hauptwerke der neuern Literatur.

A. Berufliche Abteiluneg.

I. KI. 5 St. Erweiterung und Vertiefung der Formenlehre. Ein-
ldBliche Behandlung von Lesestiicken beschreibenden und erzih-
lenden Inhalts. Konversationsiibungen. Schriftliche Schul- oder
Hausarbeiten im Anschluf an die Lektiure und Grammatik,
wochentlich wenigstens eine Arbeit.

Der Unterricht wird von Anfang an soweit mdglich in franzosischer
Sprache erteilt.

II. Ki. 4 St. AbschluB der Formenlehre, Beginn der systema-
tischen Satzlehre. Einidflliche Behandlung schwierigerer Lesestiicke
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erzihlenden und beschreibenden Inhalts, vorzugsweise solcher, die
die Waestschweiz betreffen. Bereicherung des Wortschatzes,
namentlich nach der Seite des geschiftlichen Verkehrs und der
gewerblichen Titigkeiten. Konversationsiibungen. Wochentlich
wenigstens eine schriftliche Schul- oder Hausarbeit, auch in Brief-
form. -

III. Kl. 4 St. a) 2 St. Abschlufl der systematischen Satzlehre.
Lesen und Verarbeiten zusammenhingender Prosawerke. Konver-
sationsiibungen. TUbersetzungen. Schriftliche Schul- und Haus-
arbeiten.

b) 2 St. Handelskorrespondenz. Anfertigung leichterer Ge-
schifisbriefe und Schriftstiicke (mindestens ein Brief wochent-
lich). Aneignung der kaufminnischen Terminologie.

IV. Ki. 3 St. Lesen und Besprechen von Texten iiber das
geistige und wirtschaftliche Lieben Frankreichs und der franzosi-
schen Schweiz. Konversationsiibungen. H&ufige schriftliche Ar-
beiten; vier Hausaufséitze. Kurze Vortrige.

B. Maturitdtsabteilung.
II. KI. 4 St., wie A.

IHHI. Kl., 4 St. im S, 3 St. im W. Davon im S. 2, im W. 1 St.
fiir Handelskorrespondenz unter entsprechender Beschrinkung,
sonst wie A,

IV. Kl. 3 St. im S., 4 St. im ‘W., wie A, dazu: die wichtigsten
Erscheinungen der flan2051schen Literatur bis zum Anfang des
19. Jahrhunderts.

V. Kl 3 St. Behandlung von Texten vornehmlich aus der Lite-
ratur des 19. Jahrhunderts. Die wichtigsten Erscheinungen der
franzosischen Literatur des 19. Jahrhunderts. Konversations-
iitbungen. Schriftliche Arbeiten. Vortrage.

3. Englische Sprache und Korrespondenz.

Lehrziel TFlicBendes Lesen moderner Prosa und freier miindlicher
und schriftlicher Gebrauch der Umgangssprache. Gute Aussprache. Sicher-
heit in der Formen- und Satzlehre. Weckung des Sprachgefiihls. Besitz
eines fiir die Sprache des téglichen Lebens und Handelsverkehrs ausreichen-
den Schatzes von Wortern und Wendungen. Einblick in die Verwandtschaft
der englischen und der deutschen Sprache. Fahigkeit, leichtere kauf-
minnische Briefe richtig zu schreiben. Verstindnis fir die Kultur und
Denkweise des englischen und des amerikanischen Volkes. Einblicke in die
neuere Literatur.

Maturitdtsabteilung aulierdem: Kenntnis einiger bedeutender Werke,
sowie wichtiger Stréomungen in der Literatur seit Shakespeare. Fahigkeit,
volkswirtschaftliche Texte zu lesen.
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A. Berufliche Abteilung.

I. KI. 4 St. im S, 3 St. im W. Ausspracheiibungen. Gram-
matik. Lesen, Ubersetzen und Besprechen von Lesestiicken. Aus-
wendiglernen von Prosa und Poesie. Hiufige schriftliche Ubungen:
Diktate und Ubungen in der Wiedergabe und Umbildung des Ge-
lesenen (im Laufe von drei Wochen zwel Arbeiten).

Der Unterricht wird so bald als moglich in englischer Sprache crleilt.

I1. K. 3 St. AbschluB der Formenlehre. Lesen und Besprechen
leichter Prosastiicke. Auswendiglernen. Hiaufige schriftliche
Ubungen, dhnlich wie in Kl. I (im Laufe von je drei Wochen zwel
Arbeiten).

IiI. KI. 3 St. Lesen und Besprechen von leichterem Lesestoff,
durch den die Schiiler mit Land und Leuten GroBbritanniens be-
kannt werden. Systematische Zusammenfassung des Wichtigsten
aus der Satzlehre. Einfithrung in den kaufménnischen Wort-
schatz. Hiufige schriftliche Ubungen, darunter Inhaltsangaben,
kleinere Aufsitze, Ubersetzungen.

IV. KI. 4 St. a) 2 St. Lektiire mit gesteigerten Anforderungen
zur Einfithrung in die Kultur und das Wirtschaftsleben der eng-
lischsprechenden Volker. Xonversation. Schriftliche Arbeiten
wie in Kl. TI1 (drei bis vier Hausarbeiten).

b) 2 St. Handelskorrespondenz. Ubersetzen und freie Aus-
arbeitung englischer Briefe (mindestens ein Brief wochentlich)
mit besonderer Beriicksichtigung des Exportgeschiftes. Aneig-
nung der handelstechnischen Terminologie.

B. Maturitatsabteilung.

II KI. 4 St. im S., 3 St. im W., wie A.

III. Kl. 3 St.,, wie A.

IV. Kl. 3 St. Lektiire zusammenhingender, literarisch bedeu-
tender Texte, auch moderner Prosaschriften, die in die Kultur- und
Geisteswelt der englischsprechenden Volker einfiihren. Gelegent-
lich Zeitungslektiire. Schriftliche Arbeiten wie in Kl. III, auBer-
dem eine Anzahl Handelsbriefe.

V. KI. 4 St. Lesen und eingehendes Besprechen moderner lite-
rarischer Werke. Ubersicht iiber die Hauptperioden der englischen
Literatur. Einfithrung in die volkswirtschaftliche Lektiire. Kon-
versation. Schriftliche Arbeiten. Hausaufséatze.

4, Dritte Fremdsprache.

Meistens Italienisch, in besonderen Fillen an dessen Stelle
Spanisch oder eine andere Sprache.

Die dritte Fremdsprache ist bedingt obligatorisch (siehe
I 4 ak).
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Fiir die Ersatzsprachen, die fiir die betreffenden Schiiler die
dritte obligatorische Fremdsprache sind, gelten die gleichen Stun-
den- und Lehrplanangaben wie fiir die Vierte Fremd-
sprache (sieche Freificher, Nr. 19). In der zweiten Klasse ist
ein Schiiler vom Italienischen befreit, wenn der Vater erklirt, daB
sein Sohn in den folgenden Klassen Spanisch oder Latein besuchen
werde.

Italienische Sprache.

Lehrziel Kenntnis der Formen- und Satzlehre. Einige Fertigkeit
im miindlichen und schriftlichen Gebrauch der Umgangs- und Geschéfts-
sprache.

A Berufliche Abteiluneg.

II. K1. 2 St. Laut- und Formenlehre. Kleine Lesestiicke, Uber-
setzen, Sprechiitbungen. Schriftliche Schul- und Hausarbeiten.

Il1. Kl. 2 St. AbschluB der Formen- und Satzlehre, namentlich
sichere Beherrschung der Konjugation der regelmifigen und der
gebrauchlichsten unregelméfBigen Zeitworter. Lektiire und Sprech-
iibungen. Schriftliche Schul- und Hausarbeiten.

IV. KI. 2 St. Lesen und Besprechen von leichtern Lesestiicken,
die den Schiiler hauptséichlich mit Land und Leuten des Sprach-
gebiets bekannt machen. Einfithrung in den kaufménnischen
Wortschatz. Konversation. Sechriftliche Arbeiten. Einfachere
Geschéftsbriefe.

B. Maturitdtsabteilune.

11, Kl 3 St. im W., wie A.

III. K1. 3 St., wie A.

IV. Kl. 2 St. Lesen und Besprechen leichterer moderner Lese-
stiicke. Gelegentlich Zeitungslektiire. Konversation. Kleine Auf-
siatze und Briefe. |

V. Kl. 2 St. Ausgewiihlte Lesestiicke moderner Autoren. Kon-
versation. Schriftliche Arbeiten.

5. Mathematik (Algebra, Geometrie, Trigonometrie).

Lehrziel. Gewandtheit im Losen arithmetischer und geometrischer
Aufgaben des praktischen Lebens. Verstdndnis fiir graphische Darslellungen.
Einfache, logisch klare Ausdrucksweise.

Maturitdtsabteilung auBerdem: Erweiterung der mathematischen Kennt-
pisse. Beweisfiihrung., Féahigkeit zur Beurteilung des GesetzmidBigen. Er-
fassung des Begriffes der Funktion.

A. Berufliche Abteiluneg.

I.KlL. 38St.im S., 4 St. im W. Algebra. Die vier Grund-
operatlonen mit positiven und negativen ganzen und gebrochenen
Zahlen. Proportionen. Quadratwurzel. Lineare Gleichungen mit
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einer und mehreren Unbekannten. Lineare Funktionen; graphische
Darstellungen. — Geometrie. Wiederholung der wichtigsten
Sitze der Planimetrie. Vergleichung, Verwandlung, Berechnung
geradliniger Figuren, der pythagordische Lehrsatz. Oberflichen-,
Volumen- und Gewichts-Bestimmungen an den einfachsten geo-
metrischen Korpern.

&

B. Maturitdtsabteilung.

II. K1.3St. Algebra. Potenzen und Wurzeln. Quadratische
Gleichungen. Lineare und quadratische Funktionen, graphische
Darstellung derselben. — Stereometrie. Punkt, Gerade und
Ebene im Raum. Projektion. Korperberechnungen am Kegel und
am Kegelstumpf. — Trigonometrie. Die trigonometrischen
Funktionen spitzer Winkel.

Il1. KI. 3 St. im S.,2 St. im W. Algebra: Logarithmen und
ihre Gesetze. Rechenschieber. Arithmetische und geometrische
Reihen. Exponentialgleichungen. Zinseszins-, Renten- und Amor-
tisationsrechnungen. Stereometrie. Kugel. Darstellen rium-
licher Gebilde. Trigonometrie. Die Hauptsitze aus der
ebenen Trigonometrie. Angewandte Aufgaben.

IV. Kl. 3 St. Algebra. Der Funktionsbegriff. Rechnerische
und graphische Liosung rationaler Funktionen. Begriff der kom-
plexen Zahlen und des Differenzenguotienten. Analyvtische
Geometrie der Ebene. Einfithrung.

V. Kl. 2 St. AbschlieBende Behandlung des Stoffes der IV. Kl
— Zusammenfassung. LoOsen typischer Aufgaben.

6. Kaufmannische Arithmetik.

Lehrziel Sicherheit und Gewandtheit in der Auffassung und Aus-
fiihrung der fiir den Kaufmann wichtigen Berechnungen des Waren- und
Bankgeschiafts. Logisches Denken. Klares rechnerisches Verstdndnis.

A. Berufliche Abteilung.

1. Kl. 3 St. Wiederholung der Grundrechnungsarten mit gan-
zen Zahlen, gewohnlichen Briichen und Dezimalzahlen unter An-
wendung auf das Rechnen mit fremden, namentlich den englischen
Miinzen, MaBen und Gewichten. Rechenvorteile, besonders abge-
kiirzte Multiplikation und Division. Einfache Warenrechnungen.
Dreisatz und Vielsatz mit direkten und indirekten Verh&ltnissen.
Verhiéltnisreechnung. Kettensatz. Verteilungs-, Durchschnitts- und
Mischungsrechnung. — Die Prozentrechnung und ihre Anwendung.
— Kopfrechnen (zu jedem Abschnitt): Ubungen zur Vertiefung des
Verstindnisses fiir die einzelnen Rechnungsoperationen und zur
Ausbildung der rechnerischen Gewandtheit.
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II. Kl. 5 St. Zinsrechnung. Einfithrung in die Wechselrech-
uung: Diskontrechnung. Wechselkurse und Parititen. Devisen-
rechnung nach schweizerischen Kursblittern. Terminrechnung. —
Warenrechnung: Fakturen, Einkaufs- und Verkaufsrechnungen
mit einheimischen und fremden Werteinheiten. Einfache Bezugs-
und Verkaufskalkulationen., — Effektenrechnung: Berechnung des
Einkaufs- und Verkaufswertes von Aktien und Obligationen an
schweizerischen Borsen. — Kontokorrentrechnung: Ausfithrung
von Beispielen nach der Staffel-, progressiven und retrograden
Methode, auch mit vor- und nachfilligen Posten. — Ubungen im
Kopfrechnen, auch Uberschlagsrechnungen.

III. Kl. 2 St. Fortsetzung der Kontokorrentrechnung mit ver-
schiedenem ZinsfuB in Soll und Haben und mit wechselndem Zins-
fuB. — Fortsetzung der Effektenrechnung: Einige Berechnungen
nach den Kursblittern wichtiger auslindischer Borsen; Rentabili-
titsberechnungen; Bezugsrechte. — Grundziige der Edelmetall-
ind Miinzrechnung. Miinzparititen und Reduktionen. Agio. —
Einfithrung in die Wechselrechnung nach auslédndischen Kurs-
bléittern. Schecks, telegraphische Auszahlungen. — Kopfrechnen.
— Nach Bedarf: Ubungen auf der Rechenmaschine.

IV. KI. 2 St. Wechselumrechnungen zwischen drei und mehr
Bankpléitzen. Wechselkommissionsrechnung. Grundziige der
Wechsel- und Effektenarbitrage. — Zusammengesetzte Kalukula-
tionen; Preisparititen, Kalkulationstabellen und Diagramme. —
Zusammenfassende Wiederholungsiibungen mit entsprechender Kr-
hohung der Anforderungen.

B. Maturitidtsabteilung.

der fiir die Berufliche Abteilung vorge-
I1. Kl. 3 St. schriebene Lehrstoff in Auswahl und stark
III. Kl 2 St. beschrinkt mit Riicksicht auf den weiter-
gehenden Mathematik-Unterricht.

7. Handelskorrespondenz und Betriebswirtschaftslehre.

Vorbemerkung Das ganze Stoffgebiet wird in zwei konzentrischen
Kreisen unterrichtet. In Kl I und II ist die Korrespondenz des Waren-
handels das fiihrende Fach, aufgebaut nach methodischen und handels-
praktischen Gesichtspunkten und vielfach erweitert durch elementare be-
triebswirtschaftliche Belechrungen. Nebenher geht die Verkehrslehre. In
Kl. III und IV folgt die mehr wissenschaftlich-systematische Betriebswirt-
schaftslehre. Die Rechtskunde, die in der Regel dem gleichen Lehrer
iibertragen wird, kann entweder selbstdndig gefiihrt oder in die Betriebs-
wirtschaftslehre aufgenommen und mit ihr zu einem Fach zusammengefalit
werden.
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Lehrziel. Unterstufe: Elementare XKenntnisse aus der Handels-
und Verkehrslehre. Fahigkeit, Handelsbriefe sprachlich und sachlich richtig
abzufassen.

Oberstufe: Einsicht in die Grundlagen und die Krifte der kaufméinni-
schen Unternehmung. XKenntnis der wirtschaftlichen Bedingungen, der Be-
triebsgrundsitze und der Technik des Bank- und Borsenwesens, des Waren-
bhandels, der Versicherung und des Fabrikbetriebes nach seiner kommer-
ziellen Seite. Erkenntnis der sitflichen Grundlagen, auf denen der Handel
beruhen soll.

A. Berufliche Abteilung.

1. KI.3 St. im S., 2 St. im W. Briefe und gebriduchliche Formu-
larien aus dem Warengeschift; Anfragen, Offerten, Auftrige, Auf-
tragsbestitigungen, Ausfithrung und Nichtausfithrung erhaltener
Auftriige, Fakturen. Die wichtigsten Rechtsvorschriften iiber den
Kaufvertrag. — Zahlungen: Empfangsbescheinigungen. Einfache
Beschwerdebriefe. — Die Nachrichten- und Giiterbeférderung:
Postverkehr, Telegraph, Telephon, Eisenbahnen, Kamionnage.
Kenntnis der wichtigeren Formulare und Verstindnis der Tarife.
— Wochentlich ein oder mehrere Schriftstiicke. — Exkursion.

II. Kl. 2 St., davon mindestens 1 St. fiir die eigentliche Koxr-
respondenz: Zahlungsgeschifte. Giroverkehr (Postscheck, National-
bank). Rechtfertigungs- und Entschuldigungsschreiben, Mahn-
briefe und Gewahrung von Fristen. Erkundigungs- und Auskunfts-
briefe. Schwierigere Briefe und zusammenhiingende Korrespon-
denz aus dem Warenhandel. — Schiffahrtsverkehr. Speditions-
und Zollwesen. Transportversicherung. — Woechentlich ein oder
mehrere Schriftstiicke. — Exkursion.

Zur Erreichung des Lehrziels sind zahlreiche schriftliche Arbeiten un-
erlaBlich, bei deren Ausarbeitung auf sprachliche Richtigkeit, sachgemifBe
Auffassung und gute Wiedergabe, sorgfiltige und gefillige subere Form
zu achten ist. '

III. KI. 2 St. im S., 3 St. im W. Betriebswirtschafts-
lehre. Allgemeines. Thre Aufgabe und Gliederung. Das
Wesen des Handels: Begriff, Aufgabe, Einteilung, volkswirtschaft-
liche Bedeutung. Geschiftsgrundsitze.

Die kaufmiinnische Unternehmung. Die personlichen Kriifte.
Das Kapital in der Unternehmung. Von der Organisation. Aus-
kunftwesen. :

Die Unternehmungsformen. inzel- und Gesellschaftsunter-
nehmungen.

Bankwesen Wesen, Aufgabe und Arten der Banken. Innere
Organisation der Banken. Eigene und fremde Gelder; Liquiditat.
Die Geschifte der Kredit- und der Hypothekenbanken; Wertpapier-
geschiafte. Aufgabe und Geschifte der Notenbanken. Banknote.
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Die Schweizerische Nationalbank. Der internationale Zahlungs-
verkehr und die Wechselkurse. Die bankihnlichen Kreditinstitute,
mit besonderer Beriicksichtigung der Beteiligungs- und Finanzie-
rungsgesellschaften.

Borsenwesen. Wesen, Arten, Organisation und Bedeutung
der Borsen. Die Effektenborsen. Liquidationsverbdnde. Organi-
sation und Geschifte der Ziircher Effektenborse und der iibrigen
Schweizerborsen. — Besuch der Borse und einer Bank.

IV.Ki.2St. Warenhandel. Der Einkauf von Waren und
seine Organisation. Der Warenabsatz und seine Forderung. Un-
lauterer Wettbewerb.

Uberseechandel. Rechtliche Stellung und wirtschaftliche Funk-
tionen des Exporteurs und des iiberseeischen Importeurs. — Brief-
und Kabelverkehr. Transportversicherung. Exportforderung. —
Der Import iiberseeischer Produkte und seine Organisation. Lager-
hiuser und Lagerscheine, Belehnung. — Organisation und Ge-
schéifte der Warenborsen. Auktionen. — Der Zahlungsverkehr und
die Finanzierung im Uberseegeschaft.

Industrielle Betriebslehre. Die gewerblichen Be-
triebssysteme. Die Fabrik. Organisation, Abteilungen des Fabrik-
betriebes. Die Fabrikation auf Vorrat oder auf Bestellung. Ein-
kauf der Rohmaterialien, Lager- und Lohnwesen (Anfertigung
eines Beispiels einer Lohnliste). Ubersicht iiber das industrielle
Rechnungswesen, Kalkulation. — Exkursionen.

Repetitionen. Ausgewidhlte Stoffgebiete zur Vertiefung
wichtiger Teile der Handelsbetriebs- und Verkehrslehre.

B. Maturitatsabteilung.
T KL 251
IV KL 2 Sb
V. Kl 2 St.

wie A, jedoch in knapper, mehr theoretischer
Darbietung.

8. Rechtskunde.

Vorbemerkung  Uber die Miglichkeit einer Zusammenfassung
mit der Betriebswirtschaftslehre: siehe dort.

Lehrziel Kenntnis der den Kaufmann und den kaufménnischen
Verkehr betreffenden Rechtsbestimmungen. Logisches Denken und richtige
Erfassung leichterer rechtlicher Fragen. Einsicht in die Aufgabe der Rechts-
ordnung und in ihre Bedeutung fiir den Einzelnen und fiir die Volks-
gemeinschaft.

A. Berufliche Abteiluneg.

II. KlI. 2 St. im S. Elementare Rechtsbegriﬂ:’é.
Wechsel, Scheck und Anweisung (eingehende Behandlung). Aus-
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fiillen von Formularen. — Aktien und Obligationen. Andere Wert-
papiere.

III. Kl. 2 St. Allgemeine Vertragslehre. Die wichtigsten Ver-
tragsarten, besonders der Kaufvertrag.

Die Personen des Handelsrechts: Kaufmann, Firma, Handels-
register. Angestellter und Lehrling; Dienstvertrag und Lehrlings-
gesetz. Prokura und Vollmacht. Vorsehriften fiir Handelsreisende.
Kommissionir, Agent.

Gesellschaftsrecht (eingehende Behandlung).

Schuldbetreibung und Konkurs. Nachlafivertrag.

Marken- und Musterschutz; Erfindungspatente.

IV. Kl. 2 St. im S. Erlduterung der wichtigsten Rechtsbegriffe.
Anunsgewiihlte Abschnitte aus dem Personen-, Familien-, Erb- und
Sachenrecht.

B. Maturitdatsabteilung.

I1. KI. 2 St. im S, wie A.
III. Ki. 2 St. im S., 3 St. im W. Wie A, III. und IV. Kl

9. Buchhaltung.
(Maturititsabteilung: Buchhaltung und Ubungskentor.)

Lehrziele. Buchhaltung. Kenntnis der doppelten Buchhaltung,
ihrer theoretischen Grundlage und praktischen Anwendung. Sicherheit in
der Buchung der iiblichen Geschéftsfdlle und im BiicherabschluBf. Einsicht
in das Wesen der Bilanzen. (Ubungskontor der Beruflichen Abteilung siehe
Nr. 10.)

Maturititsabteilung auBerdem: Ubungskontor. Die Hauptaufgabe
dieses Unterrichts, die Erfassung des Zusammenhanges der kaufmannischen
Tatigkeiten und die Einfiihrung in die Praxis besteht auch fiir diese Ab-
teilung, dagegen wird die praktische Ausbildung verkiirzi und der Lehr-
stoff vereinfacht.

A. Berufliche Abteilung.

I. Kl. 2 St. im W. Kassenrechnung, Personenrechnung, In-
ventar und Bilanz. Entwicklung der Grundsitze der doppelten
Bucehhaltung. Fortwihrende miindliche und schriftliche Ubungen
(kurze Beispiele mit AbschluB). '

II. Kl. 2 St. Geschiiftsgiinge nach der amerikanischen und der
italienischen Methode. Vermehrte Kontenzahl. Transitorische
Posten und Reserven. Hilfsbiicher: Kontokorrent, Waren- und
Wechselkontren. Erste Einfithrung in die Gesellschaftsbuchhal-
tung. Erliuterung anderer Methoden der doppelten Buchhaltung
(z. B. der deutschen, der franzosischen), sowie der einfachen Buch-
fithrung. .
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111. Kl. Der Buchhaltungsunterricht wird im Ubungskontor
(Nr. 10) weitergefiihrt. Durehschreibebuchhaltung.

IV.KIL 2 St.im S, 3 St. im W. a) 2 St. Die Buchungen bei Kol-
lektiv- und Aktiengesellschaften. Fabrikbuchhaltung. Kommis-
sions- und Partizipationsgeschifte. Schwierige Buchungsfille. —
Buchhaltungstheorie. Buchfithrungsrecht. — Bilanzkunde. Bespre-
chung ausgewihlter Bilanzen von GroBunternehmungen.

b) 1 St. im W. Statistik. Thre Aufgaben und ihre Beziehungen
zur Volkswirtschaft. Die statistischen Methoden; Grundsitze, Er-
hebungen, Darstellungsweisen. Indexzahlen. Die Deutung der Er-
gebnisse,

Die Geschiftsstatistik, ihr Zusammenhang mit Buehhaltung
und Kalkulation. Thre Anwendung im Warenhandel, im Fabrik-
und im Bankbetrieb.

Produktions- und Handelsstatistik. Preis- und Konjunktur-
statistik.

B. Maturitatsabteilung.
11. KI. 2 St., wie A.

I111. K1. 2 St. im S, 3 St. im W. Im S. Erliunterung moderner
Buchhaltungsverfahren, auch der Durchschreibebuchhaltung. Buch-
fithrungsrecht. Schwierige Buchungsfille. Kommissions- und Par-
tizipationsgeschafte.

Im W. Ubungskontor. Durchfiilhrung eines Geschéfts-
ganges, der eine gute Einsicht in die Organisation eines kleinern
Geschiftsbetriebes und eine zusammenfassende Anwendung der in
den verschiedenen Fichern erworbenen beruflichen Kenntnisse
bietet. Eingehende Briefe und Fakturen in wirklichkeitsgetreuer
Nachbildung. Anfertigung der Antwortbriefe, der Kalkulationen
und der Buchhaltung (Durchschreibebuchhaltung). — Statt dieses
arbeitsgleichen Ubungskontors kann wauch ein Gruppenkontor
(mehrere Geschiftsfirmen in gegenseitizem Verkehr) gefiihrt
werden.

Bei groBerer Schiilerzahl erfolgt Teilung der Klasse oder Mitarbeit
eines zweiten Lehrers.

IV. KI.3 St. im S., 2 St. im W. Im S. Weiterfithrung und Ab-
schluB des Geschiftsbeispiels im Ubungskontor.

Im W. Buchhaltung. Fabrikbuchhaltung. — Gesellschafts-
buchhaltung. — Bilanzkunde. Besprechung ausgewiihlter Bilanzen.

V. Kl. 2 St. Statistik, wie A. — Einfithrung in das Verstindnis
der Gemeinde- und Staatsbuchhaltung. Die Kameralistik.
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10. Ubungskontor.
Berufliche Abteillung.

Lehrziel. Verstindnis fiir den organischen Zusammenhang der ver-
schiedenen kaufminnischen Tatigkeiten und Wissensgebiete. Einsicht in die
Betriebsorganisation und in die praktische Geschiftsabwicklung. Eine ge-
wisse Selbstindigkeit der Schiiler in der Ausfihrung der iblichen Kontor-
arbeiten (Arbeitsprinzip). Besitz der praktischen Kenntnisse, die ein Bank-
lehrling in der Lehrlingspriifung aufweisen mull.

Es werden Abteilungen von 10—16 Schiilern, meist dureh Tei-
Iung der Klassen, gebildet.

III. Kl. 5 St. (eventuell 6 und 4 St.) a) Jede Kontor-Einheit
bildet unter fingierter Firma ein Warenhandelsgeschaft,
z. B. Engrosgeschift in Seiden- oder Baumwollstoffen oder Kolo-
nialwaren. — Die Leitung der fingierten Firmen liegt je einem
Lehrer ob, nach dessen Anweisungen und unter dessen Aufsicht
die vorkommenden Bureauarbeiten abwechslungsweise von den
einzelnen Schiilern gleich Lehrlingen in einem Handelsgeschaft
besorgt werden. Diese Firmen unterhalten mit wirklichen Han-
delshiusern und Kaufleuten einen regelmifigen Briefwechsel und
Rechnungsverkehr auf Grund fingierter Geschiftsvorfille.

(5 St.) Korrespondenz. Anfertigung von Briefen, Preislisten,
Fakturen, Frachtbriefen, Kontoausziigen, Wechseln u. s. w., in
Hand- oder Maschinenschrift. Kopileren, Ordnen und Registrieren
der aus- und eingehenden Schriftstiicke. Vorlage von Waren-
mustern.

(4 St.) Buchhaltung. Jeder Schiiler fithrt die vollstindige Buch-
haltung nach einem Durchschreibeverfahren. Probebilanzen. Halb-
jahrliche Biicherabschliisse.

Es konnen auch Kontor-Einheiten zur weitern Ausbildung in
den Kontorarbeiten des iiberseeischen Import- und Exportgeschif-
tes des Verwaltungs- oder Verkehrsdienstes eingerichtet werden.
— Die Klassenzahl kann auch eine andere Organisation bedingen.

b) 1 St.im S.oder W. Bureaustunde. Erlduterung moderner
Rationalisierungseinrichtungen, Bureaumaschinen und Vervielfil-
tigungsverfahren. Vorweisen von Maschinen, Modellen, schema-
tischen Darstellungen, Lichtbildern. — Praktische Ubungen, beson-
ders im Maschinenrechnen. Vorfiithrung verschiedener Verviel-
faltigungsverfahren.

IV. KI. 3 St. Bankgeschaft. Schiilergruppen bilden ver-
schiedene Bankhauser auf in- und auslindischen Platzen. Diese
Banken unterhalten einen Schriftverkehr miteinander und mit
fingierten oder wirklichen Warenfirmen und sonstigen Kunden.
Buchhaltung und Korrespondenz werden in franzosischer Sprache
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gefiihrt. Kursblitter der fremden Borsenplitze; Marktberichte. —
Franzosische Unterrichtssprache, soweit tunlich.

I 1. Geschichte und Verfassungskunde.

Lehrziel Geschichte: Kenntnis der besonders wichtigen poli-
tischen und kulturellen Erscheinungen der allgemeinen und der schweize-
rischen Geschichte nach ihren Ursachen und Wirkungen. Einblick in die
geschichtlichen Zusammenhénge. Verstdndpis fiir die politischen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Verhiltnisse der Gegenwart auf dem Grunde
ihrer geschichtlichen Entwicklung. ;

Verfassungskunde: Einsicht in die kulturelle und die politische
Bedeutung des Staates und in die Funktionen seiner Organe; reges Inter-
esse fiir den Staat.

A Berufliche Abteilung.

I. KI. 2 St. Altertum und Mittelalter. Aristokratie in
Sparta, Ausbildung der Demokratie in Athen. Hellenische Kultur.
Entstehung und Niedergang des romischen Weltreiches. Christen-
tum. Germanen. Das frinkische Reich. Kaisertum und Papst-
tum. Rittertum. Kreuzziige. Stiddtewesen.

11. K. 2 St. Entstehung und Ausbildung der Eidgenossenschaft
bis zum Hohepunkt ihrer Machtstellung.

Neuzeit. Erfindungen und Entdeckungen. Reformation und
Gegenreformation. Absolutismus und Merkantilismus,

III. Kl. 2 St. Die Schweiz 1m Zeitalter der Aristokratie. Aus-
bildung der konstitutionellen Regierungsform in England. Kultu-
reller Aufschwung und politischer Zerfall der alten Eidgenossen-
schaft. Aufkléarung.

Neueste Zeit. Entstehung der Vereinigten Staaten von
Amerika. Die franzosische Revolution. Das erste franzosische
Kaiserreich. Die Schweiz in Abhingigkeit von Frankreich wihrend
der Helvetik und der Mediation. Nationale und freiheitliche Be-
strebungen gegen die Reaktion in der Zeit der Restauration. Sieg
des Liberalismus und Errichtung des Bundesstaates von 1848 in
der Schweiz. Das zweite franzosische Kaiserreich. Nationale Eini-
gung Italiens und Deutschlands. Die soziale Frage und soziale Be-
wegung. Politische und wirtschaftliche Erstarkung der Schweiz.
Die Bundesverfassung von 1874.

IV. Kl 2 St. im S. Kolonialpolitik der GroBmaéachte. Kampf
um die Vorherrschaft im nahen und fernen Orient. Uberblick iiber
den Weltkrieg. Der Volkerbund. Die Schweiz seit 1874.

2 St. im W. Verfassungskunde der Schweiz mit verglei-
chender Beriicksichtigung der Verhiltnisse anderer Staaten. Awuf-
gabe und Gliederung des Staates: Gemeinde, Kanton, Bund. Auf-
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gabe und Organisation der Behorden. Rechte und Pflichten des
Biirgers. Volkerrechtliche Stellung der Schweiz.

Anmerkung. Der Unterricht in Verfassungskunde kann auch von
einem Rechtslehrer erteilt werden.

B. Maturitdtsabteilung.

II. Kl. 2 St. Entstehung und Ausbildung der Eidgenossen-
schaft bis zum Hohepunkt ihrer Machtstellung.

Neuzeit. Erfindungen und Entdeckungen. Xultur der
Renaissance. Zeitalter der Reformation und der Gegenreformation.

II1. Kl. 3 St. Zeitalter des Absolutismus und Merkantilismus.
Die Schweiz in der Zeit der Aristokratie. Ausbildung der konsti-
tutionellen Regierungsform in England. Aufklirung und aufge-
klirter Absolutismus. Kultureller Aufschwung und politischer
Zerfall der alten Eidgenossenschaft.

Neueste Zeit. Entstehung der Vereinigten Staaten von
Amerika. Franzosische Revolution. Das erste franzosische Kai-
serreich. Untergang der alten Eidgenossenschaft. Die Schweiz
in Abhingigkeit von Frankreich wihrend der Helvetik und der
Mediation.

IV. KI. 3 St. Nationale und liberale Bestrebungen gegen die
Reaktion im Zeitalter der Restauration. Die Schweiz unter dem
Bundesvertrag von 1815. Die Julirevolution und ihre Folgen. Sieg
des Liberalismus und die Errichtung des Bundesstaates von 1848
in der Schweiz. Die europiische Revolution wvon 1848/49. Das
zweite franzosische Kaiserreich. Nationale Einigung Italiens und
Deutschlands. Soziale Frage und soziale Bewegung. Politische
und wirtschaftliche Erstarkung der Schweiz. Die Bundesverfas-
sung von 1874,

V. Kl. 4 St. a) 2 St. Kampf um die Vorherrschaft im nahen und
fernen Orient. Imperialistische Expansion, Umgruppierungen der
Miichte. Uberblick itber den Weltkrieg. Volkerbund. Die Schweiz
seit 1874. Wandlungen auf dem Gebiete geistiger und materieller
Kultur.

b) 2 St. Verfassungskunde, wie A ITV. Kl

12. Geographie.

Lehrziel. Geographisches Vorstellungsvermigen. Kenntnis der na-
tiirlichen Beschaffenheit der Landergebiete in ihrer Wechselbeziehung zwi-
schen Bodenform, Klima, Pflanzenwelt und Mensch, sowie der dadurch be-
dingten Verhéaltnisse der Siedelung, der Produktion, der Verkehrswege, der
Verkehrsmittel und des Giiteraustausches unter Betonung der fiir die Wirt-
schaft wichtigen Erscheinungen. Kenntnis der fir den Kaufmann be-
sonders wichtigen Zahlen und Namen. Einige Fahigkeit zu selbstindiger
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Beurteilung wirtschaftsgeographischer Verhaltnisse. Genauere Kenntnis der
Schweiz und der fiir sie wirtschaftlich wichtigen Lénder.

Maturitatsabteilung auBerdem: Kenntnis der Erde als Pianet, sowie
der Grundziige der Geologie der Schweiz.

A. Berufliche Abteilung.

I.KIl. 3 St. im S, 2 St. im W. Linderkunde von West-, Mittel-
und Osteuropa. Erarbeitung der geographischen Grundbegriffe aus
der Betrachtung der einzelnen Landschaften. — Exkursionen

Il. Kl. 2 St. Landerkunde der Mittelmeergebiete und ausge-
wihlte Kapitel der Linderkunde von Afrika, Asien, Australien
und Siidamerika unter Betonung der fiir Europa wichtigen Ge-
biete. Erweiterung und Vertiefung der geographischen Grundbe-
griffe. Bedeutung der Kolonien. Die wichtigsten Land- und See-
verbindungen der Erde.

II1. KiI. 2 St. Landerkunde vonr Nordamerika. Die Stellung
Amerikas auf .dem Weltmarkt.

Wirtsehaftsgeographie der Schweiz: Klima, Bodenverhéltnisse,
Landwirtschaft, Rohprodukte. Die wichtigern Industrien und ihre
Absatzgebiete. Binnenhandel, Einfuhr und Ausfuhr. Verkehrs-
wesen; Grundziige der schweizerischen Verkehrspolitik. Fremden-
industrie. — Exkursionen.

‘B, Maturitditsabteilung.
I11. Kl. 2 St., wie A.
I111. Kl. 2 St. Lianderkunde von Nordamerika. Die Stellung
Amerikas auf dem Weltmarkt.

Die Erde als Planet. Die Meere. Klima und Pflanzenwelt der
Erde. Die Menschenrassen.

Wirtschaftsgeographie der Schweiz, wie A.
IV. Kl. 2 St. im S. Fortsetzung der Wirtschaftsgeographie der
Schweiz. — Grundziige der Geologie der Schweiz. — Exkursionen.

13. Volkswirtschafisiehre.

Lehrziel. Anfangsgrinde der Volkswirtschaftslehre mit besonderer
Beriicksichtigung von Handel, Verkehr und Industrie. Einsicht in die
typischen Erscheinungen unseres Wirtschaftslebens und in ihre ursich-
lichen Zusammenhéinge. Verstindnis fiir die aus dem wirtschaftlichen
Zusammenleben fiir den Einzelnen sich ergebenden ethischen Pflichten.

A. Berufliche Abteilung.

IV. Kl. 2 St. Das Wesen der Volkswirtschaft: die Grundbegriffe
der wirtschaftlichen Tatigkeit. Die Entwicklungsstufen des Wirt-
schaftslebens. — Die Giitererzeugung: das Wesen der Produktion.
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Die Natur als Grundlage der Giiterbeschaffung. Arbeit und
Arbeitsteilung. Kapital. — Der Giiterumlauf: die Produktivitat
des Handels, seine volkswirtschaftliche Bedeutung, sein Verhiltnis
zu den iibrigen Gebieten der wirtschaftlichen Tatigkeit. Die Preis-
bildung, Geld. Kredit. — Die Giiterverteilung: das Einkommen als
Arbeitslohn, Kapitalzins, Grundrente und Unternehmergewinn.
Soziale Fiursorge, Fabrikgesetz u. s. w. — Konjunktur, Krisen. —
Wesen und Arten der Versicherung. — Staat und Wirtschaftsleben:
die Verteilung der wirtschaftlichen Interessen durch den Staat und
durch private Vereinigungen: Kartelle, Syndikate, Trusts. Innere
Handelspolitik. Grundziige der AuBlern Handelspolitik: Freihandel
und Schutzzolle; Zolltarife und Handelsvertrige. — Verkehrs-
wesen. Entwicklung, Leistungen und Wirkungen der Verkehrs-
mittel. Tarifsysteme. — Die wichtigsten wirtschaftspolitischen
Ideenrichtungen.

B. Maturitdtsabteilung.

IV. Ki. 2 St. im W. \ RS

V. KL 2 St. f :

Ferner volkswirtschaftliche Dis.kussionsiihungen,
siehe Freifacher, Ziffer 20 D.

14. Chemie, Naturgeschichte und Warenlehre.

Lehrzielee Chemie: Verstindnis fir das Wesen chemischer
Vorgiange. Kenntnis einiger volkswirtschaftlich wichtiger Grundstoffe und'
ihrer Verbindungen, sowie der technischen Gewinnungs- und Verarbeitungs-
weisen. Einsicht in die Zusammenhinge von Naturwissenschaft, Technik
und Volkswirtschaft.

Naturgeschichte: Verstindnis fiir die Pflanzen und ihre Lebens-
bedingungen. Kenntnis wichtiger Naturpflanzen und ihrer ZXultur, als
Grundlage fiir den Unterricht in Warenlehre und Wirtschaftsgeographie.

Einsicht in den Bau und die Lebenserscheinungen des menschlichen
Kiorpers. Verstindnis fiir die Einfliisse der Umgebung und der Lebensweise
auf die menschliche Gesundheit.

Warenlehre: Verstindnis fiir die Abhangigkeit der Eigenschaften
einer Ware vom Rohstoff und von der Verarbeitungsweise. Kenntnis der
Herstellung der wichtigsten Nahrungs- und GenuBmittel und der Textil-
waren. Einsicht in die Grundlagen und Arbeitsbedingungen der Technik,
inshesondere durch den Technologischen Kurs.

Die Lehrziele der Maturitatsabteilung sind héher und
wissenschaftlicher gerichtet. Einblick in das Wesen der Naturgesetze und
der naturwissenschaftlichen Theorien. Erkenntnis der Wege und Mittel zur
Erforschung und Auswertung der Naturschitze. Kenntnis der Lebensformen
und Lebensbhedingungen im Tierreich.
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A. Berufliche Abteilung.

A. Chemie.

IIl. Kl. 2 St. Einfihrung in die Chemie auf Grund von Ver-
suchen mit besonderer Beriicksichtigung der in der Technik und
im tédglichen Leben wichtigen Vorgiange und Stoffe. Sauerstoff,
Wasserstoff, Stickstoff, Kohlenstoff und einige wichtige Verbin-
dungen. Die Luft. :

Atom und Molekulartheorie, chemische Formel. Siuren, Basen
und Salze.

IV. Kl. 2 St. im S. Begriff der organischen Verbindung. Die
Eisengewinnung. Soweit moglich: einiges tiber Chlor, Schwefel,
Natrium, Calcium und ihre wichtigsten Verbindungen.

B. Naturgeschichte.

I. KI.2 St. im S. Botanik. Einige Kapitel aus der allge-
meinen Botanik. Die einheimschen Kulturpflanzen (Waldbidunie,
Getreidearten u. s. w.). Besprechung einer Auswahl von fiir den
Handel wichtigen Pflanzenprodukten: Getreide, Kartoftel, Obst,
Ole, Kautschuk, Gewiirze. — Botanische Exkursionen.

IV.KI.1St.imW. Gesundheitslehre. Der menschlicha
Korper. Grundziige der Ernihrungslehre. Hygiene und Kenntnis
krankhafter Verinderungen. Tropenkrankheiten. Erste Hilfe bei
Ungliicksfillen.

C. Warenlehre.

II. KI.2 St. im S, 3 St. im W. Im S.: Nahrungs- und
GenuBmittel. Mehl und Brot. Zucker. Molkereierzeugnisse.
Kaffee, Tee, Kakao, Tabak. Geistige Getrinke. Nahrungsmittel-
konservierung.

Im W.: Textilwaren. Rohmaterialiehre: echte Seide (Sei-
denzucht, Haspeln, Zwirnen, Konditionieren), Wgclle, Baumwolle,
Flachs und andere Bastfasern. Die Spinnerei der wichtigsten
Faserstoffe. Grundbegriffe der Weberei. Bindungslehre. Patro-
nieren. — Fabrikbesuch.

III. K1.1 St. im S. Mechanische Weberei, Schaft- und Jacquard-
maschine. Einiges iiber die Veredlungsarbeiten. — Fabrikbesuch.

IV.KIl.1 St. im W. Technologischer Kurs (mehr vor-
tragsweise). Behandlung ausgewihlter technischer Gebiete, zum
Beispiel Kunstseidenfabrikation. Farben und Bleichen. Andere
Veredlungsarbeiten der Textilindustrie.. Stickereien, Wirkwaren,
Hutgeflechte. Tonwaren und Porzellan. Metallindustrie.

Fiir diesen Unterricht stehen neben einer reichhalticen Muster-Samm-
lung die notigen  Priiffungsapparate, Maschinen-Modelle und Lichtbilder zur
Verfiigung.

Als Ergédnzung: Arbeiten im Laboratorium, Freifach Nr. 22.
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B. Maturitiatsabteilung.
A. Chemie.

I11. K1. 2 St. Einfiihrung in die Chemie mit Beriicksichtigung
der in der Technik und im tdglichen Leben wichtigen Stoffe und
Vorgange. Die Luft. Formeln und Gleichungen. Sauerstoff. Ver-
brennung von Nichimetallen und von Metallen. Sduren und Basen.
Wasserstoff. Oxydationen und Reduktionen. Die Wertigkeit. Das
Wasser und die Lésungen. Atom- und Molekulartheorie. Ozon
und Wasserstoffsuperoxyd. Der Ionenbegriff. Die Salze.

IV. Kl. 2 St. Gewinnung, Eigenschaften und Verwendung von
Stickstoff, Chlor, Schwefel, Phosphor und von ihren wichtigsten
Verbindungen. Der Kohlenstoff und dessen Oxyde, fossile Kohlen,
Vergasung und Entgasung der Kohlen. Begriff der organischen
Verbindung. Silicium, Bedeutung der Silikate in Natur und
Technik.

Als Ergianzung: Arbeiten im Laboratorium, Freifach Nr. 22.

V. K. 2 St. Behandlung von Gebieten der angewandten Chemie,
wie Eisentechnologie, Sodafabrikation, Erdsl, mit Anwendung und

Vertiefung der theoretischen Abschnitte. Das periodische System
der Elemente.

B. Naturgeschichte.

I. Kl. Botanik, siche A.

II. KI, 2 St. Im S.: Zoologie. Grundziige der Bau- und
Lebensverhiltnisse ausgewihlter Vertreter des Tierreichs unter
besonderer Beriicksichtigung der fiir den Menschen wichtigen Tiere.

Im W.: Nahrungs- und GenuBmittel. Mehl und Brot.
Zucker. Molkereierzeugnisse. Kaffee, Tee, Kakao, Tabak. Geistige
Getrinke. Nahrungsmittelkonservierung. — Fabrikbesuch.

IV.KI.1St. Textilstoffe. Darstellung der Gewinnung und
Weiterverarbeitung der Seide, Kunstseide, Baumwolle und Wolle
bis zum gebrauchfertigen Erzeugnis. — Fabrikbesuch.

V.KI.1 St. Gesundheitslehre (mehr vortragsweise). An-
thropologie. Hygiene und Kenntnis krankhafter Verinderungen.

5. Physik.

A. Berufliche Abteilung.
Fakultativer Elementarkurs Nr. 21.

B. Maturitdtsabteilung.

Lehrziel. Befahigung zur Beobachtung und Beschreibung einfacher
Naturvorginge. Kenntnis der wichtigsten physikalischen Erscheinungen
und ihrer Anwendungen in der Technik.
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IV. KlI. 2 St. Behandlung der fiir die Bildung des Stoff- und
Energiebegriffs wichtigsten Abschnitte aus der Mechanik und
Wiirmelehre. Kurze Einfiithrung in die Lehre vom Schall nnd vom
Lichte mit Anwendung der Wellenlehre.

V. Kl. 2 St. Elektrizititslehre. Maschinen- und Kraftanlagen.
Als Erginzung: Physikalische Ubungen, Freifach Nr. 22.

16. Stenographie, Maschinenschreiben und Schreiben.

Lehrziele. Handschriftverbesserung: Leserlichkeit, Sau-
berkeit und Geldufigkeit der individuellen Handschrift. (Es wird nur
Antiqua verlangt.) Deutlichkeit und Gefélligkeit der Ziffern.

Stenographie: Kenntnis des Stenographiesystems, Gewandtheit
in der Aufnahme und der Wiedergabe von Diktaten. Fertigkeit in zeit-
sparendem und iibersichtlichem Gebrauch der Stenographie zu Notizen und
Ausarbeitungen.

Kenntnis der franzosischen und der englischen Kurzschrift (Ubertra-
guncen des Systems Stolze-Schrey).

Maschinenschreiben: Kenntnis der Beschaffenheit und zweck-
miBigen Behandlung der Schreibmaschine. Gewandtheit in der Ubertragung
von Manuskripten und Stenogrammen.

Maturititsabteilung: Eine der beschrankten Ausbildungszeit entspre-
chende Fertigkeit in Stenographie und Maschinenschreiben. Fremdsprachige
Stenographie wahlfrei.

A. Berufliche Abteiluneg.
A. Schreiben.

I. KI1. 2 St. Ubungen zur Erzielung einer richtigen Federfiih-
rung und Korperhaltung. Schon- und Sechnellschreibiibungen.
Individueller Unterricht zur Verbesserung der Handschrift.
(Schiiler mit schoner Schrift werder von diesem Unterricht
befreit.)

II. KI. 1 St., obligatorisch nur fiir die Schiiler mit unbefrie-
digender Schrift. Fortgesetzter individueller Unterricht zur Ver-
besserung der Handschrift.

Dieser Unterricht wird in Kl. 1 und II in Gruppen von hoch-
stens 10—15 Schiilern erteilt, wobei auch Schiiler verschiedener
Klassen in eine Gruppe zusammengenommen werden konnen.

Anmerkung Es ist in allen Klassen und in sdmtlichen Féchern
mit schriftlichen Arbeiten auf saubere und gefillige Schrift zu halten.

Die Schiiler der Klassen II—IV erhalten jedes Semester eine besondere
Note fiir Handschrift; sie fillt bei der Berechnung der Durchschnittsnoten
und der Frage der Beforderung gleich ins Gewicht wie die Note eines obli-
gatorischen Faches.
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Schiiler der obern Klassen mit schlechter Handschrift werden zu Privat-
unterricht verpflichtet.
B. Stenographie.

1. Ki1. 2 St. im W. Erlernung der Stenographie Stolze-Schrey.
Lese- und Schreibitbungen an Hand eines Lehrbuchs.

Anmerkung. Von der zweiten Klasse an soll die Stenographie fiir
Notizen in den Unterrichtsstunden gebraucht und auch fur Entwiirfe, Haus-
und Klassenaufgaben verlangt werden.

II. KI. 1 St. Wiederholung des Systems. Lese- und Schnell-
schreibiibungen mit steigenden Anforderungen. Erreichung einer
Geschwindigkeit von 100 Silben in der Minute.

III. KiI. 1 St. Fortbildungskurs: Lese- und Schnellschreib-
iibungen.

IV, Kli. 2 St. Fremdsprachige Stenographie. Im S. Erlernung
der franzosischen Stenographie. '

Im W. Erlernung der englischen Stenographie.

Schiiler mit ungeniigenden Leistungen in der deutschen Stenographie
sind verpflichtet, Privatunterricht zu nehmen.

C. Maschinenschreiben.

11. Kl. 2 St. Erklirung der Konstruktion der Schreibmaschine.
Methodische Ubungen zur Erlernung des Tastsystems auf Ma-
schinen mit blinden Tasten. Einiiben einer korrekten Darstellung
von Geschaftsbriefen; Ausfiillen von Forniularen.

Es ist dafiir gesorgt, daB die Schiiler in ihrer Freizeit ausreichende Ge-
legenheit zum Uben auf den Schul-Schreibmaschinen haben.

In der III. Kl. wird jedes Semester auf Grund einer Priifung eine Note
gegeben und ins Zeugnis gesetzt. Schiiler mit ungeniigenden Leistungen wer-
den zu Nacharbeit verpflichtet.

Siehe auch Fortbildungskurse im Maschinenschreiben, Freifach Nr. 23.

B. Maturitidtsabteiluneg. A
1I1—IV. Ki. Handschriftverbesserung und Schriftnoten, wie A.
I1. KiI. 1 St. Stenographie, wie A.
IV. KlI. 2 St. Fremdsprachige Stenographie, als Freifach Nr. 23.

IIT Kl. 1 St. Maschinenschreiben. Methodische Ubungen zur
Erlernung des elementaren Schreibens.

Dazu eine Aufgabenstunde fiir die Schiiler, die daheim keine
Schreibmaschine zur Verfiigung haben.

17. Turnen.

Lehrziel. Durchbildung des Korpers unter Beriicksichtigung der
Wachstumsverhéltnisse.  Straffe Haltung, kraftvoll gewandte Bewegung,
méannliches Handeln und freudige Ein- und Unterordnung.
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A Berufliche Abteiluneg.

I. Kl. 2 St. Haltungsschulung durch lustbetonte Freiiibungen.
Marsch, Lauf und Sprung. Entwicklung der Hang-, Stiitz- und
Stemmkraft an und mit Geriten. Werfen, StoBen, Heben und
Tragen. Turnspiele. Schwimmen.

II. KI. 2 St. Freiubungen, auch zur Forderung der Behen-
digkeit und Geschicklichkeit. Marsch, Schnell- und Dauerlauf.
Ubungen an wund mit Gerdten. Leichtathletische Voriibungen.
Turn- und Kampfspiele. Schwimmen. :

I1I. Kl. 2 St. Freiunbungen zur Forderung der Ausdauer, der
Zahigkeit und des Mutes. Laufen, auch nach Zeit. Angewandte
Gerateiibungen. Leichtathletische  Ubungen. Kampfspiele.
Schwimmen.

1V. Kl. 2 St. Bewegungsschulung durch Freiithungen. Flach-
und Hindernislauf. Turnerische Ausbildung an und mit Geriten.
Leichtathletisches Training. Kampfspiele. Schwimmen.

In allen Klassen finden regelmiBig Korper- und Lei-
stungsmessungen statt. ;
= Fiir das Hallenturnen ist der Gebrauch von Turnschuhen vorge-
schrieben.

Dazu Sportliches Turnen: Freifach Nr. 25.

B. Maturitdatsabteiluneg.
I K256
T K250 wie A,
IV. K1, 2 St.

V. Kl. 2 St. wie in Kl. IV, mit gesteigerten Anforderungen.

B. Freifacher.

Alle Freifacher konnen von den Schiilern beider Abteilungen
besucht werden, soweit nichts Besonderes bemerkt ist.

Der Lehrplan fiir die Freifiacher gilt daher fiir beide Abteilungen ge-
meinsam.

18. Religion und Lebenskunde.

Lehrziel. Kenntnis des Lebens und der Lehre Jesu. Forderung
des sittlich-religiosen Lebens.
I. Kl. 2 St. Geschichte Jesu und des Urchristentums in ihren

Beziehungen zu den Grundfragen des sittlichen und religiosen
Lebens.

II. Kl. An der Kantonsschule wird ein besonderer Konfirmanden-
Unterricht fiir Kantonsschiler ecingerichtet: 1 St. im S, 2 St.
im W., Konfirmation vor Ostern, Lehrstoff laut kirchlicher Vorschrift. —
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Es ist den Eltern anheimgestellt, ihre Sohne diesen Konfirmanden-Unterricht
oder denjenigen einer Kirchgemeinde besuchen zu lassen.

[I1. KiI. 1 St. Religionsgeschichte. Verstandnis der wichtigsten
Erscheinungen der auBerchristlichen Religionen. Das Wesen des
Christentums.

1V. Kl. 1 St. Besprechung von Lebens- und Weltanschauungs-
fragen. (Auch fiir solche Schiiler, die den Unterricht der III. KI.
nicht besucht haben.)

19. Vierte Fremdsprache.

Spanisch oder eine andere Sprache (Hollindisch u. s. w.), auch
Latein.

Voraussetzung fiir die Zulassung zu einer fakultativen Fremdsprache
ist ein Notendurchschnitt von mindestens 4% in den obligatorischen Sprach-
fachern.

Lehrziel. Fir moderne Fremdsprachen: Fahigkeit, sich in der
Umgangssprache mit einiger Sicherheit miindlich und schriftlich auszu-
dricken. Einfacher kaufminnischer Schriftverkehr.

Fir Latein: In Anlehnung an die neusprachlichen Kenntnisse der
Schiiler erworbene Fahigkeit, leichtere Prosastiicke, auch solche juristischen
Inhalts, zu lesen und leichtere Texte, auch unvorbereitet, ins Deutsche zu
iibersetzen.

A. Berufliche Abteilung.

II1. KI. 3 St. Aussprache. Die Formenlehre und das Wesent-
liche aus der Satzlehre. Leichte Lesestiicke, die die gebriuch-
lichsten Worter und Wendungen vermitteln. Daran anschliefend
Konversationsiibungen iiber Dinge des tdglichen Lebens. Schrift-
liche Schul- und Hausarbeiten.

IV. Kl. 3 St. Abschlufl der Formen- und Satzlehre. Lektiire,
miindliche und schriftliche Ubungen. Ubersetzungen. Briefe.

B. Maturititsabteilung.

1. Moderne Fremdsprachen.
I11. Kl. 3 St. 1 A
KIS T
V. KI. 2 St. Lesen und Besprechen schwierigerer Texte.
Schriftliche Arbeiten.
2. Lateinische Sprache.

III. KlI. 3 St. Formen- und Satzlehre. Behandlung einfachen
Lesestoffes. Ubersetzen ins Lateinische.

IV. Kl. 3 St. Fortsetzung und AbschluB8 des Unterrichtsganges
der III. K.

V. KIl. 2 St. im S. Lesen leichter Prosatexte.
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20. Erginzungskurse in einzelnen Wissensgebieten.

Zur weitern Forderung der allgemeinen Bildung und Ergénzung des
Wissens sollen vor allem solche Gebiete behandelt werden, die im obligato-
rischen Unterricht nicht eingehend berticksichtigt werden konnten.

A. Sprachen,

Deutsch. V. KI. 1 St. Vorfithrung poetischer Musterstiicke
zur Ergdnzung und Vertiefung des Deutschunterrichts.

IV. Kl. Franzosisech. 1 St. Betriebswirtschaftliche Er-
orterungen. Lektiire wirtschaftlichen Inhalts.

IV. KI. Italienisch. 1 St. im W. Handelskorrespondenz.

Fiir Schiiler ohne 4. Fremdsprache.
Franzosisch., III.L KI. 1 St. Vermehrte Konversations-
iibungen. Diktate zur Befestigung der Orthographie. Uberset-
Zungen.

Engliseh. III. oder IV. KIl.1 St. Wie Franzosisch III. KL
Italienisch. IV. Kl.1 St. im S. Wie Franzosisech III. KL

B. Kaufmdnnische Werbelehre,

IV. KI. 1 St. im S. Mittel der Absatzforderung, insbesondere
die Reklame, deren Organisation und Ausdrucksmittel. Die An-
wendung der Kunst im kaufminnischen Leben (Waren, Druck-
sachen, Plakate, Aufmachung und Ausstellung der Waren, Schau-
fenster- und Ladenausstattung).

Je nach Bedarf konnen auch andere betriebswirtschaftliche
ein- oder zweistiindige Kurse, zum Beispiel iiber allgemeine Be-
triebswirtsehaftslehre oder iiber Versicherungswesen, eingerichtet
wenden.

C. Verwaltungslehre.

IV. oder V. KI. 2 St. im S. Der Staatshaushalt. Besprechung
einer Gemeinderechnung. Die wichtigsten Ausgaben und KEin-
nahmen von Staat und Gemeinde. Die Staatsbuchhaltung. Der
Voranschlag. Das Staatsschuldenwesen.

Steuern und Gebiithren (direkte Steuern, Verkehrssteuern, Ver-
brauchssteuern).

Ausgewihlte verwaltungsrechtliche Belehrungen.

D. Volkswirtschaftliche Diskussionsiibungen.

IV, und V. KI. 1 St. Referate und Diskussionsiibungen zur
Ausbildung im Vortrag und in der freien Aussprache iiber volks-
wirtschaftliche Fragen und zur Stirkung des Interesses fiir wich-
tige Probleme der schweizerischen Volkswirtschaft. — Protokolle.
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21. Physik.
A. Berufliche Abteilung.

Lehrziel Kenntnis der wichtigsten physikalischen Erscheinungen
und ihrer Anwendungen in der Technik.

I1I. Kl. 2 St. Erweiterung und Ergianzung des in der Sekundar-
schule behandelten Stoffes aus dem Gesamtgebiet der Physik mit
besonderer Beriicksichtigung der technischen Einrichtungen
(Dampfmaschinen, elektrische Einrichtungen).

Der Unterricht wird im wesentlichen auf experimenteller Grundlage
erteilt.

22. Chemische, warenkundliche und physikalische Ubungen.

Lehrziel. Fertigkeit in mikroskopischen Arbeiten. Verstandnis fiir
das analytisch-chemische Verfahren. Befihigung zu selbstindiger Beob-
achtung von chemischen Eigenschaften und Vorgédngen, auch physikalischen
Vorgangen und zur Ausfithrung einfacher physikalischer Messungen.
Kenntnis der wichtigsten Verfahren der Warenuntersuchungen. Gewdéhnung
an vorsichtiges und iiberlegtes Arbeiten.

IV. Kl. 2 St. Einfithrung in die Technik der Mikroskopie. An-
leitung zu analytisch-chemischen Arbeiten.

Mikroskopische und chemische Untersuchungen von Lebens-
mitteln und Textilfasern.

V. Kl. 2 St. Physikalische Ubungen und TUntersuchungs-
methoden. Messungen, besonders aus den Gebieten der Mechanik
und der Elektrizititslehre.

23. Schreibfdcher. — Fortbildungskurse.

Lehrziel TFertigkeit in einer Auszeichnungsschrift. Die fiir die
kaufmannische Praxis wiinschenswerte Fertigkeit in der S_,tenodaktylographie
und in bureautechnischen Arbeiten.

A. Berufliche Abteilung.

II. Ki. 1 St. im W. Erlernung einer Auszeichnungsschrift, zum
Beispiel Rundschrift.

II1. KI. 1—2 St., notigenfalls in Gruppen. Maschinenschreiben:
Systematische Ubungen zur Steigerung der Schreibfertigkeit.
Stenogramme. Anfertigung von Geschidftsbriefen, Karten, Fak-
turen u. s. w. Tabellarische Arbeiten. Anderweitige bureautech-
nische Arbeiten. Vermehrte Ubungen im Maschinenrechnen.

IV. KI. 1—2 St. Stenodaktylographie: Fortgesetzte systema-
tische Ubungen. Arbeiten (Briefe u. s. w.) in fremden Sprachen.
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Dazu in K1. IIT und IV je nach Bedarf eine wochentliche Aufgaben-
stunde unter Mitwirkung des Lehrers und weitere Ubungsgelegenheiten
fiir die Schiiler, die daheim nicht iiber eine Schreibmaschine verfiigen.

B. Maturitdatsabteilung.
II1. Kl. 1 St. Stenographie. Fortbildungskurs.

IV. Kl. 2 St. Fremdsprachige Stenographie. Im S. Erlernung
der franzosischen Stenographie.
Im W. Erlernung der englischen Stenographie.

24. Zeichnen.

Lehrziel Fahigkeit, richtig zu sehen und das Wesentliche und
Charakteristische einer Form herauszufinden, sowie nicht allzu schwierige
Objekte in den Hauptverhéltnissen richtig und in verstdndlicher Ausdrucks-
weise perspektivisch darzustellen. Bildung des Schénheitssinnes, auch im
Hinblick auf das kaufménnische Leben.

I. KiI. 2 St. Elemente des perspektivischen Freihandzeichnens.
Skizzieren nach Gegenstinden. Einfithrung in das Musterzeichnen.

II. Kl. 2 St. Fortsetzung der Skizzieriibungen. Anfertigung
gewerblicher Entwiirfe in Linien und Farben mit besonderer Be-
riicksichtigung des Reklamebildes.

Obere Klassen. 1—2 St. (Fiir einzelne Schiiler, besonders solehe
mit hoheren Leistungen.) Zeichnen nach der menschlichen Figur.
Besichtigung von Mmuseen, Ausstellungen, Schaufenstern. Weckung
und Forderung des kiinstlerischen Urteils.

25. Sportliches Turnen.

Lehrziel Das selbe wie fiir Turnen.

Schwimmen: Erlernung des Schwimmens, Brustschwimmen, Riicken-
schwimmen; Wasserspriinge.

A. Die Ubungen des sportlichen Turnens (erweiter-
ten Turnunterrichts) umfassen einen Ausmarsch von 10 Uhr an
bis abends, ferner vier Spielnachmittage zu 3 St. an Freihalbtagen
oder sechs Spielabende zu 2 St. nach 5 Uhr. Uberdies kann Eis- und
Skilauf an einem Freihalbtage oder an einem Schultage im Winter
eingerichtet werden.

1I. Ki. 1 St. Stafettenlauf. Jidger- und Schlaghall. Leicht-
athletische Voritbungen. Schwimmen. Ausmarseh von mindestens
20 km, verbunden mit Kartenlesen.

IIT. KiI. 1 St. Angewandtes Laufen. Kampfspiele. Leicht-
athletische Ubungen. Awusmarsch wie IL. Kl. Schwimmen.

IV. KIl. 1 St. Technik, Taktik und Training der Kampfspiele
und leichtathletischen Ubungen.
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Die Ausdehnung des sportlichen Turnens auf andere Klassen,
ferner in einzelnen oder allen Klassen auch auf das Winterhalb-
jahr kann durch Beschluff der Aufsichtskommission erfolgen.

Gelegenheit zu korperlichen Ubungen bieten ferner der ,Frei-
willige militdrische Vorunterricht der Kantons-
schule* und der ,Kawtonsschiiler-Turanverein* mit
Turniibungen und Rudersport.

B.Schwimmen. Alle KI.1 St. im S. Obligatorisch fiir alle
Schiiler, die nicht schwimmen konnen. Schwimmunterricht, etwa
20 Einzelstunden im Sommer.

26. Singen.

Lehrziel Forderung des ein- und mehrstimmigen Gesanges.

Alle Kl. (ohne I. KL. im S.) 1 St. Eintibung ein- und mehrstim-
miger Lieder, mit und ohne Begleitung.

27. Orchester.

Lehrziel TFahigkeit des Zusammenspiels.

Alle Ki. (ohne I. KI. im S.) 1 St. Einiibung leichter Orchester-
musik. Beteiligung an den feieriichen Anlissen der Schule.

Das Orchester ist eine gemeinschaftliche Einrichtung der Handelsschule
und der Oberrealschule. Zugelassen werden Schiiler, die ein Sireich- oder
Blasinstrument gut spielen, ferner einige Klavierspieler.

C. Nachhilfe-Unterricht.
(Nur fiir Schiiler der Beruflichen Abteilung.)

Zusatzstunden.

II. K. Englisch 3 oder 1 St, Buchhaltungund Han-
delskorrespondenz je 1 St. im S, Franzosiseh und
Geographie je1l St. im W.; ferner Stenographie 2 St. im
S. fiir die Schiiler, die noch keinen Stenographiekurs genommen
haben.

Erginzungsunterricht fiir neueingetretene Schiiler, hauptsich-
Iich solche vom Lande, als Zusatzstunden zum lehrplanmiBigen
Unterricht.

Diese Schiiler konnen, solange sie solchen Nachhilfe-Unterricht be-
suchen, von andern Fachern (z. B. Italienisch, Geschichte, Warenlehre,
Stenographie, Turnen) ganz oder teilweise entlastet werden.

Besondere Verkehrsgeographie.

Fiir Schiiler, die sich auf das Post- oder Bahndienst-
examen vorbereiten.
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II1. K1. 1 St. Zusatzunterricht in Verkehrsgeographie (sichere
Kenntnis der Verkehrsverbindungen und der Ortschaften, Berech-
nungen u. s. w.) als Erginzung des allgemein gehaltenen Geo-
graphieunterrichts. Geographische Aufsitze.

Uberleitungsunterricht fiir Romanischschweizer.
Fiir Schiiler aus der franzosischen oder italienischen Schweiz,
jedoch nur bei mindestens acht Teilnehmern.

IIl. Kl. Deuntseh 4 St, die mit den lehrplanmifBigen 4 St.
Deutsech zu 8 St. Sonderunterricht zusammengefaBit werden. Fer-
ner im Ubungskontor im S. einfachere Ubungen in deutscher Kor-
respondenz und Kontorarbeiten, im W., wenn notig, eine leichtere
Art des Ubungskontors in deutscher Sprache. (In der IV. Kl. gilt
fiir diese Sechiiler der allgemeine Lehrplan.)

IV.Kl. Deutsch 6 St. im S, 4 St. im W., wie Kl. III, fiir die
neu in die IV. Kl. eintretenden Romanisechschweizer. Ebenso be-
ziiglich des Ubungskontors. Im Franzosischen sind die schone
Literatur, die Literaturgeschichte und die schwierigere Korrespon-
denz besonders zu pflegen.

Anmerkung An der Beruflichen Abteilung konnen diese Schiiler
vom Unterricht und den Priifungen in einer dritten Fremdsprache und in
der deutschen und englischen Stenographie befreit werden, bei Eintritt in
die IV. Kl. ebenso von der Chemiec, Geschichte und Rechtskunde und einer
Nachpriifung in diesen Fachern, Geographie und Warenlehre. Schiiler, die
~ Ttalienisch statt Englisch erlernt haben, besuchen weiter nur Italienisch
und italienische Korrespondenz und legen die Diplompriifung in diesem
Fache ab. — An der Maturititsabteilung haben sie in allen Pflichtfachern
(ausgenommen deutsche Stenographie) nach einer angemessenen Frist die
Aufnahmepriifung zu bestehen.

Die Anordnung weiterer fakultativer und Nachhilfe-Kurse mit
beschriankter Stundenzahl, in der Regel vorerst als Provisorium,
kann durch BeschluB der Aufsichtskommission erfolgen.

Der Lehrplan der Kantonalen Handelsschule wird genehmigt
und auf Beginn des Schuljahres 1929/30 in Kraft erklirt.

6. Reglement iiber die AbschluBpriifungen der Kantonalen Handels-
schule (Abteilung der Kantonsschule) in Ziirich. (Vom 3. April1929.)

1. Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. Die AbschluBpriifungen der Kantonalen Handelsschule
zerfallen in die Diplomprifung der Beruflichen Abteilung und
die Maturitdtspriifung der Maturititsabteilung:; sie finden, be-
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sondere Anordnungen fiir einzelne Ficher vorbehalten, im Laufe
der obersten Klassen statt.

§ 2. Die Teilnabhme an diesen Priifungen ist den Schiilern
freigestellt. Zugelassen werden nur solehe Schiiler, die die Kan-
tonale Handelsschule Ziirich als regelmiiBige Schiiler wenigstens
wahrend der letzten zwei Schulhalbjahre, oder bei vorherigem
Besuch der Handelsschule des Technikums in Winterthur, der
Toehterschule der Stadt Ziirich, ganz ausnahmsweise auch einer
andern hohern Handelssechule wihrend des letzten Schuljahres
besucht haben.

§ 3. Die Priifungen werden von einer Priifungskommission
abgenommen, die der Aufsichtskommission Antrag auf Erteilung
oder Verweigerung des Zeugnisses stellt.

Die Kommission wird gebildet aus einem Mitglied der Auf-
sichtskommission als Vorsitzendem, einer ausreichenden Anzahl
Experten, dem Rektor und den Lehrern der betreffenden Klasse
als Examinatoren.

§ 4. Die Priifungen zerfallen in einen schriftlichen und einen
miindlichen Teil.

Die Priifungsaufgaben werden vor der Priifung durch den
Fachlehrer, unter Genehmigung durch ein Mitglied der Aufsichts-
kommission oder durch einen Experten, bestimmt.

§ 5. Fiir die schriftlichen Arbeiten werden in der Regel in
jedem Fach je vier aufeinander folgende Stunden anberaumt. Die
Arbeiten sind unter unausgesetzter Aufsicht hiefiir bestellter
Lehrer anzufertigen.

Die Priifungsarbeiten werden vom Fachlehrer durchgesehen,
mit Fehlervermerken und vorlaufigen Noten versehen und recht-
zeitig dem Experten zur Durchsicht zugestellt. Die endgiiltige
Bestimmung der Note erfolgt gemeinsam durch den Experten und
den Fachlehrer.

Die Priifungsarbeiten, sowie die im Laufe des Schuljahres
ausgefiihrten schriftlichen Arbeiten sind wihrend der miindlichen
Priifung aufzulegen.

§ 6. Bei den schriftlichen Priifungen diirfen keine Hilfsmittel,
auch keine Worterbiicher, bentitzt werden mit Ausnahme der an
der Schule vorgeschriebenen Logarithmentafel.

Allfillige, vom Lehrer als notig erachtete Erklidrungen sind
den Schiilern vor Beginn der Arbeit mitzuteilen und nachher dem
Experten schriftlich vorzulegen.

§ 7. Die Beniitzung unerlaubter Hilfsmittel, sowie jede andere
Unredlichkeit wird bestraft; sie kann Zuriickweisung von der
ganzen Priifung bezichungsweise Verweigerung des Zeugnisses
zur Folge haben.
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Ein aus diesem Grunde abgewiesener Kandidat kann erst zur
nichstjihrigen Priifung wieder zugelassen werden.

Die Schiiler sind vor Beginn der Priifung auf die vorstehen-
den Bestimmungen aufmerksam zu machen.

§ 8. Die miindliche Priifung ist 6ffentlich. Zeit und Priifungs-
plan werden dem eidgendssischen Volkswirtschaftsdepartement
rechtzeitiz bekanntgegeben.

Die Abnahme der miindlichen Priifung erfolgt in Gruppen
von drei bis fiinf Schiilern durch die Fachlehrer unter Anwesen-
bheit eines Experten. Im AnschluB setzen der Experte und der
Fachlehrer gemeinsam die Note fiir die miindliche Priifung und
die endgiiltige Zeugnisnote (nach ¢ 9) fest.

§ 9. Die Priifungsnoten werden durch die Ziffern 6 bis 1
ausgedriickt, wobei 6 die beste, 1 die geringste Leistune bezeichnet
und 3% .die Bedeutung ,kaum geniigend“ hat. Die Anwendung
halber Noten ist gestattet.

Die mafBigebenden Zeugnisnoten werden {fiir die Ficher mit
schriftlicher und miindlicher Priifung in der Weise festgestellt,
daB in der Regel jede dieser Priifungsnoten als ein Viertel, der
Durchscehnitt aus den Erfahrungsnoten der letzten vier Quartale
als zwei Viertel ins Gewicht fallen, bei den Fichern mit schrift-
licher oder miindlicher Priifung als ein Drittel beziehungsweise
zwei Drittel. Ergibt der Jahresdurchschnitt nicht ganze oder
halbe Noten, so ist nach der letzten Quartalnote auf- oder abzu-
runden; entsteht bei der Ermittlung der Maturitatsnote ein
Bruch, so ist nach der Jahresdurchschmittsnote auf- oder abzu-
runden.

Das Zeugnis darf nur erteilt werden, wenn der Durchschnitf
der Noten in den maflgebenden Fichern mindestens 4 betriigt oder
nicht — die Turnnote nicht gerechnet — vier Necten unter 4 oder
drei Noten unter 3% oder zwei Noten unter 3 oder eine Note unter
2 vorkommen.

§ 10. Das Zeugnis enthilt folgende Angaben:

a) Name, Vorname, Biirgerort und Geburtsdatum;

b) den Zeitpunkt des Eintrittes in die Handelsschule und
die Zahl der besuchten Jahreskurse;

¢) die Noten der Priifungsficher nach §% 16 und 24 und die
der andern Fiécher nach §§ 20 und 28.

Das Zeugnis trigt die Unterschriften der Direktion des Er-
ziehungswesens und des Rektors.

§ 11. Nach der Priifung findet eine Sitzung der Priifungs-
kommission statt zur BeschluBlfassung iiber die Antrige an die
Aufsichtskommission auf Erteilung oder Verweigerung des Zeug-
nisses.
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§ 12. Die Ubergabe der Diplome beziehungsweise Maturitiits-
zeugnisse an die Schiiler erfolegt in besondern 6ffentlichen Schul-
feiern, zu denen auch die Eltern eingeladen werden.

§ 13. Die Schiiler, die nicht an der AbschluBpriifung teil-
nehmen oder sie nicht bestanden haben, erhalten ein Entlassungs-
zeugnis iiber den Besuch der Schule, iiber durchschnittliche Lei-
stungen, Fleil und Betragen in gleicher Weise wie die Schiiler,
die nach vorschriftsmiBiger Abmeldung im Laufe der Schuljahre
austreten (§ 53 der Schulordnung).

II. Die Diplompriifung.

¢ 14. Die AbschluBpriifung zur Erlanguneg des ,Handels-
angestellten-Diploms“ soll vor allem die berufliche Leistungs-
fahigkeit feststellen in Hinsicht auf die Anforderungen an die
geistige Befihigung und das berufliche Wissen und Koénnen, als
Vorbedingungen fiir ein gutes Fortkommen in Handel und Ver-
waltung.

Neben der Berufsbildung wird auch eine gute allgemeine und
staatsbiirgerliche Bildung verlangt, deren Stand ebenfalls im
Zeugnis bekundet wird.

§ 15. Das Diplom ist der Ausweis einer hoheren theoretischen
und praktischen Bildung, die zur Bekleidung besoldeter Stellen
in Bank-, Warenhandels- oder Fabrikationsgeschiften oder im
Verwaltungsdienste befihigt. Der Besitz dieses Diploms befreit
von der obligatorischen kantonalen Lehrlingspriifung.

§ 16. Fiir die Erteilung des Diploms sind die Leistungen in
folgenden Fidchern maflgebend:
Deutsche Sprache;
Franzosische Sprache;
Englische Sprache, cinschlieBlich Handelskorrespondenz;
Kaufmiannische Arithmetik;
Betriebswirtschaftslehre mit Beriicksichtigung des Han-
delsrechts;
Buchhaltung und Bilanzkunde;

7. Praktische XKXenntnisse (Ubungskontor), deutsche wund
franzosische Handelskorrespondenz);
8. Deutsche Stenographie, Maschinenschreiben und Hand-
schrift.

§ 17. Die Priifung ist in allen acht Fiichern abzulegen. Sie
beriicksichtigt im wesentlichen den Unterrichtsstoff der 4. Kliasse.

In den Fiichern unter 2 und 3 wird sehriftlich und miindlich,
in den Fichern unter 1, 4, 6, 8 und in deutscher und franzoisischer
Handelskorrespondenz nur schriftlich, in dem unter 5 bezeichneten
Fache vnd in den Praktischen Kenntnissen nur miindlich gepriift.
Fiir die Beurteilung der Handschrift sind die Priifungsarbeiten
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in Buchhaltung und deutscher Handelskorrespondenz und die
letzte Semesterzeugnisnote maBgebend.

In den Priifungsfichern unter 7 und 8 wird je eine Einzelnote,
sowie als maBgebende Note der Durchschnitt aus den drei Fi-
chern in das Zeugnis aufgenommen.

§ 18. Die schriftlichen Priifungsarbeiten bestehen fiir Deutsch
in einem Aufsatz, fiir Franzosisech in einer Ubersetzung aus dem
Deutschen, fiir Englisch in der Anfertigcung zweier Briefe und
einer kiirzern Ubersetzung, fiir Arithmetik und Buechhaltung in
der Losung einer Anzahl Aufgaben, fiir die deutsche Korrespon-
denz in der Anfertigung eines lingeren Briefwechsels mit An-
gabe des Hauptinhaltes der einzuschaltenden Formulare und fir
die franzosische Korrespondenz in der Abfassung zweier Briefe
sechwierigeren Inhalts.

Bei der miindlichen Priifung in den Fremdsprachen ist der
Grad der Fertigkeit im Gebrauch der tiglichen Umgangssprache
an Stoffen festzustellen, die den Schiilern bekannt sind. In den
Praktischen Kenntnissen ist auer der Wiedergabe von Wissens-
stoff, der im Ubungskontor und anderem Fachunterricht erworben
‘wurde, kaufménnische Einsieht zu ermitteln.

§ 19. Die Zeitdauer der schiftlichen Priifungen (§ 5) betrigt
fiir Korrespondenz in deutscher und franzosisecher Sprache zu-
sammen vier aufeinanderfolgende Stunden, fiir die Fremdsprachen
je zwei Stunden.

§ 20. Das Diplom enthilt neben den Noten der acht maB-
gebenden Ficher die Durchschnittsnoten (berechnet gemiB § 9)
der Pflichtficher: Italienische Sprache, Rechtskunde, Geschichte
und Verfassungskunde, Geographie, Volkswirtschaftslehre, Chemie
und Warenlehre, Franzosische Stenographie, Englische Steno-
graphie und Turnen, sowie der Freificher: Spaniseh, Verwaltungs-
lehre und allenfalls anderer Freificher mit mindestens zwei Se-
mesterstunden innerhalb der letzten zwei Jahre.

Diese Noten haben keinen EinfluB auf den Entscheid iiber
die Erteilung des Diploms.

§ 21. Schiilern mit andersgeartetem Bildungsgange. die erst
in die IV. Klasse eingetreten sind, kann gestattet werden, die
Priifungsficher Englisech dureh Italienisch und deutsche Steno-
graphie durch franzosische oder italienische Stenographie zu
ersetzen.

Schiiler, die die Priifung in den acht maBgebenden Fichern
ablegen konnen, aber in zwei oder mehreren der in § 20 genannten
allgemein bildenden Ficher wegen mangelnder Vorbildung oder
verminderter Leistungsfihigkeit infolge gestorter Gesundheit nur
mangelhafte Kenntnisse aufweisen, erhalten eine besondere Be-
merkung in ihr Diplom.
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I11. Die Maturitdtspriifung.

§ 22. Die Maturititspriifung der Kantonalen Handelsschule
hat vor allem festzustellen, ob der Schiiler die geistige Reife und
erforderliche Bildung fiir das Studium an der rechts- und staats-
wissenschaftlichen Fakultit besitzt, wie sie durch Schulung des
Geistes vornehmlich an modernen, u. a. neusprachlichen und wirt-
schaftswissenschaftlichen Bildungsstoffen erworben wird. Bei
dieser Priifung finden tunlichst, abgesehen von der naturgemifBen
Verschiedenheit in der Ficherwahl, die in den Reglementen iiber
die Maturititspriifungen der Gymnasien und Oberrealschulen
festgelegten Bestimmungen sinngemifBe Anwendung.

Die durch die Priifung ermittelte Bildung befihigt auch in
besonderer Weise fiir eine berufliche Titigkeit auf wirtschaft-
lichen Arbeitsgebieten und in der Verwaltung.

§ 23. Das Maturitiatszengnis berechtigt zur Immatrikulation
und zum Studium an der rechts- und staatswissenschaftlichen Fa-
kultdt der Universitiat Ziirieh, mit der volkswirtsechaftlichen Dok
torpriifung, bei Kenntnis des Lateinischen auch der juristischen
Doktorpriifung, und ebenso der Handelslehrerpriifung als Ab-
schluB; ferner nach Ablegung einer Erginzungspriifung zur Im-
matrikulation an den Philosophischen Fakultiten I und II (ver-
gleiche Reglement fiir die Aufnahme von Studierenden an der
Universitdt vom 20. Dezember 1927).

§ 24. Fiir die Erklirung der Reife sind die Maturititsergeb-
nisse in folgenden Fichern maBgebend:

1. Deutsche Sprache; 8. Chemie;
2. Franzosische Sprache; 9. Physik;
3. Englische Sprache; 10. Betriebswirtschaftslehre;
4. Mathematik; 11. Geographie;
5. Buchhaltung; 12. Turnen, sofern der Schiiler
6. Italienisch (vderErsatzsprache); nicht von dem Fache dis-
7. Geschichte und Verfassungs- pensiert ist.
kunde;

§ 25. Bei der Maturititspriifung ist mehr Gewicht auf die Er-
forschung der geistigen Reife und der Selbstindigkeit im Denken
als auf den Umfang der erworbenen Kenntnisse zu legen.

§ 26. Die Priifung findet in den Fichern 1—5 und abwechs-
lungsweise in zweien der Fiacher 6—10 statt, und zwar wird in den
Féchern 1—4 schriftlich und miindlich, in 5 nur schriftlich und in
6—10 nur miindlich gepriift.

In den Féchern 11 und 12 und denjenigen Fichern aus der
Gruppe 6—10, in denen nicht gepriift wird, gilt als Maturititsnote
der Durchschnitt aus den Erfahrungsnoten der letzten vier
Quartale.
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Bei der Notengebung soll in den Priifungsfichern den Jahres-
leistungen kein geringeres Gewicht eingerdumt werden als dem
Ergebnis der Priifung.

9 27. Die beiden Priifungsficher aus der Gruppe 6—10 werden
jedes Jahr von der Aufsichtskommission bestimmt und den Schii-
lern zu Anfang des letzten Quartals bekanntgegeben.

§ 28. Die schriftlichen Arbeiten bestehen fiir das Deutsche in
einem Aufsatz, fiir die Fremdsprachen in einem Aufsatz und in
einer Ubersetzung aus der Muttersprache in die Iremdsprache,
und fiir die Mathematik in der Losung einiger schwierigerer Auf-
gaben. In der miindlichen Priifung, insbesondere in den Fremd-
sprachen, soll ein neuer Stoff behandelt oder eine neue Gruppie-
rung des Stoffes vorgenommen werden.

Die Priifung beriicksichtigt in den Fiachern 1—5 im wesent-
lichen den Unterrichtsstoff der zwel obersten Klassen, in den
Fiachern 6—10 den des letzten Schulhalbjahres.

§ 29. Neben den Noten der 12 fiir die Erklirung der Reife maB-
gebenden Ficher werden in das Maturititszeugnis aufgenommen:
die Durchschnittsnoten (berechnet gemiaB § 9) der Pllichtficher
Kaufménnische Arithmetik, Rechtskunde, Volkswirtschaftslehre
und der Freificher Latein oder Spanisch und allenfalls anderer
Freifdcher mit mindestens zwei Jahresstunden innerhalb der
letzten zwei Jahre.

Auf die Reifeerkliarung haben diese Noten keinen EinfluB.

§ 30. Dieses Reglement ersetzt das Reglement iiber die Fihig-
keits- und Maturititspriifungen vom 10. Dezember 1918; es tritt
nach Genehmigung durch das schweizerische Volkswirtsehafts-
department in Kraft.

7. Reglement iiber die Maturititspriifungen an der kantonalen Ober-
realschule (Industrieschule) in Ziirich. (Vom 3. April 1929.)

§ 1. Die Maturitatspriufung fiir die Abiturienten der Oberreal-
schule findet am SchluB der letzten Klasse statt. Zugelassen wer-
den nur solche Kandidaten, die spitestens am 15. Oktober des be-
treffenden Jahres das 18. Altersjahr erreichen und der Anstalt
mindestens wahrend der vier vorhergehenden Quartale als regel-
méaBige Schiiler angehort haben.

Auslinder miissen die Schule vom Beginn der zweitobersten
Klasse an besucht haben. Diese Ausnahmebestimmung gilt nicht
fiir landesfremde Schiiler, die von einer andern schweizerischen
Mittelschule herkommen und wegen Wohnungswechsels der Eltern
allfdllig erst auf den Herbst in die 4. Klasse eintreten konnen.
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§ 2. Die miindliche Priifung ist offentlich. Das Datum wird
der eidgendssischen Maturititskommission rechtzeitig bekannt-
gegeben.

§ 3. Die Priifung, an der die Lehrer der obersten Klasse als
Examinatoren mitwirken, wird von der Aufsichtskommission,
eventuell unter Zuzug weiterer Experten abgenommen.

§ 4. Fiir die Erkliarung der Reife nach Typus C der ,,Verord-
nung iiber die Anerkennung von Maturititsausweisen durch den
schweizerischen Bundesrat vom 20. Januar 1925“ sind die Matu-
ritdtsergebnisse folgender Ficher mafBgebend:

1. Deutsch, 7. Geschichte,

2. Franzosisch, 8. Geographie,

3. Mathematik, 9. Chemie,

4. Physik, 10. Naturgeschichte,
5. Darstellende Geometrie, 11. Zeichnen.

6. Englisch,

§ 5. In den Fiachern 1—5 wird immer gepriift, dazn abwechs-
lungsweise in zweien der Fécher 6—10.

Im Zeichnen findet keine Prifung statt.

Diejenigen Facher, in denen schriftliche oder miindliche Prii-
fungen nicht regelmiBig, sondern jeweilen gemiif Bestimmung der
Aufsichtskommission stattfinden (vgl. §§ 6 und 12), werden den
Kandidaten zu Beginn des Quartals bekanntgegeben, in welches
die Prufung fallt.

§ 6. Die Maturitiatspriifung zerfiillt in einen schriftlichen und
einen miindlichen Teil; sie beriicksichtigt im wesentlichen den
Lehrstoff der beiden obersten Klassen.

Die Zahl der schriftlich zu priifenden Facher soll sechs, die der
miindlichen vier nicht tibersteigen.

Schriftlich und miindlich wird immer gepriift in den Fichern:
Deutsch, Franzosisch und Mathematik.

Bei den Fiéchern Physik und Darstellende Geometrie bestimmt
die Aufsichtskommission, ob in beiden Fichern oder nur jeweilen
in einem Fach schriftlich zu priifen ist. Werden beide Ficher
schriftlich geprift, so konnen sie bei den miindlichen Priifungen
wegfallen. Kommt dagegen nur eines der Ficher zur schriftlichen
Priifung, so muB im andern miindlich gepriift werden.

Von den Féchern 6—10 (§ 4) wihlt die Aufsichtskommission
abwechselnd zwei aus und bestimmt, ob in beiden schriftlich oder
in einem schriftlich und im andern miindlich gepriift werden soll.

§ 7. Die schriftlichen Priifungen finden in Geschichte, Dar-
stellender Geometrie, Physik, Chemie und Naturgeschichte im
ersten Schulquartal, in den Fiachern Deutsch, Franzosisch,
Englisch, Mathematik im zweiten Quartal der V. Klasse statt.
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Verfiigt die Aufsichtskommission eine Priifung in Geographie,
so fillt sie auf den SchluBl des Sommerhalbjahres der IV. Klasse.

§ 8. Bei der Priifung soll mehr Gewicht auf die Erforschung
der geistigen Reife und der Selbstindigkeit im Denken als auf den
Umfang der gedichtnismiBig erworbenen Kenntnisse gelegt
wernden.

§ 9. Die schriftlichen Prufungsarbeiten bestehen fiir das
Deutsche in einem Aufsatz; fiir die modernen Fremdsprachen in
einer freien Arbeit und einer kurzen Ubersetzung; fiir Geschichte,
Mathematik, Darstellende Geometrie, Physik, Chemie und Natur-
geschichte in der Beantwortung bestimmter Fragen, in der Losung
einiger Aufgaben oder der Bearbeitung eines Themas.

§ 10. Bei den schriftlichen Priifungsarbeiten diirfen keine
Hilfsmittel bentitzt werden mit Ausnahme der an der Schule VOr-
geschriebenen Logarithmentafeln.

Allfallige vom Lehrer als notig erachtete Erkldrungen sind
den Kandidaten vor Beginn der Arbeit mitzuteilen und nachher
den Experten vorzulegen.

§ 11. Fiir die schriftlichen Maturitatspriifungen wird eine Zeit
- von 4 Stunden anberaumt. Die Arbeiten werden unter unausge-
gesetzter Aufsicht der Lehrer angefertigt, nachher korrigiert und
beurteilt und rechtzeitig dem Experten zur Einsicht zugestellt. Die
Experten und die Fachlehrer setzen die maBgebenden Noten ge-
meinsam fest. Den Kandidaten diirfen diese Noten nicht mitgeteilt
werden. Es darf auch keine nachtrigliche Besprechung der schrift-
lichen Arbeiten mit den Kandidaten stattfinden.

§ 12. Die miindliche Priifung findet in Gruppen von 4, aus-
nahmsweise von 5 Kandidaten statt.

Um den Kandidater auf seine Selbstindigkeit im Denken und
auf seine geistige Reife zu priifen, soll weniger auf die Repro-
duktion der erworbenen Kenntnisse Wert gelegt werden, als auf
die Fiahigkeit, sie zur Losung neuer Aufgaben oder zur Gruppie-
rung des Lehrstoffes nach neuen Gesichtspunkten anzuwenden.

§ 13. Die Leistungen werden bei den Priifungen, gleich wie in
den Schulzeugnissen, durch ganze und halbe Noten im Bereich
der Skala 6—1 bewertet, wobei 3% die Bedeutung .kaum ge-
niigend® hat.

Die Fachnoten des Maturititszeugnisses (Maturititsnoten)
werden in ganzen Zahlen nach folgender Skala ausgedriickt:

6 — sehr gut, 3 — ungeniigend,
D= ik 2 = schwach,
4 — geniigend, 1 — sehr schwach.

§ 14. Die Maturitiitsnote jedes einzelnen Faches wird aus der
Leistqusnote und der Priifungsnote bestimmt.
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Die Leistungsnote ist das arithmetische Mittel aus den Zeugnis-
noten des letzten vollen Jahres, wihrend dem .das Fach unter-
richtet wurde.

Die Priifungsnote entspricht in Fichern, in denen schriftlich
und miindlich gepriift wird, dem arithmetischen Mittel dieser
Noten, in Fichern mit nur schriftlicher oder miindlicher Priifung
dieser Note. Sie wird vom Experten und vom Fachlehrer gemein-
sam festgesetzt.

§ 15. In den Fiachern, in denen gepruft wird, ist die Maturitits-
note gleich dem auf die nichste ganze Zahl auf- oder abgerun-
deten arithmetischen Mittel aus Leistungs- und Priifungsnote. Ist
der Bruchteil des Mittels 2, so wird nach der Seite der Leistungs-
note auf- oder abgerundet. Fiihrt diese Regel zu keiner Entschei-
dung, so bestimmen Experte und Fachlehrer gemeinsam iiber Aut-
oder Abrundung.

In Fichern, in denen nicht gepriift wird, ist die Maturitéitsnote
gleich der anf die nichste ganze Zahl auf- oder abgerundeten Lei-
stungsnote. Ist der Bruchteil der Leistungsnote 2, so bestimmt
der Fachlehrer, ob auf- oder abzurunden ist.

§ 16. Das Zeugnis der Reife darf nur erteilt werden, wenn die
- Summe der Zensuren in sidmtlichen Maturitéitstdchern (§ 4) min-
destens 40 betridgt. Ferner schlieBen in den Fichern 1—10 eine
Note 1 oder zwei Noten 2 oder eine Note 2 und zwei Noten 3 oder
vier Noten 3 die Erteilung des Reifezeugnisses aus.

§ 17. Im Turnen und in den fakultativen Fichern Italienisch
und Lateinisch gilt als Note, die ins Maturititszeugnis eingesetzt
wird, die auf eine ganze Zahl auf- oder abgerundete Leistungsnote,
wenn der Kandidat die Kurse wiahrend ihrer ganzen Dauer besucht
hat. Auf die Reifeerkliirung haben diese Noten keinen EinfluB.

Hat ein Kandidat den fakultativen Kurs im Zeichnen wihrend
der ganzen Dauer besucht, so ist die Maturititsnote das arithme-
tische Mittel aus den Leistungsnoten des obligatorischen und des
fakultativen Unterrichts.

§ 18. Die Examinatorenkonferenz stellt der Aufsichtskommis-
sion Antrag auf Erteilung oder Verweigerung des Maturitits-
zeugnisses. Die BeschluBfassung erfolgt in einer Sitzung der Auf-
sichtskommission, an der die Examinatoren mit beratender
Stimme teilnehmen.

§ 19. Ein Kandidat, der das Examen nicht bestanden hat, kann
erst zu der folgenden ordentlichen Maturititspriifung wieder zu-
gelassen werden. [Kine dritte Prifung ist nicht gestattet.

§ 20. Die Bentuitzung unerlaubter Hilfsmittel, sowie jede andere
Unredlichkeit wird bestraft und kann Zuriickweisung von der
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ganzen Priiffung oder Verweigerung des Maturitidtszeugnisses zur
Folge haben.

Ein aus diesem Grunde abgewicsener Kandidat kann erst zu
der folgenden ordentlichen Maturititsprifung wieder zugelassen
werden. In besonders schweren Fiallen kann auf Antrag der Auf-
sichtskommission durch Verfiigung der Erziehungsdirektion Aus-
schlieBung fiir immer erfolgen.

Die Kandidaten sind vor Beginn der Priifung auf diese Be-
stimmungen aufmerksam zu machen.

§ 21. Der Maturititsausweis enthilt:

a) Die Hauptaufschrift Schweizerische Eidgenossenschaft;

b) den Untertitel: Kantonsschule Ziirich, Oberrealschule (ent-
sprechend Typus C);

¢) den Namen, Vornamen, Biirgerort und das Geburtsdatum des
Inhabers;

d) die Angabe der Zeit, wahrend der er als regelmiBiger
Schiiler die Oberrealschule besucht hat, mit dem Datum des
Eintritts und des Austritts;

e) die Noten der Maturititsfiacher nach §§ 4 und 13;

f) die Unterschrift der kantonalen Erziehungsdirektion und des
Rektors der Oberrealschule.

§ 22. Dieses Reglement findet zum erstenmal Anwendung bei
den Maturitatsprifungen vom Jahre 1929. Das Reglement uiber
die Maturititspriifungen an der kantonalen Industrieschule in
Zurich vom 22. Mai 1907 ist aufgehoben.

8. Reglement iiber die Maturitdtspriifungen der Kantonsschule Winter-
thur. (Vom 3. April 1929.)

§ 1. Die Maturitidtspriifungen der Abiturienten der Kantons-
schule Winterthur zerfallen in zwei Teile.

Der erste Teil findet am Schlusse des zweiten beziehungsweise
vierten Quartals der 6. Klasse des Gymnasiums und der 4. Klasse
der Oberrecalschule, der zweite am Schlusse der 7. Klasse des
Gymmnasiums und der 5. Klasse der Oberrealschule statt.

Zu den Maturititspriifungen werden nur soleche Kandidaten
zugelassen, die am 15. Oktober des Jahres der SchluBpriifung das
18. Altersjahr zuriickgelegt und der Schule wenigstens ein Jahr
vor der SchluBpriiffung als regelmiBige Schiiler angehort haben.

Auslidnder jedoech miissen die Schule vom Beginn der zweit-
obersten Klasse an besucht haben. Diese Ausnahmebestimmung
gilt nicht fiir diejenigen Schiiler, die von einer andern schwei-
zerischen Mittelschule herkommen und wegen Wohnungswechsels
der Eltern allfillig erst auf den Herbst in die 6. Klasse des
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Gymnasiums beziehungsweise in die 4. Klasse der Oberrealschule
eintreten konnen.

§ 2. Die miindlichen Priifungen sind offentlich. Das Datum
wird der eidgenodssischen Maturititskommission rechtzeitig be-
kanntgegeben.

§ 3. Die Priifungen werden unter Mitwirkung der Lehrer der
obersten Klassen als Examinatoren von der Aufsichtskommission
abgenommen, eventuell unter Zuzug weiterer Experten.

§ 4. Fiir die Erklarung der Reife sind die Leistungen in fol-
genden Fichern maBgebend:

L Gymnasiuam.

Typus A. Typus B.
1. Deutsch. 1. Deutsch.
2. Latein. 2. Latein.
3. Franzosisch. 3. Franzosisch.
4. Mathematik. 4. Mathematik.
5. Griechisch. 5. Englisch bezw. Italienisch.
6. Geschichte. 6. Geschichte.
7. Physik. 7. Physik.
8. Chemie. 8. Chemie.
9. Naturgeschichte. 9. Naturgeschichte.
10. Geographie. . 10. Geographie.
11. Zeichnen. 11. Zeichnen.

AuBerdem werden in den Fichern Englisch oder Italienisch
(fakultative Kurse) und Hebriisch (fiir Studierende der Theologie
obligatoriseh) Noten erteilt.

- O:b:erT-eoalsehnle

Typus C.
1. Deutsch. 7. Geschichte.
2. Franzosiseh. 8. Chemie.
3. Mathematik. 9. Naturgeschichte.
4. Darstellende Geometrie. 10. Geographie.
5. Physik. 11. Zeichnen.
6. Englisch.

AuBlerdem wird in Italienisch (fakultativ) eine Note erteilt.

§ 5. Im Gymnasium wird in den Fichern 1—5 stets schriftlich
und miindlich gepriift. In den Fichern 6 und 7 findet in einem
Fach eine schriftliche, im andern eine miindliche Priifung statt.
Von den Fichern 8—10 wird ein Fach zur schriftlichen, ein
zweites zur miindlichen Priifung ausgewihli. Im Zeichnen findet
keine Priifung statt.

In der Oberrealschule wird in den Féchern 1—5 stets schrift-
lich und miindlich gepriift; in den Féichern 6 und 7 wird in einem

6
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Fach schriftlich, im andern miindlich gepriift. Von den Fichern
f—10 wird eines zur schriftlichen, ein zweites zur miindlichen
Priifung ausgewiihlt. Im Zeichnen wird im Rahmen der schrift-
lichen Priifung im letzten Quartal eine Klassenarbeit ausgefiihrt.

§ 6. Die Priifungen finden fiir Geographie im zweiten Quartal
der 6. Klasse des Gymnasiums und der 4. Klasse der Oberreal-
schule statt, in Naturgeschichte am SchluB des vierten Quartals
der 6. Klasse des Gymnasiums und der 4. Klasse der Oberreal-
schule und fiir das Gymnasium in Chemie am SchluB des vierten
Quartals der 6. Klasse; in aller andern Fichern finden die Prii-
fungen im zweiten Quartal der 7. Klasse des Gymnasiums und der
5. Klasse der Oberrealschule statt.

Die Aufsichtskommission bestimmt die Priifungsart fiir die-
jenigen Ficher, in denen entweder eine schriftliche oder eine
miindliche Priifung vorgesehen ist. Von den Beschliissen ist den
Schiilern zu Beginn des Quartales, in dessen Verlauf die Priifung
stattfindet, Kenntnis zu geben.

§ 7. Die Priifungen beschrinken sich im wesentlichen auf
das Pensum der zwei obersten Klassen, in denen das betreffende
Fach unterrichtet wird.

§ 8. Die schriftlichen Priifungen bestehen fiir das Deutsche
und die modernen Fremdsprachen in einem Aufsatz, fiir Latein
und Griechiseh in der Ubersetzung eines vorgelegten Textes ins
Deutsche, fiir Mathematik, Darstellende Geometrie und Physik
in der Losung einiger Aufgaben, in Geschichte, Chemie, Natur-
geschichte und Geographie in der Beantwortung von Fragen oder
der Bearbeitung eines Themas.

§ 9. Fiir die schriftlichen Priifungen wird eine Zeit von je
drei Stunden eingeriumt. In der Oberrealschule findet in Algebra
und Geometrie eine gesonderte Priifung von je drei Stunden
statt. Ausgenommen ist der dentsche Aufsatz, fiir den vier Stun-
den eingeriumt werden. Die Ausfiihrung der Arbeiten erfolgt
unter der bestindigen Aufsicht eines der Lehrer des betreffenden
Faches.

Siamtliche Arbeiten sind, korrigiert und beurteilt, rechtzeitig
dem Experten zur Einsicht vorzulegen. Den Kandidaten diirfen
die Noten nicht mitgeteilt werden.

§ 10. Bei den schriftlichen Priifungen diirfen keine Hilfs-
mittel beniitzt werden mit Ausnahme der an der Schule vorge-
schriebenen Logarithmentafel.

Allfallige, vom Lehrer als notig erachtete Erklarungen sind
den Kandidaten vor Beginn der Arbeit mitzuteilen und nachher
dem Experten vorzulegen.
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§ 11. Die miindliche Priifung findet in der Regel in Gruppen
von vier Kandidaten statt.

§ 12. Die Maturitidtsnoten werden in einer gemeinschaftlichen
Sitzung der Aufsichtskcmmission, der Experten und der Exami-
natoren festgestellt.

Fiir die Erteilung der Maturitidtsnoten sind zu gleichen Teilen
mabBgebend:

1. Die Leistungsnoten der drei letzten Zeugnisse;
2. die Ergebnisse der Maturititspriifungen.

§ 13. Das Zeugnis der Reife darf nur erteilt werden, wenn
die Summe der Noten in den maBgcbenden Maturititsfichern
(§ 4, 1—11) nicht weniger als 40 betrigt. Ferner schlieBen in den
in § 4 unter 110 angefiihrten Fichern eine Note unter 2, zwei
Noten unter 3, drei Noten unter 3%, vier Noten unter 4 die Er-
teilung des Reifezeugnisses aus.

§ 14. In das Maturititszeugnis diirfen nur ganze Noten ein-
gesetzt werden. Die erteilten halben Noten werden in der Weise
auf- oder abgerundet, daff die Notensumme nicht oder nur un-
wesentlich geidndert wird.

§ 15. In den Fichern Englisch, Italienisch (fakultative
Kurse), Hebriisch wird der Durchsehnitt aus den Leistungsnoten
der zwei dem AbschluB des Fachunterrichtes vorangehenden
Quartale, in ganze Zahlen umgerechnet, in das Maturitiitszeugnis
eingetragen. Auf die Reifeerklirung haben diese Noten keinen
EinfluB.

§ '16. Ein Kandidat, der die Priifung nicht bestanden hat,
kann erst zur Maturititspriifung der nichstfolgenden Klasse
wieder zugelassen werden. Eine dritte Priifung ist nicht gestattet.

§ 17. Die Benutzung unerlaubter Hilfsmittel, sowie jede
andere Unredlichkeit kann die Zuriickweisung von der Priifung,
die Verweigerung oder Ungiiltigkeitserkldrung des Maturitiits-
zeugnisses zur Folge haben.

Ein aus diesem Grunde abgewiesener Kandidat kann erst zu
der folgenden ordentlichen Maturititspiifung wieder zugelassen
werden. In besonders schweren Fillen kann durch Verfiigung
der Erziehungsdirektion auf Antrag der Aufsichtskommission
AusschlieBung fiir immer erfolgen.

Die Abiturienten sind vor Beginn der Prufung auf diese Be-
stimmungen ausdriicklich anfmerksam zu machen.
§ 18. Das Maturitiitszeugnis enthilt folgende Angaben:

a) Die Hauptaufsehrift: Schweizerische Eidgenossenschaft;
b) den Untertitel: Kantonsschule Winterthur, Gymnasium
(Typus A, Typus B), Oberrealschule (Typus C);
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¢) den Namen, Vornamen, Biirgerort und das Geburtsdatum
des Inhabers;

d) die Angabe der Zeit, wihrend der er als regelmifliger
Schiiler die Lehranstalt besucht hat, mit dem Datum des
Eintritts und des Austritts;

e) die Noten der Maturititsficher nach § 4;

f) die Unterschrift der kantonalen Erziehungsdirektion und
des Rektors der Kantonsschule.

§ 19. Dieses Reglement ersetzt das Reglement vom 23. Mai
1922; es tritt mit der Maturititspriifung des Jahres 1929 in Kraft.

9. Lehrplan der Schule fiir Elektrotechniker am Technikum des Kan-
tons Ziirich in Winterthur. (Vom 15. Januar 1929.)

(I. und II. Klasse mit Maschinentechniker vereinigt.)

ITII. Klasse (IIIe, Sommerhalbjahr).

* Algebra (4 Stunden). Berechnung von Grenzwerten. Einfiithrung
der Steigung als Grenzwert. Differentiation der einfachsten
Funktionen. Einfiihrung des Integrals als Summe. Inte-
gration der einfachsten Funktionen. Anwendungen.

* Geomelrie (3 Stunden). Xoordinatensysteme. Die Gerade. Die
Kegelschnitte.

Darstellende Geomelrie (2 Stunden). Durchdringungen. Axo-
- nometrische Darstellungen. Technische Anwendungen.
Allgemeine Elektrotechnil 1 (4 Stunden). Elektrostatik, Gesetze
von Ohm, Kirchhoff und Joule. Grundgesetze der Elektro-
chemie. Elemente und Akkumulatoren. Ionen- und Elektro-

nensirome.

Technologie der Isolierstoffe (2 Stunden). Herstellung und Eigen-
schaften der gebriduchlichen Isolierstoffe.

Chemisch-Physilkalisches Praktikum (3 Stunden). Ausgewdahlte
Versuche aus der Chemie, der Physik und der Technologie.

Mechanik (3 Stunden). Zusammensetzung und Zerlegung von
Kriften. Statisches Moment. Kriafte- und Seilpolygon. Mo-
mentenfliche. Anwendungen auf statisch bestimmte Fach-
werktrigéer und Gittermaste. Lehre vom Schwerpunkt. Glei-
tende Reibung. Wilzungswiderstand.

Festigkeits- und Konstruktionslehre (7 Stunden).

a) Festigkeitslehre: Elastizitiit und Festigkeit der Kon-
struktionsmaterialien. Zug-, Druck- und Schubfestigkeit.
Biegungs-, Knickungs- und Torsionsfestigkeit. Zusammen-
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gesetzte Festigkeit. Berechnung der Federn und der Festig-
keit plattenformiger Korper.

b) Konstruktionslehre: Keile und Keilverbindungen.
Vernietungen bei Dampfkesseln und Eisenkonstruktionen.
Befestigungs- und Bewegungsschrauben.

Konstruktionsiibungen (6—7 Stunden). Lager, Kupplungen, Lei-
" tungsmaste und Trager.

IV. Klasse (IVe, Winterhalbjahr).
* Algebra (3 Stunden). Differential- und Integralrechnung.

* Geometrie (2 Stunden). Technisch wichtige Kurven. Graphische
Differentiation und Integration, nomographische Darstellun-
gen. Zerlegung empirisch gegebener periodischer Funktionen.

Allgemeine Elelktrotechnik II (5 Stunden). Magnetismus, Elektro-
magnetismus. Berechnung magnetischer Kreise. Elektro-
dynamische Krifte. Induktion. MeBinstrumente. Einfiih-
rung in die Theorie der Wechselstrome. Eisenverluste. Elek-
trische Wellen.

Elektrische Anlagen I (3 Stunden). Hausinstallations- und Be-
leuchtungstechnik. Schwachstromtechnik. Radiotechnik.

Mechanil: (4 Stunden). Dynamik fester Korper, Kinematik.
Grundlagen der Hydraulik.

Maschinenlehre (4 Stunden). Theorie des Kurbeltriebes. Kolben-
" pumpen. Schwungriader. Zentrifugalregulatoren. Tacho-
gramme.

Konstruktionslehre (5 Stunden). Stirn-, Kegel- und Schrauben-
riader, Zapfen, Lager, Wellen, Kuppelungen, Riemen- und
Seiltrieb. Graphisches Verfahren zur Ermittlung der elasti-
schen Linie mehrfach gelagerter Triger und Wellen.

Konstruktionsiibungen (7—8 Stunden). Zahnridder-, Riemen- und
Seiltriebe. Schwungrider und Reguliereinrichtungen. Ilek-
trische Kranen und Awufziige.

V. Klasse (Ve, Sommerhalbjahr).

Mathematik (3 Stunden). Ergianzungen des mathematischen Unter-
richts unter Beriicksichtigung der speziellen Bediirfnisse der
Fachschule. Elemente der Vektorrechnung.

Maschinenlehre (5 Stunden). Wasserturbinen und Kreiselpumpen.
Mechanische Wiirmetheorie. Grundziige der Dampfmaschinen,
Dampfturbinen und der Verbrennungsmotoren. Gyrosko-
pische Wirkungen. Methoden zur Messung der Maschinen-
leistung.



86 Kanton Ziirich.

Elektrische Maschinen 1.

a) Theorie (5 Stunden). Zusammenfassung der Grundgesetze
fiir Gleich- und Weechselstrom. Gleichstrommaschine und
Transformator. Priifung, Betriebseigenschaften und Be-
rechnung,

b) Konstruktionsiibungen (8—9 Stunden). Ubungsauf-
gaben. Konstruktion einer Gleichstrommaschine nach- An-
gaben und selbstindige Berechnung.

Elektrische Anlagen II (4 Stunden). Gleich- und Wechselstrom-
Anlagen: Kraftwerke, Unterwerke.

Meptechnisches Laboratorium (6 Stunden). Messung von Wider-
stinden, Induktivititen und Kapazititen. Fehlerortbestim-
mung. Gleich-, Wechsel- und Drechstrom-Leistungsmes-
sungen. Kompensationsverfahren. Eichen von MeBinstru-
menten. Eisenuntersuchungen. Photometrische Messungen.

Elektrische Festigkeitslehre (2 Stunden). Grundgesetze und ihre
Anwendungen bei Hochspannungsisolationen. Freileitungs-
isolatoren. Durchfithrungen, Hochspannungskabel. Demon-
strationen im Hochspannungsraum.

VI Klasse (VIe, Winterhalbjahr).
Elektrische Maschinen 11.

' a) Theorie (5 Stunden). Synchron- und Asynchronmaschinen.
Induktionsregler, Wechselstromkollektormotoren, Einanker-
umformer und Gleichrichter. Elektrische Antriebe, Fahr-
zeuge.

b) Konstruktionsitbungen (56 Stunden). Konstruk-
tion und Brechnung von Wechselstrommaschinen.

¢) Laboratorium (6 Stunden). Messungen an Maschinen
und Transformatoren. Aufnahme von Charakteristiken. Be-
stimmung des Wirkungsgrades nach verschiedenen Methoden.
Auswertung der Versuche. Oszillograph.

Elektrische Anlagen 111,

a) Theorie (3 Stunden). Bau und Berechnung ven Leitungs-
anlagen und Verteilnetzen fiir Gleich- und Wechselstrom.
Hochspannungs-Kraftubertragungen. Bahnanlagen. Elektri-
zitatswirtschaft.

b) Ubungen (4—5 Stunden). Entwurf einer Generator- und
einer Transformerstation, Fabrik- oder Bahn-Anlage.
Apparatebau (5—6 Stunden). Konstruktiver Entwurf elektrischer

Apparate.

Buchhaltung (2 Stunden). Einfithrung in die kaufménnischen
Arbeiten eines Fabrikationsgeschiiftes. Grundlagen der dop-
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pelten Buchfiihrung. Materialienkontrolle. Der Verkehr mit
der Bank. Durchfiithrung eines kurzen Geschiiftsganges.
Vaterlandskunde (2 Stunden). Verfassungs- und Wirtschaftskunde
der Schweiz.
NB. Bei den mit * bezeichneten mathematischen Fiachern gelten als
Leitgedanken: Entwicklung des Funktionsbegriffs, Verwendung graphischer
Veranschaulichungen und graphischer Methoden.

10. Lehrplan der Schule fiir Maschinentechniker am Technikum des
Kantons Ziirich in Winterthur. (Vom 15. Januar 1929.)

I. Klasse (I m, Sommerhalbjahr).
Deutsche Sprache (3 Stunden). Ubungen im miindlichen Ausdruck.
Aufsitze, Allgemeine Stilistik. Lektiire.
Rechnen (3 Stunden). Abgekiirztes Rechnen. Proportionen,
Prozentrechnungen.

* Algebra (5 Stunden). Die Grundoperationen mit algebraischen
GroBen. Gleichungen ersten Grades mit einer und mehreren
Unbekannten.

* Geometrie (5 Stunden). Planimetrie. Elementar-geometrische
Behandlung der Kegelschnitte.

Geometrisches Zeichnen (2 Stunden). Geometrische Konstruk-
tionen. Kinematische Aufgaben.

Physik (4 Stunden). Statik der festen, fliissigen und gasformigen
Korper. Ausdehnung der Korper durch die Warme.

Chemie (3 Stunden). Grundziige der Chemie der Nichtmetalle und
ihrer wichtigsten Verbindungen. Atomlehre, Stochiometrie.

Technologie (2 Stunden). Herstellung und Eigenschaften des Gub-
eisens. Das Formen einfacher GuBstiicke. GieBlereibetrieb.

Maschinenzeichnen (8 Stunden). Skizzieren von Maschinenteilen
und Maschinen. Herstellung von Werkzeichnungen auf Grund
der Skizzen.

II. Klasse (IIm, Winterhalbjahr).
Deutsche Sprache (3 Stunden). Geschiiftsaufsitze und Geschifts-
briefe. Freie Vortrige. Referate und Diskussionen. Lektiire.
* Algebra (4 Stunden). Potenzen, Wurzeln, Logarithmen. Rechen-
schieber. Gleichungen zweiten Grades mit einer und zwei
Unbekannten. Komplexe Zahlen, Exponentialgleichungen.
* Geomelrie (4 Stunden). Stereometrie, Trigonometrie.
Darstellende Geometrie (5 Stunden). Punkt, Gerade, KEbene.
Wahre GroBen. Ebene Schnitte.
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Physik (5 Stunden). Fortsetzung der Wirmelehre. Dynamik.
Wellenlehre. Akustik. Optik.

Chemie (3 Stunden). Fortsetzung der Chemie der Nichtmetalle.
Ausgewiihite Kapitel aus der Chemie der Metalle mit Beriick-
sichtigungz der Metallurgie. Brennstoffe und Leuchtstoffe.

Technologie (2—3 Stunden). Herstellung und Veredelung von
Eisen, Stahl und den iibrigen Werkstoffen. Eigenschaften
derselben.

Maschinenzeichnen (8 Stunden). Fortsetzung des Unterrichts der
I. Klasse. Axonometrische Skizzen einfacher Maschinenteile.

IIL. Klasse (ITI m, Sommerhalbjahr).

* Algebra (3 Stunden). Losung numerischer Gleichungen durch
Niherung. Goniometrische Gleichungen. Arithmetische und
geometrische Reihen. Eventuell nomographische Darstel-
lungen. .

* Geometrie (3 Stunden). Analytische Geometrie. Rechtwinklige
und Polarkoordinaten. Gerade Linie, Kreis. Logarithmische
Papiere. :

Darstellende Geometrie (2 Stunden). Durchdringungen. Axono-
metrie. Technische Anwendungen.

Physik (3 Stunden). Elektrostatik. Stromgesetze. Wirmewir-
kungen und chemische Wirkungen. Magnetismus. Gesetz
von Biot-Savart und eisenlose Spule. Elektrodynamische
Krafte.

Mechanik (4 Stunden). Statik. Gleitende und rollende Reibung.
Seilreibung.

Festigkeitslehre (5 Stunden). Zug, Druck, Schub, Biegung, Tor-
sion, Knickung. Zusammengesetzte Festigkeit. Anwen-
dungen.

Maschinenelemente (4 Stunden). Nieten, Schrauben, Keile. An-
wendung auf Dampfkessel- und Eisenkonstruktionen. Zapfen,
Achsen, Wellen.

Technologie (2 Stunden). Verwendung der Werkstoffe und deren
Einfluf auf verschiedene Konstruktionen. Untersuchungen
im Maschinenlaboratorium.

Konstruktionsiibungen (7—8 Stunden). Einfiithrung in das Ent-
werfen von Maschinenteilen. Berechnen und Entwerfen von
Rohrleitungen, einfachen Dampfkesseln und Eisenkonstruk-
tionen.

IV. Klasse (IVm, Winterhalbjahr).

* Algebra (3 Stunden). Einfithrung in die Differential- und Inte-
gralrechnung. Graphische Differentiation und Integration.
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* Geometrie (2 Stunden). Kegelschnitte und technisch wichtige
Kurven in Verbindung mit der Diiferentialrechnung.
Physik (2 Stunden) Magnetischer Kreis. Induktionsgesetz. Wech-

selstrome.

Mechanik (6 Stunden). Dynamik fester Korper, Kinematik. Grund-
" lagen der Hydraulik.

Graphische Statil: (3 Stunden). Statisches Moment. Schwerpunkt
und Triagheitsmoment. Biegungslinie der Vollwandtriger.
Kritische Drehzahl. Spannkrifte der Fachwerkglieder fiir
rubende und bewegliche Lasten.

Maschinenelemente (4 Stunden). Lager und Lagerstiithle, Kupp-
lungen, Verzahnungen, Zahnrider. Riemen- und Seiltriebe.

Hebezeuge (3 Stunden). Elemente der Hebezeuge. Winden, Krane,
Aufziige.

Konstruktionsiibungen (10 Stunden). Berechnen und Entwerfen
von Transmissionsteilen, von einfachen Maschinen und
Hebezeugen.

Vaterlandskunde (2 Stunden). Verfassungs- und Wirtschaftskunde
der Schweiz.

V. Klasse (Vm, Sommerhalbjahr).

Mathematik (2 Stunden). Fortsetzung der Differential- und Inte-
gralrechnung unter Beriicksichtigung der Bediirfnisse der
Fachschule.

Maschinenelemente (4 Stunden). Kurbeltrieb, Zylinder, Kolben,
Stopfbiichsen. Regulatoren und Schwungrader.

Maschinenbau (8 Stunden). Berechnung der Kolben- und Zentri-
fugalpumpen, Wasserturbinen wund ihrer Regulierungen.
Einleitung in die Thermodynamik.

Konstruktionsiibungen (12—14 Stunden). Entwerfen von Hebe-
zeugen, Pumpen und Turbinen.

Maschinenlaboratorium (4 Stunden). Messungen an hydraulischen
Apparaten und Maschinen.

Elektrotechnik (3 Stunden). Eisenverluste, Drehstrom. Transfor-
matcren, Generatoren und Motoren.

Buchhaltung (2 Stunden). Einfiihrung in die kaufminnischen
Arbeiten eines Fabrikationsgeschiftes. Grundlagen der dop-
pelten Buchhaltung, Materialienkontrolle. Der Verkehr mit
der Bank. Durchfithrung eines kurzen Geschiftsganges.

Feldmessen (fakultativ, alle 14 Tage 4 Stunden). Theorie und

Praxis der einfachen LingenmeBwerkzeuge und der Instru-
mente zum Abstecken rechter Winkel. Das Nivellieren.
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VI. Klasse (VI m, Winterhalbjahr).

Maschinenbau (8 Stunden). Thermodynamik. Anwendung auf
Kompressoren, Ventilatoren, Dampfmaschinen, Dampftur-
binen mit Kondensator und Dampfkessel. Verbrennungs-
motoren. Kilteanlagen.

Konstruktionsiibungen (14—16 Stunden). Entwerfen von Einzel-
heiten des im Maschinenbau behandelten Stoffes.

Maschinenlaboratorium (4 Stunden). Messungen an Kompressoren,
Verbrennungsmotoren, Dampfmaschinen, Dampfturbinen.
Untersuchung der Kesselanlage und der Kiltemaschine.

Elektrotechnilk (3 Stunden). Kraftwerke und Ubertragungsanlagen.

Werkzeugmaschinenlehre (3 Stunden). Kraft- und Geschwindig-
keitsverhiltnisse. Konstruktive Einzelheiten.
NB. Bei den mit * bezeichneten mathematischen Fiachern gelten als
Leitgedanken: Entwicklung des Funktionsbegriffs, Verwendurg graphischer
Veranschaulichungen und graphischer Methoden. :

Il. Lehrplan der Handelsschule des kantonalen Technikums in Win-
terthur. (Vom 26. Februar 1929.)

I. Klasse (I h, Sommerhalbjahr).

Deutsche Sprache (4 St.)). Prosaische und poetische Lesestiicke.
Miindliche und schriftliche Ubungen. Vortragen von Ge-
dichten. Awufsitze. Dispositionsiitbungen. Grammatik.

Franzosische Sprache (4 St.). Lesen und Besprechen leichter Er-
zithlungen. Miindliche und schriftliche Ubungen. Diktate
und Ubersetzungen. Wiedergabe und Umbildung des Ge-
lesenen. Grammatik: Repetition der Konjugation und Ele-
mente der Syntax.

Englische Sprache (3 St.). Einfiithrung in die Aussprache; Sprech-
ibungen im AnschluBl an den Text des Lehrbuches. Diktate
und Ubersetznngen. Wiedergabe und Umbildung des Ge-
lesenen. Elementargrammatik.

Italienische Sprache (2 St.). Einfithrung in die Aussprache;
Sprechiibungen. Diktate und Ubersetzungen. Elementar-
egrammatik.

Geschichte (2 St.). Verfassung und Wirtschaft im Mittelalter.

Handelsgeographie (3 St.). Wirtschaftsgeographie der auber-
europiiischen Erdteile, mit besonderer Betonung ihrer Be-
ziehungen zur Schweiz.

Kontorfdicher:

a)Handelshetriebslehireéewgnd Korre-
s pondenz (28t). Der Kaufvertrag in seinen ein-
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fachern Formen und die damit zusammenhidngende Korre-
spondenz: Preisanfrage, Offerte, Bestellung, Lieferung. Ein-
fachste Formen des Zahlungsverkehrs. Postverkehr. Rechte
und Pflichten des Kaufmannrs. Handelspersonen und Han-
delsgesellschaften.

b) Kanfminniseches Reehnen und M a-
thematik (4 St). Minz-, MaB- und Gewichtsreduk-
tionen, insbesondere mit englischen Sorten. Einfache
Warenrechnungen. Kettensatz. Verteilungs-, Durchschnitts-
und Mischungsrechnung. Regelmiiflige Ubungen im Kopf-
rechnen und Resultatschiitzen. — Grundoperationen mit gan-
zen und gebrochenen Zahlen. Abgekiirztes Rechnen.

¢) Buehhaltung (3St). Die Elemente der Buchhaltung:
Kassarechnung, Debitoren- und Kreditorenrechnung, Tage-
bueh, Inventar. Durehfithrung eines Geschiiftsganges in
einfacher Buchfiihung.

Maschinenschreiben (2 St.). Erklirung der Schreibmaschine. Er-
lernung des Maschinenschreibens nach dem Zehnfinger-
system. Diktate.

Stenographie (2 St.). Anfingerkurs nach System Stolze-Schrey.

Turnen (2 St.).

NB. Bei allen schriftlichen Arbeiten ist auf schone Handschrift und

Darstellung besonderes Gewicht zu legen.

II. Klasse (IIh, Winterhalbjahr).

Deutsche Sprache (4 St.). Prosaische und poetische Lesestiicke.
Miindliche und schriftliche Ubungen. Vortragen von Ge-
dichten. Aufsitze. Dispositionsiibungen. Fremdworter., Aus-
gewiihlte Abschnitte aus der Grammatik.

Franzosische Sprache (4 St.). Lesen und Besprechen prosaischer
und poetischer Lesestiicke. Miindliche und schriftliche
Ubungen. Grammatik.

Englische Sprache (3 St.). Miindliche und schriftliche Ubungen
im Anschlufl an den Text des Lehrbuches. Diktate und
Ubersetzungen. Fortsetzung der Elementargrammatik.

Italienische Sprache (2 St.). Miindliche und sehriftliche Ubungen;
Diktate und Ubersetzungen. Fortsetzung der Grammatik.

Geschichte (2 St.). Verfassung und Wirtsehaft im Zeitalter der
Friihkolonisation.

Handelsgeographie (3 St.). Fortsetzung des Unterrichtsstoffes der
I. KXlasse.

Kontorfdicher:

a) Handelsbetriebsle hre und Korre-
spondenz (2St.). Anweisung, Check, Wechsel. Kor-
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respondenz iiber Zahlungen, Wechselverkehr, Mahnungern.
Behandlung der ein- und ausgehenden Korrespondenz.

b) Kanfminniseches Reehnen und Ma-
thematik (4 St). Prozent-, Zins- und Diskontrech-
nung. Wechsel- und Effektenrechnungen auf Grund schwei-
zerischer Kursblitter. Terminrechnung. Kontokorrent-
rechnung (einfache Fille). — Gleichungen ersten Grades.
Graphische Darstellungen.

c) Buechhaltung (3 St.). Einfiihrung in die doppelte
Buchhaltung nach amerikanischer und italienischer Methode.
Waren-, Wechsel- und Effektenskontren. Durchfiihrung eines
Geschiiftsganges mit Hilfsbiichern.

Maschinenschreiben (2 St.). Forderung der Schnelligkeit durch
Diktate und Schnellschreibiitbungen. Briefe. Anfertigunge
von Karten, Formularen, Fakturen. Spezielle Darstellungs-
iithungen.

Stenographie (2 St.). Fortbildungskurs. Sechnellschreibiibungen.
Aufnahme und Ubertragung von Stenogrammen kanfminni-
schen Inhalts.

Turnen (2 St.).

III. Klasse (III h, Sommerhalbjahr).

Deutsche Sprache (3 St.). Lesen und Besprechen ausgewihlter
Dichtungen. Miindliche und schriftliche Ubungen. Vortragen
von Gedichten. Aufsitze. Stilistische Ubungen.

Franzosische Sprache (4 St.). Lesen und Besprechen von Erzih-
lungen und Novellen moderner Autoren; miindliche und
schriftliche Ubungen. Konversationsiibungen. Diktate;
leichte Aufsitze. — Geschiftsbriefe und Vorlagen aus dem
Gebiet des Warengeschiftes und des Zahlungsverkehrs.

Englische Sprache (4 St.). Lesen und Besprechen erzihlender und
beschreibender Prosa. Miindliche und schriftliche Ubungen.
Gedichte. Diktate und Ubersetzungen. AbschluB der Elemen-
targrammatik.

Italienische Sprache (3 St.). Lesen und Besprechen leichter Er-
zihlungen; miindliche und sehriftliche Ubungen. Konver-
sationsiibungen. Grammatik: Formenlehre: das Wichtigste
aus der Syntax.

Spanische Sprache (2 St., fakultativ). Einfithrung in die Aus-
sprache. Kleine Lesestiicke; miindliche und schriftliche
Ubungen. Elementargrammatik.

Geschichte (2 St.). Absolutismus und Aufklirung (17. und 18. Jahr-
hundert).

Handelsgeographie (3 St.). Die wichtigsten europiischen Wirt-
schaftsgebiete.
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Kontorfdcher:

a) il andiel s bed riebsle hire vnd K oT r-e-
sponden z (28St). Organisation des Handels: Aufgaben
und Arten des Handels. Organisation des Detail- und des En-
groshandels. Geschiaftsgrundsitze. Lieferungsbedingungen. Re-
klame. Zusammenhiingende Korrespondenz aus dem Waren-
handel. Frachtverkehr und Zollwesen.

b) Kaunfmidnnisches Rechnen und Ma-
thematik (4 St). Warenkalkulation: Einfache und zu-
sammengesetzte Bezugskalkulationen, Verkaufsrechnungen,
Schliisselzahlen. Kalkulationstabellen und Diagramme. — Po-
tenzen, Wurzeln, Logarithmen.

c) Buehhaltung (3 St.). Ausarbeitung eines lingeren
Geschiftsganges mnach der verbesserten amerikanischen
Methode.

Maschinenschreiben und Stenographie (Diktatkurs, 1 St.). Schreib-
maschinenarbeiten nach Stenogrammen; Korrespondenz nach
Stichwortern. Darstellungsiitbungen. Systematische Steige-
rung der Schreibfihigkeit in Stenographie und Maschinen-
schreiben.

Franzésische Stenographie (2 St., fakultativ). Einfithrungskurs
nach der Ubertragung des Systems Stolze-Schrey.

Turnen (2 St.). .

IV. Klasse (IV h, Winterhalbjahr).

Deutsche Sprache (3 St.). Lesen und Besprechen ausgewiihlter
Dichtungen, Das Wichtigste iiber die Arten der Dichtung.
Aufsitze und freie Vortrige.

Franzosische Sprache (4 St.). Fortsetzung der Lektiire, sowie der

' miindlichen und schriftlichen Ubungen, mit gesteigerten An-
forderungen. — Korrespondenz im Wechsel- und Bankverkehr.

Englische Sprache (4 St.). Fortsetzung der Lektiire, sowie der
miindlichen und schriftlichen Ubungen. Einfithrung in die
Handelskorrespondenz. Erweiterung und Vertiefung der
grammatischen Kenntnisse.

Italienische Sprache (3 St.). Fortsetzung der Lektiire, sowie der
miindlichen und schriftlichen Ubungen. Aufsitze. Geschifts-
briefe. Syntax.

Spanische Sprache (2 St., fakultativ). Fortsetzung der Lektiire,
sowie der miindlichen und schriftlichen Ubungen. Uber-
setzungen. Grammatik.

Geschichte (2 St.). Staaten, Wirtschaft und Technik im 19. und
20. Jahrhundert.

Handelsgeographie (3 St.). Fortsetzung der Wirtschaftsgeographie
Eurcpas. — Die Schweiz: Bodenschiitze, Klima und Landwirt-
schaft, Industrie, Auflenhandel und Verkehr. — Vortrige.
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Kontorficher:
a)Handelsbetriebsl-ehrte nnd - K.ox re-
spondenz (2 St). Bankwesen: Aktive, passive und
indifferente Bankgeschiifte. Zahlungsmethoden. Die schwei-
zerische Nationalbank. Die Effektenborse und ihre Ge-
schiafte. Korrespondenz im AnschluB an die Buechhaltung.
Stellenbewerbung. Erkundigungs- und Auskunftsschreiben.
b)Kaunfminniseches Beehnen npnd: Ma
thematik (4 St.). Das Rechnen im Bankfache. Konto-
korrente mit wechselndem ZinsfuB und wechselndem Kre-
ditor. Edelmetall- und Miinzrechnung. Wechsel- und Effek-
tenrechnung nach den Kursblidttern und Usanzen der wich-
tigsten auslindischen Bankplitze. — Ubungen im Gebrauche
der Logarithmentafel, des Rechenschiebers, der Rechenwalze
~und anderer Hilfsmittel des Rechnens.
¢c) Buechhaltung (3 St). Ubungskontor: Mehrmona-
tiger Geschiiftsgang einer Gesellschaft nach deutseher oder
franzosischer Methode. Einfithrung in die Bankbuchhaltung'
Ausarbeitung der einschligigen Dokumente nnd Korrespon-
denz.
Maschinenschreiben und Stenographie (Diktatkurs, 1 St.). Fort-
setzung der Ubungen der ITI. Klasse.
Turnen (2 St.).

V. Klasse (Vh, Sommerhalbjahr).

Deutsche Sprache (3 St). Lesen und Besprechen ausgewiihlter
Dichiungen. Ubersicht iiber die wichtigsten Erseheinungen
der deutschen Literatur bis Goethe. Aufsitze und freie Vor-
ragei s '

Franzésische Sprache (3 St.). Lesen und Besprechen von Werken
moderner Schriftsteller. Einfuthrung in die franzosische
Literaturgeschichte. — Aufsitze und freie Vortrige.

Englische Sprache:

a) (3 St.). Lesen und Besprechen von leichten Werken moderner
Schriftsteller; miindliche und schriftliche Ubungen. Inhalts-
angaben. Ubersetzungen. Aufsitze.

b) (1 St.). Handelskorrespondenz.

Itclienische Sprache (3 St.). Lesen und Besprechen von Werken
moderner Schriftsteller; miindliche und schriftliche Ubungen.
Aufsitze. Wiederholung der Syntax.

Spawnische Sprache (2 St., fakultativ). Lesen und Besprechen
leichter Erzihlungen und Beschreibungen; miindliche und
schriftliche Ubungen. Grammatik: Abschluf der Formen-
lehre; das Wichtigste aus der Syntax. — Einfiihrung in die
Handelskorrespondenz.
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Geschichte (2 St.). Die schweizerische Demokratie in geschicht-
licher Entwicklung. Verfassungskunde der heutigen Schweiz.
Vergleich mit andern Staatsformen.

Warenkunde (2 St.). Nahrungs- und GenuBmittel.

Rechtskunde (2 St.). Ausgewihlte Kapitel des Zivilrechts; allge-
meiner Teil des Obligationenrechts.

Volkswirtschaftslehre (2 St.). Grundbegriffe. Wirtschaftsstufen.
Die Giiterproduktion und ihre heutige Organisation. Ver-
haltrnis von Produktion und Konsumtion.

Kontorfécher:

ayHandelsbetriebslehre nand-K orre-
spondenz (3 St.). Organisation und Technik des Uber-
seehandels: Geschiftsformen, Zahlungsverkehr, Seeschiffahrt
und Spedition, Transportversicherung, Telegrammverkehr,

‘Warenborse. Vortrige. — Deutsche und fremdsprachliche
zusammenhiingende Korrespondenz aus Uberseehandel und
Bankgeschift.

bD)Kaufminnisches Reehnen und Ma-
thematik (3 St). Ausgewihlte Beispiele aus dem kauf-
mannischen Rechnen. Progressionen, Zinseszins- und Ren-
tenrechnung.

¢c) Buechhaltun g (4 St.). Theorie, Systeme und Formen
der Buchhaltung. Das Kontensystem. AbschluBtechnik, Be-
handlung besonderer Fille. Bilanzkunde.

Turnen (2 St.).

VI. Klasse (VI h, Winterhalbjahr).

Deutsche Sprache (3 St.). Lesen und Besprechen ausgewihlter
Dichtungen. Goethe und Schiller; Literatur des 19. Jahr-
hunderts, mit besonderer Beriicksichtigung schweizerischer
Dichter. Aufsitze und freie Vortriige.

Franzosische Sprache (3 St.). Lesen und Besprechen von Werken
klassischer und moderner Schriftsteller. Wichtige Erschei-
nungen der franzosischen Literatur.

Englische Sprache:

a) (3 St.). Lesen und Besprechen von Werken moderner Schrift-
steller. Miindliche und schriftliche Ubungen. Wichtige Er-
scheinungen der englischen Literatur.

b) (1 St.). Handelskorrespondenz.

Italienische Sprache (3 St.). Lesen und Besprechen von Werken
moderner Schriftsteller. Miindliche und schriftliche Ubungen.
Aufsitze und freie Vortriage. Erscheinungen der italienischen
Literatur.

Spanische Sprache (2 St., fakultativ). Fortsetzung der Lektiire,
sowie der miindlichen und schriftlichen Ubungen. Leichte
Dramen. — Syntax.
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Warenkunde (2 St).. Faserstoffe und Textilwaren (Spinnerei und
Weberei). Werkstoffe und Fabrikationsprozesse.

Rechtskunde (2 St.). Spezieller Teil .des Obligationenrechtes.
Schuldbetreibung und Konkurs.

Volkswirischaftslehre (2 St.). Der Giiterumlauf. Volkswirtschaft-
liche Bedeutung des Handels. Wert und Preis. Geld und
Wihrungsfrage. Kredit. Die Giiterverteilung. Das Ein-
kommen und seine Verteilung. Versicherungswesen.

Kontorfdcher:
a) Handelsbetriebslehre (8 St). Das Fabrika-

tionsgeschaft. Organisation, Material-, Lohn- und Kalkula-
tionswesen. — Vortrage.

b)) Kaufminnisehes Rechnen und Ma-
thematik (3 St.). Einfithrung in die Versicherungs-
rechnung. Repetition des kaufméinnischen Rechnens.

¢c) Buchhaltung (4 St). Fabrikbuchhaltung. Ge-
schaftsstatistik. — Priifungsarbeit.

Turnen (2 St.).

J Klasse
Unterrichtsfach
Lol L Gl teve o
Deutsche Sprache . 4 + 3 3 3 3
Franzosische Sprache 4 4 Z 4 3 3
Englische Sprache 3 3 4 4 = 4
Italienische Sprache . 2 2 3 3 3 3
Spanische Sprache (fakulta.tn') 2) (2) (2) (2)
Geschiehte . c ol uiioetia s e g 2 2 2 2
Handelsgeographie . . . . . . 3 3 3 3
Kontorficher:
a) Handelsbetriebslehre und Kor-
respondenz. . , . 2 2 2 2 3 3
b) Kaufminnisches Rechnen und I
Mathematik RS 4 4 4 = 3 3
ey Buehbhaltang ;- i o ia 3 3 3 3 4 4
Maschinenschreiben . 2 2 } 1 } 1
Stenographie 2 2
Franzisische Stenographle ( fakultatlv) (2)
Warenkunde. 2 2
Rechtskunde . ; 2 2
Volkswirtschaftslehre 2 2
Tarpen . oo st R 2 2 2 2 2 2
Total Stunden pro Woche | 33 33 31 31 | 33 31
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Der Lehrplan der Handelsschule des kantonalen Technikums
wird genehmigt; er tritt auf Beginn des Sommerhalbjahres 1929 in
Kraft.

12. Regulativ fiir die Diplompriifungen am kantonalen Technikum in
Winterthur. (Vom 9. Juli 1929.)

A. Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. Die Schiiler des Technikums, die eine Fachschule minde-
stens von der I1I. Klasse an bis zum SchluB besucht haben, konnen
sich in einer Fiahigkeitspriifung das Diplom erwerben.

Uber Ausnahmen bei der Zulassung zur Priifung entscheidet
die Erziehungsdirektion.

§ 2. Die Priifung besteht aus den Vorpriifungen und der
SchluBpriifung.

Die Anmeldung zur Vorpriifung und zur SchluBpriifung hat
jeweilen spiitestens acht Wochen vor Schlufl des Halbjahreskurses
bei der Direktion des Technikums zu erfolgen.

Die Priufungsgebiihr betridgt fiir die Vorpriifung und die
SchluBpriifung fiir Schweizerbiirger je Fr. 10.—, fiir Auslinder je
Fr. 30—. Sie ist bei der Anmeldung zur Priifung zu entrichten.

$ 3. Zur Abnahme der Priifungen bestellt die Erziehungs-
direktion fiir jede Fachschule eine Priifungskommission, die aus
einem Mitglied der Aufsichtskommisson, aus der nétigen Zahl von
Fachexperten und dem Direktor des Technikums besteht.

§ 4. Die Priifung bezieht sich auf den Umfang der erworbenen
theoretischen Kenntnisse und die Art der Losung praktischer Auf-
gaben.

§ 5. Die schriftlichen, graphischen und praktischen Arbeiten
sind vom Sechiiler selbstindig unter Aufsicht anzufertigen.

§ 6. Die Priifungsnoten werden von der Priifungskommission
gemeinsam mit dem priifenden Lehrer nach dem Ergebnis der
Priifung und unter angemessener Beriicksichtigung der Semester-
zeugnisse festgesetzt.

§ 7. Die Noten werden durch die Zahlen 6—1 ausgedriickt, wo-
bei 6 die besten, 1 die geringsten Leistungen bezeichnet.

Die Priufung ist bestanden, wenn die Durchschnittsnote sowohl
von der SchluBpriifung als der Gesamtpriifung mindestens 4 be-
tragt.

§ 8. Die Abiturienten, die die Priifung bestanden haben, er-
halten ein von der Direktion des Erziehungswesens ausgestelltes

Diplom, worin die Priifungsficher und die erzielten Noten ange-
geben sind.
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Thre Namen werden im Jahresbericht des Technikums auf-
gefiihrt.

§ 9. Wer die Priifung nicht bestanden hat, kann sie wieder-
holen, jedoch friihestens nach Jahresfrist. KEine weitere Wieder-
holung ist ausgeschlossen.

In Ausnahmefidllen entscheidet die Erziehungsdirektion' auf den
Antrag der Aufsichtskommission.

Den Kandidaten, die sich der Priifung zum zweiten Mal unter-
ziehen, wird die Nachpriifung in den Fichern erlassen, in denen
sie die Note 5 erreicht haben. Im tibrigen ist die ganze Gruppe der
Fiacher der Vor- oder SchluBpriifung zu wiederholen.

Bei ganzer cder teilweiser Wiederholung der Priifung ist die
volle Priifungsgebiithr zu entrichten.

B. Programm der Priifungen.
§ 10. Die Priifungen erfolgen an den einzelnen Fachschulen
nach folgendem Programm:

1. Schule fiir Bautechniker.
A . Vorpriafung.

Schriftliche und graphische Prifung.

(Am Ende der ITII. Klasse.) rrifunes
1. Deutsche Sprache . . . Pt F 28k
(Am Ende der IV Klasse)
2. Mathematik . . . PRI ST R Re 34 St.
3. Angewandte darstellende Geometrle P Sl 3—4 St.
4. Baumechanik sl S R e PR E R 3—4 St.

B. SchluBpriifung.
(Am Ende der VI. Klasse.)
Miindliche Priifung.

5. Baukonstruktionslehre und innerer Ausbau . . 2—3 St.
6. Eisenkonstruktion und Eisenbetonbaun . . . . 2 3 Sk
7. Installationen i e e L e e 2—3 St.

Graphische und schriftliche Priifung.

8. Arbeiten aus der VI. Klasse: Pline und Modelle.
9. Losung einer oder mehrerer Aufgaben aus der
Baukonstruktionslehre A 6—8 St.
10. Entwurf eines kleinen BauobJektes Ausfuhrung
der Werkpline und einiger Details zirka . . . 40 St.

In der graphischen Priifung (Nr. 10) werden zwei Noten erteilt,
die eine fiir die Auffassung, die andere fiir die Ausarbeitung.
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I1. Schule fiir Maschinentechniker.

A . Vorpruafung.

e puiis

®m S o

9.
10.

Schriftliche und graphische Priifung.

(Am Ende der ITII. Klasse.)

Deutsche Sprache
Darstellende Geometrie )
Skizzieren eines Maschinenteiles .
Mechanische Technologie

(Am Ende der IV. Klasse)
Mechanik . [tk i
Festigkeitslehre

. Geometrie :
. Graphische Stat1k

(Am Ende der ‘ Klasse)
Algebra und hohere Mathematik .
Maschinenelemente und Hebezeuge

B. SchluBpriifuneg.

1 i B

12.
13.

14. Entwerfen der wichtigsten Telle einer Maschlue ca.

(Am Ende der VI. Klasse.)
Miindliche Priifung.
Maschinenbau (in Gruppen)

Schriftliche und graphische Priifung.

Maschinenbau
Elektrotechnik

99

Priifungs-
zeit

2 St.
2—3 St.
4 St.
2 St.

4 St.
4 St.
2—3 St.
4 St.

2—3 St.
3—4 St.

1—2 St

4 St.
3—4 St.
40 St.

Fiir die technische Losung und fiir die Ausarbeitung (Nr. 14)

wird je eine besondere Note erteilt.

III. Schule fiir Elektrotechniker.

A. Vorpriifung.

M

&

Q0 =

Schriftliche und graphische Prii_fung.

(Am Ende der III. Klasse.)

Deutsche Sprache
Darstellende Geometrie

. Technologie der Isolierstoffe

(Am Ende der IV. K]asse)
Festigkeits- und Konstruktionslehre
Skizzieren

Allgemeine Elektrotﬂchmk

(Am Ende der V. K]assp)
Algebra und hohere Mathematik .

. Mechanik und Maschinenlehre

Priifungs-
zeit

2 St.
3 St.
2—3 St.
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B. Schlulpriifung.
Schriftliche und graphische Priifung.

(Am Ende der VI. Klasse.)
9. Elektrische Maschinen, Theorie

10. Elektrische Maschinen, Konstruktmnsubungen:

Zeichnungen aus der V. und VI. Klasse.
11. Elektrische Maschinen, Laboratorium
12. Elektrische Anlagen, Theorie .

13. Elektrische Amnlagen, Zelehnunven aus der VI.

Klasse.

14. Apparatebau: Zeichnungen aus der VI. Klasse.

Miindliche Priifung.
15. Elektrische Maschinen (in Gruppen)
16. Elektrische Anlagen (in Gruppen)

IV. Schule fiir Chemiker.

A Vorpriifung.

Miindliche Priifung.
(Am Ende der II1. Klasse.)
1. Mineralogie (in Gruppen)

(Am Ende der IV. Klasse)
2. Physik (in Gruppen)

(Am Ende der V Klasse)
3. Anorganische Chemie (in Gruppen)
4, Analytische Chemie (in Gruppen)
Schriftliche Priifung.
(Am Ende der III. Klasse.)
5. Deutsche Sprache

(Am Ende der V Klasse)
6. Allgemeine Chemie i
.SchluBpriifung.
Miindliche Priifung.
(Am Ende der VI. Klasse.)
7. Organische Chemie (in Gruppen)
8. Technische Chemie (in Gruppen) .
9. Farbstoffe und Férberei (in Gruppen)
Schriftliche Priifung.
10. Technische Chemie
Pral\tlse‘ne Prufung

Priifungs-
zeit

4 St.

1 St

1 St.

2 St.

4 St.

11. Analytische und Préaparative Arbeiten zirka 12 Wochen.
Uber die Arbeiten werden von den Schiilern einldaBliche schrift-

liche Referate verlangt.
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V. Schule fiir Tiefbautechniker.
A. Vorpriifuneg.
Schriftliche und graphische Priifung.

(Am Ende der IIL Klasse.) REalungh:
Tobentsehe Sprache T - 5. 0 o Lt T 2 St.
2. Darstellende Geometrie : L REE 3 St.
(Am Ende der IV Klasse)
3. Geometrie und Algebra : Mgl e 4 St.
(Am Ende der V Klasqe)
4P rgktisehesGeomelrie "5 0 o T T RN 4 St.
5. Statik EEE T 4 St.

B. Schlulpriifung.
(Am Ende der VI. Klasse.)
Miindliche Prufung.

6. StraBen-, Eisenbahn- und Tunnelbau (in Gruppen) 1 St.
7. Briickenbau mit Grundbau und Baukonstruktion

(in Gruppen) . . . . 1 St.
8. Wasserban, Wasserversmgung' und Kanallsatmn

(in Gruppen) : LA ERE e B 1 St,
9. Rechtskunde (in Gruppen) ol e 1 St.

Schriftliche und graphische Prufung
10. Entwurf eines einfachen Projektes im Strallen-,
Eisenbahn-, Briicken-, Wasser- oder Eisenbeton-
bau zirka oy SR e e ) 40 St.
11. Differential- und Integlalrechnrung o 2 St.
In der graphischen Priifung (Nr. 10) w1rd fu1 die tech-
nische Losung und fiir die Ausarbeitung je eine Note erteilt.
12. Fachzeichnen: Die Note wird auf Grund der Semesterarbeiten
der V. und VI. Klasse erteilt.

VI. Schule fiir Handel.
A . Vorpriifuneg.
: Schriftliche Priifung.

(Am Ende der IV. Klasse.) i
1. Handelsgeographie . . . A e 4 St.
2. Stenographie und Masehmenschrelben R R e 2 St.

B. SchluBprifung.
Miindliche Priifung.
(Am Ende der VI. Klasse.)

3. F'ranzosische Sprache -. . . . . . . . . 1 St.
4. Englische Sprache . . DR et sl S 1.5
5. Buchhaltung und Bllanzkunde SN B e e 1 St.
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Priifungs-
zeit
6. Handelsbetriebslehre By sitoHa Al 1 St.
7. Volkswirtschaftslehre oder Handelswcht e Bk 1 Si.
Schriftliche Priifung.
8. Deutscher Aufsatz . . . 4 St.

9. Franzosische Sprache (Franzosmchm Aufsatz ode1
Ubersetzung in die Fremdsprache und Korrespon-
denz), Note in Verbindung mit N»r.3 . . . . . 4 St.

10. Englische Sprache (Englischer Aufsatz oder
Ubersetzung in die Fremdsprache und Korre-
spondenz), Note in Verbindung mit Nr. 4 . . 4 St.

11. Kaufminnisches Rechnen und Mathematik . . 4 St.

12. Buchhaltung: Eine in der letzten Klasse selbstindig ge-
loste Aufgabe (Note gemeinsam mit Nr. 5).

13. Volkswirtschafts- oder Handelsbetriebslehre: Ein ausgear-
beiteter Vortrag aus einem der beiden Gebiete (Note ge-
meinsam mit Nrn. 6 und 7).

: In diesen Fichern findet keine Priifung
14 Gosehlclis l statt. Die Note wird auf Grund des
Mittels aus den beiden letzten Semester-
noten erteilt.

§ 11. Dieses Regulativ tritt auf SehluBl des Sommerhalbjahres
1929 in Kraft; es ersetzt das Regulativ vom 3. Juli 1917.

15. Warenkunde
16. Ttalienisch l

4. Universitat.

13. Abdnderung der Universitdtsordnung vom 1. Médrz 1920. (Vom
21. Mirz 1929.)
Der Regierungsrat,
nach Einsicht eines Antrages der Erziehungsdirektion und
des Erziehungsrates,
beschliefit:

I. Die &8 31 und 33 der Universititsordnung vom 11. Miirz
1920 werden in Revision gezogen und wie folgt erginzt:

§ 31, Ainea 2. Das Zahnirztliche Institut ist der medi-
zinischen Fakultit als besondere Abteilung angegliedert.
Der Direktor hat Sitz und Stimme in der Fakultit.

§ 33. Die Fakultiiten als Verwaltungsabteilungen werden
gebildet durch die ihnen zugeteilten Professoren. Die or-
dentlichen und die auBerordentlichen Professoren haben in
den Fakultiiten die gleichen Rechte, soweit nicht besondere
Bestimmungen bestehen.

Die Professoren des Zahnirztlichen Institutes haben
Titel und Rang auBerordentlicher Professoren der medi-
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zinischen Fakultit; sie haben aber weder Sitz noch Stimme
in dieser Fakultiit.

In allen Fachfragen, in der Benutzung der Horsile,
Seminarien und Laboratorien wund in den Priifungs-
angelegenheiten hat in der Regel der ordentliche Professor
den Vortritt.

II. Diese Abidnderungen treten sofort in Kraft.

4. Promotionsordnung der medizinischen Fakultdt der Universitit
Ziirich. (Vom 3. April 1929.)

§ 1. Wer den Grad eines Doktor medicinae erwerben will, hat
sich beim Dekan sehriftlich anzumelden.

Der Anmeldung sind beizulegen:
1. Eine Schilderung des Lebenslaufes nund des Bildungsganges.
2. Nachfolgende Ausweise:

A.Von approbierten Arzten:

a) Der Ausweis iiber die abgelegte eidgenossische idrzt-
liche Fachpriifung;

b) oder ausnahmsweise: das in einem andern Staate nach
abgelegter Staatspriifung erworbene Arztdiplom, iiber
dessen Anerkennung als Zulassungsausweis die Fa-
kultit in jedem einzelnen Falle durch Mehrheitsbe-
schluB entscheidet;

B.von Kandidaten ohne Staatspriifung:

a) der Immatrikulationsausweis an der hiesigen medi-
zinischen Fakultit fiir das Semester der Anmeldung
und der Promotion;

b) von Schweizer Studierenden: ein eidgendssisches Ma-
turititszeugnis;

¢) der Ausweis iiber eine mit Erfolg abgelegte Priifung
entsprechend den Bestimmungen uber Zulassung zum
Besuche der Kliniken;

d) die Testate iiber ein vollstindiges fiinfjahriges natur-
wissenschaftlich - medizinisches Universititsstudium.
Darunter <ind zu verstehen die Ausweise iiber den Be-
such folgender Kollegien und Kurse:

Physik,

Anorganische Chemie,
Organische Chemie,
Chemisches Laboratorium,
Botanik,
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Zoologie,
Vergleichende Anatomie,
Gesamte Anatomie, 2 Semester,
Préparieriibungen, 2 Semester,
Histologie und histologisch-mikroskopischer Kurs,
Entwicklungsgeschichte,
Physiologie, 2. Semester,
Physiologische Chemie,
Physiologische Ubungen,
Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie,
Spezielle pathologische Anatomie,
Sektionskurs als Praktikant,
Pathologisch-histologischer Kurs,
Gesamte Hygiene,
Bakteriologischer Kurs,
Allgemeine Chirurgie,
Medizinische Klinik
! : 2 3 Semester, davon
Chirurgische Klinik Sl Praltikant
Gynikologische Klinik S e
Ophthalmologische Klinik | 2 Semester, davon
Pidiatrische Klinik 1 als Praktikant.
Psychiatrische Klinik, 2 Semester,
Medizinische Poliklinik, 1 Semester,
Dermatologisch-venereologische Klinik, 2 Semester,
davon eines als Praktikant.
Pharmakologie,
Gerichtliche Medizin,
Chirurgischer Operationskurs,
Geburtshilflicher Operationskurs,
Poliklinik fiir Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten,
1 Semester,
Klinik und Poliklinik der physikalischen Therapie.

3. Eine selbstindig abgefaBte Abhandlung aus dem Gebiete
der medizinischen Wissenschaften (Dissertation).

§ 2. Das Gesuch wird vom Dekan unter den Mitgliedern der
Fakultdt in Zirkulation gesetzt.

Ist der Dekan gegen die Zulassung, oder erklidrt sich ein
Mitglied der Fakultit ausdriicklich dagegen, so entscheidet die
Fakultéit in der ndchsten Sitzung iiber Zulassung oder Abweisung.

Die Entscheidung erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit;
bei Stimmengleichheit gibt der Dekan den Stichentscheid.

§ 3. Die Dissertation wird, sofern sie auf Anregung oder
unter Leitung eines Mitgliedes der Fakultidt ausgearbeitet wor-
den ist, diesem zur Priifung und zum Referate iibergeben.
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Das Votum dieses Mitgliedes, begleitet von einem Gutachten,
ist in der Regel entscheidend fiir Annahme oder Ablehnung der
Dissertation; doeh behilt sich die Fakultit das Reeht vor, auf
Anregung des Dekans, oder auf Antrag eines andern Fakultiits-
mitgliedes iiber die Annahme oder Ablehnung der Arbeit even-
tuell dureh Stimmenmehrheit zu entseheiden.

Ist die Dissertation nicht auf Anregung oder unter Leitung
eines Fakultitsmitgliedes ausgearbeitet worden, so wird sie, mit
einem Referate des Hauptlehrers des betreffenden Faches ver-
sehen, bei den Fakultitsmitgliedern in Zirkulation gesetzt.

Die Abstimmung iiber Annahme oder Ablehnung erfolgt auf
schriftlichem Wege. Die Dissertation gilt als abgelehnt, wenn
mehr als drei Mitglieder der Fakultit sich gegen die Annahme
erklédren.

In jedem Fall kann noch ein Kolloquium iiber den Inhalt der
Dissertation verlangt werden.

$ 4. Die als Dissertation eingereichte Abhandlung darf als
soleche erst mach Ablegung des miindlichen Examens gedruckt
werden. Auf dem Titelblatt der gedruckten Dissertation ist der
Name des Referenten zu vermerken. Der Dissertation ist ein
gedruckter Lebenslauf des Doktoranden beizufiigen.

Die Veroffentlichung in einer wissensehaftlichen Zeitschrift
bedarf der schriftlichen Genehmigung derjenigen Person, auf de-
ren Anregung und unter deren Leitung die Dissertation verfalt
wurde.

Bereits frither gedruckte Arbeiten kénnen von der Fakultit
durch Mehrheitsbeschluf angenommen werden, falls sie groferen
wissenschaftlichen Wert haben. Wird die Arbeit angenommen, so
miisser innert der in § 11 bezeichneten Frist 200 Exemplare der
Dissertation in vorschriftsmidBiger Ausfithrung an die [Univer-
sitdtskanzlei abgeliefert werden.

§ 5. Mit der Annahme der Dissertation ist der Kandidat zur
Doktorprifung zugelassen, die innerhalb der nichsten sechs Mo-
nate abgelegt werden muB.

Die Priifung erstreckt sich auf folgende Fiicher:

Physik, Chemie, Anatomie, Physiologie, pathologische
Anatomie, Pharmakologie, Hygiene, innere Medizin,
Chirurgie, Geburtshilfe und Gynikologie, Pddiatrie, Augen-
heilkunde, Dermatologie, Psychiatrie.

Die Priifung wird in den klinischen Fichern theoretisch und
praktisch abgehalten; in den andern Fichern ist es den Examina-
toren anheimgestellt, nur theoretisch, oder auech vpraktiseh zu
priifen.
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§ 6. Kandidaten, die die Priifungen an hiesiger Fakultit
bereits entsprechend den bestehenden ,,Bestimmungen iiber Zu-
lassung zum Besuche der Kliniken an der Universitit Ziirich®
mit Erfolg abgelegt haben, sind in der Regel von der nochmaligen
Prifung in diesen Fachern befreit.

§ 7. Fiur die miindiiche Priifung werden Noten erteilt, wo-
von 6 die beste, 1 die geringste Note ist. Die Priifung gilt als
nicht bestanden, wenn eine Note unter 2, oder zwei Noten unter 3,
cder drei Noten unter 4 sind. Der Dekan teilt dem Kandidaten
nur das Endergebnis der Priifung, niemals die Einzelnoten mit.

§ 8. Ist die Priifung nicht bestanden, so entscheidet die Fa-
kultit tiber die Zuldssigkeit und den Zeitpunkt der Wieder-
holung. Die Wiederholung ist nur ein mal, und zwar nicht vor
Ablauf von sechs Monaten gestattet. Die Wiederholung erstreckt
sich nur auf diejenigen Ficher, in denen nicht die Note 4 er-
reicht worden ist. Die Priifung gilt als niecht bestander, wenn
eire Note unter 3 oder zwei Noten unter 4 sind.

¢ 9. Die Doktorpriifungen und Abstimmungen in der Fa-
kultiat finden nur wihrend der Zeit des offiziellen Semesters statt.

§ 10. Den Kandidaten, die im Besitze des Ausweises iiber
die abgelegte eidgenossische arztliche Fachpriifung sind, kann
die medizinische Doktorpriifung, nicht aber die Dissertalion er-
lassen werden. Uber die Erlassung entscheidet der Dekan auf
Grund der vorgelegten Fachzensuren des schweizerischen Staats-
examens. In zweifelhaften Fillen entscheidet die Fakultit durch
MehrheitsbeschluB.

Ausnahmsweise kann aueh Doktoranden, die in einem andern
Staate das Arztdiplom erworben haben, durch Mehrheitsbeschlull
der Fakultit die miindliche Priifung, nicht aber die Dissertation,
erlassen werden.

§ 11. Nach hestandener Priifung miissen 200 Exemplare der
Dissertation an die Universititskanzlei abgeliefert werden. Die
Ablieferung hat im Verlauf der nichsten sechs Monate zu er-
folgen, falls die Dissertation seclbstindig im Drucke erscheint,
innerhalb eines Jahres, wenn die Arbeit in einer Zeitschrift ver-
offentlicht wird. Diese Fristen konnen von der Fakultit aus-
nahmsweise verlingert werden. :

Der Text der Dissertation darf erst gedruckt werden, wenn
der Referent die Korrektur genehmigt hat, und das Titelblatt
erst dann, wenn der Dekan, nachdem ihm das Imprimatur des Re-
ferenten vorgelegt worden ist, es gutgeheiBlen hat.

Nach der Annahme der Arbeit diirfen irgendwelche Ande-
rungen in der Dissertation oder an dem Titelblatt nur mit aus-
driicklicher Genehmigung des Referenten vorgenommen werden.
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Nach Erfilllung dieser Vorschriften wird dem Doktoranden
ein von der Universitit ausgefertigtes Diplom ausgehiindigt. Ein
Duplikat wird dem Senatsarchiv einverleibt.

Der Doktortitel darf vor Abliefernng der Pflichtexemplare
niecht gefithrt werden.

LaBt der Kandidat die festgesetzte Frist, ohne eine Verlinge-
rung nachgesucht zu haben, verstreichen, so verliert er den An-
spruch auf Verleihung des Doktordiploms. TUber die Fristver-
lingerung entscheidet die Fakultiit.

§ 12. Die Gebiihren betragen Fr. 420—; sie sind der Universi-
tiatskanzlei nach erfolgter Zulassung zu bezahlen.

Den Kandidaten mit eidgendssischer drztlicher Fachpriifung
werden Fr. 120.— erlassen.

Eine Wiederholung der Priifung ist kostenfrei.

Riickzahlung der Gebiihren findet weder bei definitiver Ab-
weisung, noch dann statt, wenn aus irgendeinem Grunde der Kan-
didat das Examen nicht beendet.

§ 13. Die medizinische Fakultit kann unter Wiirdigung be-
sonderer Verdienste auf dem Gebiete der Medizin das Doktor-
diplom honoris eausa verleihen. Der Antrag auf
Ehrenpromotion muBl als Traktandum den Mitgliedern vorher
bekanntgegeben werden. BeschluBfassung darf nur erfolgen,
wenu mindestens zwei Drittel aller Fakultitsmitglieder in der
Sitzung anwesend sind. Die Abstimmung geschieht in der Regel
offen; der Antrag gilt als angenommen, wenn nicht mehr als
zwel Mitglieder dagegen stimmen.

Der Staat iibernimmt die Kosten der Ehrendiplome.

§ 14. Fiir die Studierenden der Zahnheilkunde an der Uni-
versitit besteht eine besondere Promotionsordnung.

§ 15. Diese Promotionsordnung ersetzt die Promotionsord-
nung vom 4. Juli 1922; sie tritt mit ihrer Genehmigung durch
den Erziehungsrat in Kraft.

Diejenigen Studierenden, die wihrend der Giiltigkeit der bis-
herigen Promotionsordnung immatrikuliert worden siud, haben
bis zum Ende des Jahres 1930 die Wahl, die Priifung nach der
vorliegenden oder nach der bisherigen Promotionsordnung auf-
zunehmen.

I15. Promotionsordnung fiir Zahnheilkunde an der medizinischen Fa-
kultdt der Universitdt Ziirich. (Vom 3. April 1929.)

§ 1. Wer den Grad eines Doktors der Zahnheilkunde (Dr.
med. dent.) erwerben will, hat sich beim Dekan der medizinischen
Fakultit mit einer schriftlichen Eingabe anzumelden.



108

Kanton Ziirich.

Der Anmeldung sind beizulegen:

1
2.

Eine Schilderung des Lebenslaufes und des Bildungsganges;
der Ausweis iiber die als Zahnarzt erfolgreich bestandene
eidgenossische Fachpriifung oder ausnahmsweise das in
einem andern Staat nach abgelegter Staatspriifung erwor-
bene Zahnarztdiplom, iiber dessen Amnerkennung als Zulas-
sungsausweis die Fakultdt in jedem einzelnen Fall durech
Mehrheitsbeschluf3 entscheidet;

. der Immatrikulationsausweis der medizinischen Fakultit

der Universitit Ziirich fiir mindestens zwei Semester;

. die Testate iiber ein mindestens vierjahriges Universitits-

studium;
Ausweise iiber den Besuch folgender Vorlesungen und
Kurse:

Physik,

Anorganische Chemie,

Organische Chemie,

Chemisehes Laboratorinm,

Botanik,

Zoologie,

Vergleichende Anatomie,

Gesamte Anatomie, 2 Semester,

Priparieriitbungen, 2 Semester,

Histologie und histologisch-mikroskopischer Kurs,

Entwicklungsgeschichte,

Physiologie, 2 Semester,

Physiologische Chemie,

Physiologische Ubungen, 1 Semester,

Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie,

Spezielle pathologische Anatomie,

Pathologisch-histologischer Kurs,

Hygiene,

Bakteriologischer Kurs,

Allgemeine Chirurgie,

Gesamte Pharmakologie,

Medizinische Klinik, 1 Semester,

Chirurgische Klinik., 2 Semester, eventuell 1 Semester
und dazu 1 Semester spezielle Chirurgie der Mund-
organe mit praktischen Ubungen,

Dermatologisch-venereologische Klinik, 1 Semester,

Kurs iiber Dermatosen des Mundes, 1 Semester,

Spezielle Pathologie und Therapie der Mundorgane,

Kurs iiber Nasen- und Halskrankheiten, 1 Semester,

Histologie der pathologischen Zahngewebe,

Theoretische Zahnheilkunde,
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Zahnirztliche Poliklinik, 3 Semester,
Zahnirztliche Klinik, 4 Semester, und Operationskurs,
3 Semester,
Zahnirztliches Laboratorium, 4 Semester,
Chirurgisch-zahniirztliche Prothese, Vorlesung und ein
Semester praktischer Kurs, ,
Kronen- und Briickenbaukurs, 3 Semester,
Kronen- und Briickenbauarbeiten, Vorlesung, 1 Semester,
Stellungs- und Artikulationsanomalien, Vorlesung und
ein Semester praktischer Kurs, A
Zahntechnik und Materialienkunde, 1 Semester;
6. eine selbstindig abgefaBte Abhandlung aus dem Gebiete der
medizinischen Wissenschaften (Dissertation).

§ 2. Das Gesuch wird vom Dekan unter den Mitgliedern der
Fakultit in Zirkulation gesetzt.

Ist der Dekan gegen die Zulassung, oder erklirt sich ein Mit-
glied ausdriicklich dagegen, so entscheidet die Fakultit in der
nichsten Sitzung iiber Zulassung oder Abweisung.

Die Entscheidung erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit;
bei gleichgeteilten Stimmen gibt die Stimme des Dekans den
Ausschlag.

§ 3. Die Dissertation wird, sofern sie auf Anregung oder unter
Leitung eines Mitgliedes der Fakultit ausgearbeitet worden ist,
diesem Mitglied zur Priifung und zum Referate iibergeben.

Ist die Dissertation nicht auf Anregung eines Mitgliedes aus-
gearbeitet worden, so wird sie, mit einem Referate des Vertre-
ifers des betreffenden Faches versehen, bei den Mitgliedern der
Fakultit in Zirkulation gesetzt.

Die Abstimmung iiber Annahme oder Ablehnung erfolgt auf
schriftlichemm Wege. Die Dissertation gilt als abgelehnt, wenn
mehr als drei Mitglieder sich gegen die Annahme erklidren. In
jedem Falle kann noch ein Kolloquium iiber den Inhalt der Dis-
sertation verlangt werden.

§ 4. Die als Dissertation eingercichte Abhandlung darf als
solehe erst mach Ablegung des miindlichen Examens gedruckt
werden.

Auf dem Titelblatt der gedruckten Dissertation ist der Name
des Referenten zu vermerken. Der Dissertation ist ein kurzge-
faBter Lebenslauf des Doktoranden beizufiigen.

Bereits frither gedruckte Arbeiten werden ausnahmsweise
und nur dann als Disseriation angenommen, wenn sie einen be-
deutenden wissenschaftlichen Wert haben. Die Fakultdt ent-
scheidet dariiber durch MehrheitsbeschluB. Auch in diesem Falle
hat der Kandidat innert der in § 9 erwiihnten Frist 200 Exemplare
der Dissertation an die Kanzlei der Universitidt zu senden.
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§ 5. Mit der Annahme der Dissertation ist die Zulassung zur
Doktorpriifung ausgesprochen.

Die miindliche Priifung muB innerhalb seechs Monaten nach
der Bewilligung der Zulassung abgelegt werden, wobei die Ferien
mitgerechnet sind. Die miindliche Priifung erstreckt sich auf
Anatomie, Physiologie, allgemeine Pathologie und pathologische
Anatomie, allgemeine Chirurgie, spezielle Chirurgie der Mund-
organe, Pharmakologie, Hygiene und Bakteriologie, Pathologie
und Therapie der Mundorgane, operative und konservierende
Zahnheilkunde, technische Zahnheilkunde.

Die Doktorpriifung kann in den Fichern erlassen werden, in
deunen der Bewerber bereits in der eidgenossischen Staatspriifung
gepriift worden ist. Unter allen Umstinden haben die Kandi-
daten eine Erginzungspriifung in Anatomie und Physiologie
(wenn sie nicht die anatomisch-physiologische Priifung fiir Arzte
absolviert haben) und eine Priifung in spezieller Chirurgie der
Mundorgane, in Pharmakologie, Hygiene und Bakteriologie zu
bestehen.

Fiir Schweizerirzte, die die zahnirztliche Approbation er-
langt haben, geniigt die Einreichung einer Dissertation aus dem
Gebiete der Zahnheilkunde.

§ 6. Die Doktorpriifungen und die Abstimmungen in der Fa-
kultit finden nur wihrend der offiziellen Dauer des Semesters statt.

§ 7. Fiir die miindlichen Priifungen werden Noten erteilt,
wovon 6 die beste, 1 die geringste Note ist.

Bei der Feststellung des Priifungserfolees gestaltet sich die
Berechnungsweise verschieden, je nachdem der Kandidat die
ganze Doktorpriifung absolvieren muBte, oder ob ihm auf Grund
der Bestimmungen des § 5 ein Teil der Doktorpriifungen er-
lassen wurde.

Hat der Kandidat die ganze Priifung zu absolvieren, so gilt
die Priifung als nicht bestanden, wenn eine Note unter 2, oder
zwei Noten unter 3, oder drei Noten unter 4 sind.

Wird dem Kandidaten ein Teil der Priifung erlassen, so gilt
die Priifung als nicht bestanden, wenn der Durchschnitt der No-
ten unter 4 ist, oder wenn ecine Note unter 3, oder wenn zwei
Noten unter 4 sind.

Der Dekan teilt dem Kandidaten nur das Endergebnis der
Priifung, niemals die Einzelnoten mit.

§ 8. Ist die Priifung nicht bestanden, so entscheidet die Fa-
kultiit iiber die Zuliissigkeit und den Zeitpunkt der Wiederholung.
Fine Wiederholung ist vor Ablauf von sechs Monaten nicht zu-
lissig. Fillt auch eine zweite Priiffung ungiinstig aus, so ist der
betreffende Kandidat definitiv abgewiesen.
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§ 9. Ist die Priifung bestanden, so miissen der Universitits-
kanzlei 200 Exemplare der gedruckten Dissertation abgeliefert
werden. Dies hat innerhalb seechs Monaten nach bestandener Prii-
fung zu geschehen, wenn die Dissertation selbtsindig im Druck
erscheint, oder innerhalb eines Jahres nach bestanderier Priifung,
wenn die Dissertation in einer Zeitsehrift veroffentlicht wird. Die
Fakultidt kann diese Fristen ausnahmsweise verlingern.

Das Titelblatt der Dissertation ist vor dem Drucke der letztern
in einem Korrekturabzug dem Dekan zur Genehmigung vorzu-
legen.

Nach Erfiillung dieser Vorschriften wird dem Promovierten
ein amtliches Diplom ausgefertigt. Ein Duplikat wird dem Senats-
archiv einverleibt.

LaBt der Kandidat die festgesetzte Frist verstreichen, so ver-
liert er das Anrecht auf Verleihung des Doktordiploms. Die Ent-
scheidung iiber weitere MaBnahmen in solchen Fillen behilt sich
die Fakultit vor.

¢ 10. Die Gebiihren betragen Fr. 420.—; sie sind der Univer-
sitdtskanzlei nach erfolgter Zulassung zu bezahlen.

Den Kandidaten, die bei der Meldung (§ 1) den Ausweis iiber
die eidgenossische Fachpriifung als Zahnarzt einreichen, wird der
Betrag von Fr. 100.— erlassen.

Eine Wiederholung der Priifung ist unentgeltlich.

Riickerstattung der Gebiihren findet weder bei definitiver Ab-
weisung, noch dann statt, wenn aus irgend einem Grunde der Kan-
didat das Examen nicht beendet.

§ 11. Personen, die sich um die Zahnheilkunde besonders ver-
dient gemacht haben, konnen auf Antrag eines Fakultidtsmitgliedes
zum Doktor der Zahnheilkunde ehrenhalber ernannt werden. Der
Antrag muB vom Antragsteller schriftlich begriindet und den
Fakultitsmitgliedern vor der Fakultitssitzung mitgeteilt werden.
Der Entscheid.der Fakultit erfolgt durch geheime Abstimmung.
Wenn sich mehr als zwei Stimmen dagegen aussprechen, so gilt
der Antrag als abgelehnt.

§ 12. Die Promotionsordnung ersetzt die Promotionsordnung
vom 12. Dezember 1922; sie tritt mit ihrer Genehmigung durch den
KErziehungsrat in Kraft.

Diejenigen Studierenden, die withrend der Giiltigkeit der bis-
herigen Promotionsordnung immatrikuliert wurden, haben bis Ende
des Jahres 1930 die Wahl, die Priifung nach der bisherigen oder
nach der neuen Promotionsordnung abzulegen.
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16. Promotionsordnung der veterindr-medizinischen Fakultdt der Uni-
: versitdt Ziirich. (Vom 3. April 1929.)

§ 1. Wer den Grad eines Doktor medizinae veterinariae erwer-
ben wili, hat sich schriftlich beim Dekan der Fakultit anzumelden.
Der Anmeldung sind beizulegen:

a) Der Ausweis iiber die hestandene eidgenossische tieridrztliche
Fachpriifung oder das in einem anderen Staate nach abge-
legter Fachpriifung erworbene Diplom als Tierarzt, iiber
dessen Anerkennung als Zulassungsausweis die Fakultidt in
besonderen Fiallen entscheidet;

b) eine Schilderung des Lebens- und Bildungsganges des Kandi-
daten (Curriculum vitae);

¢) eine vom Kandidaten verfaBte, druckfertige Abhkandlung
(Dissertation) aus dem Gebiete der Veterinidrwissenschaft,
der eigene Forschungen zu Grunde liegen sollen;

d) die Bestidtigung eines Hochschulprofessors oder des Vorstan-
des eines wissenschaftlichen staatlichen Institutes dariiber,
daB die vorgelegte Dissertation unter seiner Leitung oder auf
seine Anordnung hin vom Kandidaten ausgefithrt wurde;

e) eine schriftliche Erklirung dariiber, ob die Arbeit bereits
einer andern Fakultidt zwecks Erlangung der Promotion vor-
gelegt wurde.

§ 2. Der Dekan priift die Akten und ubeunlttelt sie mit der
Dissertation dem Vertreter des Faches zum Referate, aus dessen
Gebiet sie gewiahlt ist.

Die Arbeit ist innert drei Woechen mit dem schriftlich begriin-
deten Antrag des Referenten vom Dekan bei den Fakultatsmitglie-
dern in Zirkulation zu setzen; die iibrigen Mitglieder der Fakultit
fiigen ihr Urteil schriftlich bei. Zur Durchsicht der in Zirkulation
gesetzten Arbeit ist jedem Mitgliede eine Frist von acht Tagen ein-
geraumft.

§ 3. Sofern der Antrag des Referenten beanstandet wird, er-
folgt die Annahme oder die Ablehnung in einer besonderen Sitzung
der Fakultidt. Dabel entscheidet bei geteilter Ansicht das Stimmen-
mehr, bei Stimmengleichheit der Dekan. Der Entscheid der Fakul-
tiat ist endgiiltig.

§ 4. Kandidaten, die im Besitze des schweizerischen tierirzt-
lichen Diploms sind, wird mit der Annahme der Dissertation eine
weitere Priifung erlassen.

Fiir Kandidaten, die das schweizerische Diplom nicht besitzen,
ist eine Priifung erforderlich, die sich auf folgende Féacher er-
streckt: Amnatomie, Physiologie, allgemeine und spezielle Patho-
logie, Chirurgie, Phar1nak0]og1e, Tierzucht, Geburtshilfe, Hygiene
und Buiatrik.
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_ Die Priifung wird in den klinischen Fichern theoretisch und
praktisch abgehalten; in den andern Fichern ist es den Examina-
toren frei gestellt, nur theoretiseh oder auch praktiseh zu priifen.

Die Priifung in einem Fach soll zwanzig Minuten nicht iiber-
steigen.

§ 5. Die Priifung wird vom Dekan geleitet. Als Examinatoren
amten die Fakultitsmitglieder. Der Priifung in jedem Fache hat
itberdies ein weiterer Examinator beizuwohnen.

Die Noten werden schriftlich erteilt und in ganzen Zahlen von
1 bis 6 ausgedriickt, wobel 1 die geringste, 6 die beste Note darstellt.
Erreicht die Durchschnittszensur nicht die Zahl 4,5, so ist das
Resultat der Priifung ungeniigend.

Eine Wiederholung der Priifung ist nur einmal zuldssig, und
zwar nicht vor Ablauf von sechs Monaten.

Ausnahmsweise kann einem Kandidaten, der in einem anderen
Staate das tierdrztliche Diplom erworben hat, durch Beschlufl der
Fakultiit die miindliche Priifung unter der Bedingung erlassen
werden, daB er sich bereit erklirt, die Thesen seiner Dissertation
vor versammelter Fakultit zu vertreten.

§ 6. Die Erteilung der Doktorwiirde erfolgt durch Mehrheits-
beschlufl der Fakultat (§ 3).

Der Titel wird als ,,Doctor medicinae veterinariae®“ erteilt. Das
Diplom ist im iibrigen in deutscher Sprache abgefaBt; es trigt den
Titel der Dissertation, sowie die Unterschrift des Rektors und des
Dekans, ferner das Siegel der Universitit und das der Fakultit.

Zensuren werden auf dem Diplom nicht ausgesetzt; dagegen
behalt sich die Fakultdt vor, besonders tiichtiger Leistungen Er-
wihnung zu tun.

§ 7. Die Dissertation darf erst nach bestandener Priifung publi-
ziert werden.

Die Korrekturbogen sind dem Referenten und das Titelblatt
dem Dekan zur Einsicht und Unterschrift vorzulegen. Die Arbeit
tragt auf dem Titelblatt den Namen des Referenten. Der Disser-
tation ist ein gedruckter Lebenslauf des Doktoranden beizugeben.

Innerhalb Jahresfrist vom Zeitpunkt der Genehmigung der
Dissertation, beziehungsweise von der Priifung an, sind der
Kanzlei der Universitit 250 Pflichtexemplare abzuliefern, worauf
die Bekanntmachung der Promotion im Amtlichen Schulblatt er-
folgt und das Diplom .dem Promovierten zugestellt wird. Der
Doktortitel darf vor Ablieferung der Pflichtexemplare nicht ge-
fithrt werden.

§ 8. Die Gebithren fiir Kandidaten mit eidgendssischem Diplom
betragen Fr. 300.—.
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Von Doktoranden, die in einem auslindischen Staate das
Diplom als Tierarzt erworben haben, ist eine Gebiihr von Fr. 400.—
zu entrichten.

Die Gebiihren sind der Universitiatskanzlei einzubezahlen.

Eine Wiederholung der Priifung ist kostenfrei.

Riickzahlung der Gebiihren findet weder beidefinitiver Abwei-
sung noch dann statt, wenn aus irgend einem Grunde der Kandidat
das Examen nicht beendet.

§ 9. Minnern, die sich um die Veterinidrmedizin besondere Ver-
dienste erworben haben, kann die Fakultit die Doktorwiirde
»honoris causa“ erteilen. Der Antrag auf Ehrenpromotion mufl als
Traktandum einer Sitzung den Mitgliedern vorher bekannt gegeben
werden. BeschluBfassung darf nur erfolgen. wenn mindestens drei
Viertel aller Fakultitsmitglieder anwesend sind. Der Antrag gilt
als angenommen, wenn nicht mehr als zwei Mitglieder dagegen
stimmen.

Der Staat ibernimmt die Kosten der Ehrendiplome.

§ 10. Diese Promotionsordnung ersetzt diejenige vom 19. Ja-
nuar 1926 und tritt sofort in Kraft.

17. Reglement iiber die Diplompriifung fiir das hohere Lehramt in
den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fidchern an der Uni-
versitat Ziirich. (Vom 10. September 1929.)

1. Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. Die philosophische Fakultit II erteilt in Verbindung mit
der Erziehungsdirektion Diplome als Ausweis fiir die wissenschaft-
liche und praktische Befahigung zum Lehramt in mathematisch-
naturwissenschaftlichen Fichern auf der Stufe der ziircherischen

Mittelschulen (Gymnasmm Oberrealschule, Handelsschule, Techni-
kum, Seminar).

§ 2. Die Diplome werden auf Grund von Priifungen und einer
Diplomarbeit ausgestellt; sie enthalten den Ausweis iiber allge-
meine wissenschaftliche Hochschulbildung und tuiber die Befihi-
gung zur Lehrtitigkeit in einzelnen Fichern.

§ 3. Die Diplompriifung zerfillt in eine wissenschaftliche
Priifung und eine Priifung in Didaktik (methodisch-pidagogische
Priifung).

§ 4. Das Diplom fiir das hohere Lehramt kann in vier ver-
schiedenen Studienrichtungen erworben werden:
I. Mathematisch-physikalische Richiung.
I1. Chemisch-physikalisch-mineralogische Richtung.
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I11. Biologische (botanisch-zoologisch-anthropologische) Rich-
tung.
IV. Geographisch-geologische Richtung.

Die Priifungen bestehen in einer ersten und einer zweiten Vor-
priiffung und der SchluBdiplompriifung, zu der auch die Priifung
in Didaktik gehort. Die erste Vorpriifung kann friithestens zu Be-
ginn des dritten, die zweite Vorpriifung zu Beginn des funften
Studiensemesters abgelegt werden; zur wissenschaftlichen Schlub-
diplompriifung kann sich der Kandidat nach Einreichung der
Diplomarbeit in der Regel frithestens zu Beginn des achten Stu-
diensemesters melden.

§ 5. Das Studium zur Erwerbung des Diploms fiir das hohere
Lehramt umfaBt in den vier Studienrichtungen die folgenden
Féacher:

E Mathematisch-physikalische Richtung.

1. Vorpriifung: Differential- und Integralrechnung, Analyti-
sche Geometrie der Ebene und des Raumes,
Darstellende Geometrie.

2. Vorpriifung: Astronomie oder Chemie.
Ein Fach aus der Gruppe: Experimental-
physik, Theoretische Physik inklusive Me-
chanik, Mathematik.

DiplomschluB-

priifung: Die in der zweiten Vorpriifung nicht ge-

wahlten beiden Ficher aus der Gruppe: Ex-
perimentalphysik, Theoretische Physik in-
klusive Mechanik, Mathematik.
Didaktik.

Die Priifung in Mathematik erstreckt sich auf Arithmetik und
Algebra, Analysis und Geometrie.

Die Priifung in Astronomie oder Chemie kann auch in die
erste Vorpriifung und dafiir die Priifung in darstellender Geo-
metrie in die zweite Vorpriifung verlegt werden. Fiir Kandidaten,
deren Diplomarbeit auf dem Gebiet der Physik liegt, ist Chemie
als Priifungsfach obligatorisch.

II. Chemisch-physikalisch-mineralogische
Richtung.

1. Vorpriifung: Mathematik.
Botanik.

2. Vorpriifung: Ein Fach aus der Gruppe: Zoologie, Geolo-
gie, Geographie.
Ein Fach aus der Gruppe: Mineralogie,
Physik, Chemie.
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Die in der zweiten Vorpriifung nicht ge-
wiahlten beiden Facher aus der Gruppe:
Mineralogie, Physik, Chemie.

Didaktik.

11I. Biologische Richtung.

1. Vorprifung:

2. Vorpriifung:

DiplomschluB-
priifung:

Zwei Wahlficher aus der Gruppe: Mathe-
matik, Geologie, Chemie, Experimental-
physik.

Geographie, ein Fach aus der Gruppe: An-
thropologie, Zoologie, Botanik.

Die in der =zweiten Vorpriifung nicht ge-
wihlten beiden Fiacher aus der Gruppe: An-
thropologie, Zoologie, Botanik.

Didaktik.

IV. Geographisch - geologische Riechtung.

1. Vorprifung:
oder
oder

oder

2. Vorpriifung:

DiplomschluB-
priifung:

Zwei Ficher aus der Gruppe: Botanik,

Zoologie, Anthropologie,

zwel Fécher aus der Gruppe: Mathematik,

Physik, Astronomie,

zwel Féacher aus der Gruppe: Chemie, Phy-

sik, Mineralogie-Petrographie,

zwel Fidcher aus der Gruppe: Allgemeine

Geschichte, Schweizergeschichte, Volkswirt-

schaft.

Das in der ersten Vorpriiffung nicht ge-

wiahlte Fach der gleichen Féachergruppe.
Ein weiteres Fach aus den vorstehend

aufgefiithrten Féachergruppen oder Wirt-

schaftsgeographie.

Geologie.

Geographie (Physische Geographie, An-
thropogeographie inklusive Wirtschaftsgeo-
graphie, Linderkunde, Kartenkunde).
Didaktik.

Wird die Diplomarbeit in Geographie ausgefithrt und die
Fiachergruppe: Allgemeine Geschichte, Schweizergeschichte, Volks-
wirtschaft gewiahlt, so kann die Priifung in einem Fache dieser
Gruppe in die SchluBpriifung und die Geologie in die 2. Vorprii-

fung verlegt werden.

Alle Kandidaten sind verpflichtet, in demjenigen Fach, in dem
sie ihre Diplomarbeit ausfithren, ihre Studien durch Besuch von
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Spezialvorlesungen und Praktika zu erweitern und zu vertiefen, um
sich die fiir die Ausfithrung der Diplomarbeit erforderlichen Fach-
kenntnisse anzueignen (vergl. § 14).

§ 6. Die Priifungskommission kann auf Wunsch des Kaﬁdi-
daten die Zahl der Priifungsfiacher erweitern.

§ 7. Die Priifung in Didaktik besteht aus einem theoretischen
und einem praktischen Teil. Die theoretische Priifung umfaBt die
allgemeine Didaktik. Die praktische Priifung besteht aus je einer
Probelektion auf der Unter- und der Oberstufe einer ziircherischen
Mittelschule. Eine der Probelektionen mufBl einem Fache der
DiplomschluBpriifung angehoren; fiir die andere steht dem Kandi-
daten die Wahl des Fachgebietes frei.

Die Zulassung zur Didaktik-Priifung erfolgt nach bestandener
zweiter wissenschaftlicher Vorpriifung. Mit der Anmeldung ist
der Ausweis iiber den Besueh der methodologischen Ubungen
wihrend mindestens zwei Semestern beizubringen.

2. Priifungskommission.

§ 8. Die Priifungskommission besteht aus dem Dekan als
Prisidenten, dem Fakultitsaktuar, den examinierenden Profes-
soren der Fakultit und dem Dozenten der allgemeinen Didaktik.

Die Priifungen werden nach Anweisung des Dekans von den
Fachvertretern vorgenommen; die Ergebnisse werden vom Ak-
tuar protokolliert.

3. Bedingungen der Zulassung und Anmeldung
zur Priifung.

§$ 9. Zu den beiden Vorpriifungen werden nur immatrikulierte
Studierende zugelassen, die mindestens zwei Semester an der Uni-
versitat Ziirich studiert haben. Fiir die Zulassung zur Schluf}-
priifung ist der Ausweis iiber ¢in mindestens siebensemestriges
akademisches Studium erforderlich.

§ 10. Die Anmeldung zu jeder der Priifungen ist an den
Dekan der Fakultidt zu richten. Sie soll enthalten: Angabe der
Studienrichtung, des Faches der Diplomarbeit und der Féicher,
in denen die Priifung vorgenommen werden soll, Ausweise iiber
die beendeten Studien und abgelegten Priifungen und iiber die
Einbezahlung der Gebiihren. '

Der Anmeldung zur DiplomschluBprifung sind auiderdem bei-
zulegen: ein curriculum vitae, Zeugnisse und Ausweise iiber die
bisherigen Studien und die Diplomarbeit.

Anmeldungen zu der Diplomschluflpriifung, die spiter als
sechs Wochen vor Semestersechluf eingehen, kénoen im nam-
lichen Semester in der Regel nicht mehr erledigt werden.
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§ 11. Die Priifungsgebiihren betragen fiir jede Vorpriifung
Fr. 20—, fiir die DiplomschluBpriifung inklusive Diplom- und
Didaktikpriifungen - Fr. 100.—. Die Gebiihrenbetrige sind der
Kasse der Universitit jeweilen vor der Priifung gegen Quittung
zu entrichten. Die KErziehungsdirektion kann auf Antrag der
Priifungskommission ginzlichen oder teilweisen ErlaB der Ge-
biihren gewéihren.

4. Die Priifungen.

§ 12. Die Priifungen sind ir allen Fichern miindlich: sie
dauern in den beiden wissenschaftlichen Fidechern der Diplom-
schluBpriifung je eine Stunde, in den andern Fidchern eine halbe
Stunde. '

In der allgemeinen Didaktik erfolgt die Prifung im An-
schluf an die Probelektionen.

§ 13. In dem Fache, in dem die Diplomarbeit ausgefiihrt
wurde, ist auBer der miindlichen eine sehriftliche Priifung in
Klausur abzulegen, fiir die eine Zeitdauer vou etwa vier Stunden
angesetzt ist.

§ 14. Das Thema der Diplomarbeit ist aus dem Stoffgebiet
eines Faches der DiplomsehluBpriifung zu wihlen. Durech die
Diplomarbeit hat sich der Kandidat iiber s2ine Befihigung zur
Ausfiihrung wissenschaftlicher Arbeiten auszuweisen. Sollten
iiber die Zuverlissigkeit und die selbstindige Ausfiihrung der in
der Diplomarbeit gemachten Angaben Zweifel entstehen, so hat
die Priifungskommissicn eine Untersuchung anzunordnen, von
deren Resultat es abhingt, ob der Kandidat zu den miindlichen
und schriftlichen SchluBpriifungen zuzulassen ist.

5. Bewertung der Priifungsergebnisse.

§ 15. Die Ergebnisse der Priifungen werden durch Noten vou
6—1 festgestellt, wobei 6 die besten, 1 die geringsten Leistungen be-
zeichnet. Die Erteilung halber Noten ist zulissig.

§ 16. Nach jeder Priifung wird dem Kandidaten das Prii-
fungsresultat durch die Kanzlei der Erziehungsdirektion schrift-
lich mitgeteilt. Eine Vorpriifung gilt als bestanden, wenn in je-
dem Fach mindestens die Note 4% erreicht ist. Der Ausweis
iilber die bestandene Priifung berechtigt zur Zulassung zu den
folgenden Priifungen.

§ 17. Die Frist zwischen zwei Priifungen darf zwei Jahre
nicht iiberschreiten. FErfolegt innerhalb dieser Frist keine An-
meldung zu der weitern Priifung, so werden die Ergebnisse der
bereits abgelegten Priifungen annulliert, und der Kandidat wird
— besondere Fille vorbehalten — von der Liste der Bewerber
gestrichen.
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§ 18. Bei der SchluBpriifung ist zuerst dureh den Fachver-
treter die Diplomarbeit zu begutachten und durch eine Note zu
bewerten. Betrigt diese weniger als 4%, so ist der Kandidat
abgewiesen.

§ 19. Ist die Diplomarbeit angenommen, so wird der Kan-
didat zur miindlichen und schriftlichen SchluBpriifung zugelassen.
Sie gilt im allgemeinen als bestanden, wenn jede Einzelnote we-
nigstens 4% wund der Durchschnitt des Notenergebnisses wenig-
stens 4% betrigt.

Sind die miindlichen und schriftlichen Priifungen nicht be-
standen, oder ist die Diplomarbeit abgewiesen worden, so be-
stimmt die Priifungskommission, in welchen Fichern und nach
Ablauf welcher Frist die Examina zu wiederholen sind, oder eine
neue Diplomarbeit eingereicht werden darf.

§ 20. Jede Priifung kann nur einmal wiederholt werden.

§ 21. Nachdem der Kandidat in allen Fichern die Priifung
abgelegt hat, entscheidet die Priifungskommission (§ 8) awf Grund
samtlicher Noten mit einfacher Stimmenmehrheit iiber die Er-
teilung des Diploms. Die Verhandlungen hieriiber werden in das
Fakultitsprotokoll anfeenommen.

§ 22. Fiir jede Priifung, sowie fiir die Klausurarbeit und die
Diplomarbeit wird in das Diplom die vom Examinator erteilte
Note eingesetzt.

Hervorragende Leistungen konnen im Diplom besonders ver-
merkt werden.

Das Diplom triagt die Unterschrift des Erziehungsdirektors
und des Dekans. Die Formulierung des Wortlautes des Diploms
ist Sache der Priifungskommission.

§ 23. PrifungserlaB kann durch FakultidtsbeschluB auf An-
suchen den Kandidaten gewihrt werden, die an der mathematisch-
naturwissenschaftlichen Sektion der Universitit Ziirich promo-
viert haben, und zwar in den Fichern, in denen sie bei AnlaB
ihrer Promotionspriifung im Umfang der Vorschriften des
Diplompriifungsreglementes mit Erfolg gepriift worden sind.

§ 24. Das Reglement ersetzt das Reglement iiber die Diplom-
priifung fiir das hohere Lehramt in den mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Fichern vonm 21. September 1918 und tritt auf
Beginn des Wintersemesters 1929/30 in Kraft.

Kandidaten, die ihre Studien frither begonnen haben, kénnen
auf Wunsch nach dem bisherigen Reglement gepriift werden.



	Kanton Zürich

